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FRAU DANIEL KAUFT
Pelze aller Art, Nähmaschinen, Schreibmaschinen, Figuren, 

Schallplatten, Eisenbahnen, Leder- und Krokotaschen,
Silberbesteck, Bleikristall, Zinn, Modeschmuck, Möbel,

Kleider, Alt- u. Bruchgold, Zahngold, Goldschmuck, Gardi-
nen, Uhren, Münzen, Bernstein, Perlen, Bilder, Gobelin, Mes-
sing, Teppiche, Orden, Fernglas, Puppen, Perücken, Krüge.

Komplette Nachlässe sowie Haushaltsaufl ösungen.
Kostenlose Besichtigung sowie Wertschätzung.

100 Prozent seriöse und diskrete Barabwicklung vor Ort.
Täglich Montag-Sonntag von 8-21 Uhr.

Telefon 06196 - 40 26 889

Zeitumstellung
Die Uhr wird in der Nacht 
von Samstag (28.03.) auf 
Sonntag (29.03.) von 
02:00 Uhr auf 03:00 
vorgestellt.

Achtung, die Natur 
ist aktuell eine 
Kinderstube – noch 
bis zum 15. Juli.

• Hunde anleinen
• Jungtiere, Nester

 nicht stören
• auf den Wegen

 bleiben

TC Blau-Weiß Erzhausen 

Partner im Bündnis Safe Kids

Erzhausen (jr). Das Wohl und 
der Schutz von Kindern und 
Jugendlichen hat im Tennis-
club TCE oberste Priorität. Seit 
diesem Jahr ist der Verein nun 
Partner im Bündnis Safe Kids 
der Sportjugend Hessen.

Die Sportjugend Hessen setzt 
sich mit dem Bündnis dafür ein, 

Schutz, Förderung und Beteili-
gung von Kindern und Jugendli-
chen langfristig, nachhaltig und 
flächendeckend im hessischen 
Sport zu verankern und Sport-
organisationen bei möglichen 
Verdachtsfällen handlungsfähig 
zu machen. Über das Bündnis 
sollen sich besonders die ge-
schulten Ansprechpersonen für 

Kindeswohl aus den Vereinen, 
Sportkreisen oder Verbänden 
untereinander vernetzen und 
Unterstützung erfahren.

„Überall, wo Menschen zu-
sammenkommen und Sport 
treiben, kann es auch zu 
Machtmissbrauch oder Gewalt 
kommen. Unsere gemeinsame 
Verantwortung ist es, hinzuse-
hen, zuzuhören und zu handeln - 
besonders dann, wenn Grenzen 
überschritten werden“, betont 
Malin Hoster, Vorsitzende der 
Sportjugend Hessen. Sie betont, 
wie wichtig Ansprechpersonen 
für das Kindeswohl in jedem 
einzelnen Verein sind.

Im TCE sind Jutta Reuff er 
und Rolf Heller als geschulte 
Ansprechpersonen für Kindes-
wohl aktiv. Sie haben nicht nur 
für Kinder und Jugendliche, 
sondern auch für Eltern, Trai-
ner- und Trainerinnen sowie 
alle Vereinsmitglieder ein off e-
nes Ohr. Gemeinsam mit den 
Vereinsverantwortlichen des 
TCE wissen sie, welche Hilfe 
und Unterstützung bei Grenz-
überschreitungen und Kindes-

wohlgefährdung notwendig und 
richtig ist.

Der TCE zeigt Haltung
Der TCE hat in Zusammenar-

beit mit dem Sportbund Hessen 
in den vergangenen Monaten 
die wesentlichen Weichen für 
den Beitritt in das Bündnis Safe 
Kids gestellt. Vorbedingungen 
waren ein Vorstandsbeschluss, 
Zustimmung und Umsetzung 
erarbeiteter Handlungsgrund-
sätze im Kinder- und Jugend-
sport, ein Schutzkonzept sowie 
die Schulung der Ansprech-
personen. Zudem haben sich 
der TCE-Vorstand und das 
gesamte Trainerteam zur Ein-
haltung eines Verhaltenskodex 
verpflichtet und erweiterte 
Führungszeugnisse vorgelegt. 
„Wir wollen Strukturen und 
damit Sicherheit schaff en, da-
mit Kinder und Jugendliche im 
Verein zu mündigen Personen 
heranwachsen und sich sicher 
ausprobieren können“, betont 
Jutta Reuff er. „Wir setzen uns 
für den Schutz von Kindern und 
Jugendlichen ein. Weitere sinn-
volle Präventionsmaßnahmen 
werden beim TCE folgen.“

Jutta Reu� er und Rolf Heller setzen sich beim TCE als Ansprech-
personen Kindeswohl ein. Fotograf: Oliver Frese

Verein Vergiss-Mein-Nicht e.V. und
Gemeinde Erzhausen 

„Save the date“
Hilfsgütersammlung

Erzhausen (mb). Der nächste 
Sammeltermin findet am Sams-
tag, den 18. April 2026, von 9 bis 
11 Uhr an der Grillhütte in Erz-
hausen (Hauptstr. 101, 64390 
Erzhausen) statt.

Gesammelt werden auf jeden 
Fall wieder Hilfsgüter wie: 

1. Hygiene, wie z.B. Shampoo, 
Duschgel, Zahnbürsten und 
Zahnpasta, Seife, Deo, Damen-
hygiene, Damenbinden, Tam-
pons, Windeln für Erwachsene 
und Kinder

2. Medizinische Produkte wie 
Gehhilfen, Orthesen, Verbands-
material (steril und unsteril), 
Vitamine. KEINE Medikamente!

3. Zubehör für Kleinkinder und 
Babys, Windeln, etc. 

4. Töpfe, Pfannen, Teller (flach 
und tief), Besteck, Schüsseln, 

5. Waschmaschinen, Trockner, 
Kühlschränke, Mikrowellen

6. Handtücher
7. Bettdecken, Kissen, Bettbe-

züge, Wolldecken

8. Taschenlampen, Power-
banks, Batterien, Notleuchten, 
Solarleuchten, Streichhölzer

9. Spielsachen für Kindergär-
ten

10. Schlafsäcke
11. WC-Stühle, Rollstühle. Ach-

tung: Keine Rollatoren
12. Fahrräder, Roller
13. Werkzeuge (elektrisch mit 

Kabel oder Akku) 
14. Lebensmittel (nur Konser-

vendosen!), Kaff eebohnen

Wenn möglich, bitte alle 
Spendenabgaben in stabilen 
Bananenkartons oder stabilen 
Säcken abgeben.

Andere Sachspenden (auch 
Kleidung) können leider diesmal 
nicht angenommen werden.

Wer an dem Tag noch mithel-
fen kann beim Sortieren, und 
wenn es nur für 1 Stunde ist, ist 
herzlich willkommen.

Vielen Dank schon jetzt für 
Ihre Unterstützung!

Foto: Georg Weber

Abendimpuls in Erzhausen
Erzhausen (pr). Die Evan-

gelische Kirchengemeinde 
Erzhausen lädt zum nächsten 
Abendimpuls am Freitag, den
27. März, um 19 Uhr in der Ev. 
Kirche Erzhausen, Hauptstr. 23, 
ein. In lockerer Form wollen wir 

gemeinsam singen, beten, Got-
tes Nähe suchen und mit einem 
guten Impuls ins Wochenende 
gehen.

Die nächsten Abendimpulster-
mine sind am 24.04.2026 und 
29.05.2026.

Mit Musik, Tradition und
Überraschungen in den Mai

Erzhausen (akbja). Der Won-
nemonat Mai rückt näher – und 
die Kerbborsch 2026 sowie die 
Altkerbborsch Erzhausen laden 
wieder herzlich zum beliebten 
„Tanz in den Mai“ in die Heeg-
berghalle ein. Auch in diesem 
Jahr erwartet die Gäste ein 
Abend voller Musik, guter Laune 
und schöner Traditionen.

Für die musikalische Unter-
haltung sorgt in diesem Jahr 
die Band Daily Friday – aus-
gezeichnet mit dem Fachme-
dienpreis und bekannt für ihre 
energiegeladenen Auftritte. Mit 
Chart-Hits, echten Rockklas-
sikern und allseits bekannten 
Partykrachern versprechen sie 
eine unvergessliche Nacht in 
der Heegberghalle.

Ein besonderes Highlight des 
Abends erwartet die Gäste 
gegen Mitternacht: Die neuen 
Kerbborsch 2026 stellen sich 
erstmals der Öff entlichkeit vor 
und präsentieren stolz zum ers-
ten Mal ihre Farben. Auch der 
neue Fahnenschwenker wird 
in diesem Jahr zum ersten Mal
off iziell seine Fahne schwingen –
ein weiterer entscheidender
Moment des Abends. Traditio-
nell wird dabei auch der Kerb-
vadder feierlich vorgestellt –
ein Moment, der jedes Jahr mit 
Spannung erwartet wird. In die-
sem Jahr wird die Vorstellung 
jedoch anders als gewohnt 
ablaufen: Ein kleiner Showact 
sorgt für eine besondere Über-

raschung und macht diesen Au-
genblick zu etwas ganz Beson-
derem. Wer dabei sein möchte, 
sollte sich den Abend auf keinen 
Fall entgehen lassen.

Auch für das leibliche Wohl ist 
in diesem Jahr wieder bestens 
gesorgt – und das mit einem 
echten Novum: Neben den 
bewährten Wurstspezialitäten 
gibt es erstmals beim Tanz in 
den Mai Pommes – und zwar 
nicht nur mit Ketchup und 
Mayo, sondern mit über fünf 
verschiedenen Toppings. An der 
Getränketheke warten neben 
Cocktails und Long Drinks auch 
das beliebte Braustüb‘l Helles 
der Darmstädter Privatbrauerei 
frisch vom Fass.

Übrigens: In diesem Jahr 
wird es am 1. Mai einen Früh-
schoppen geben. Mehr dazu 
demnächst.

Der Eintritt beträgt 15 Euro. 
Karten sind ab Montag, den
30. März 2026, im Vorverkauf bei 
Ludwig Tabakwaren und mehr, 
Bahnstraße 75, erhältlich. Eine 
telefonische Reservierung ist 
nicht möglich. Da die Nachfra-
ge erfahrungsgemäß hoch ist, 
empfiehlt sich ein frühzeitiger 
Kauf – die Plätze sind begrenzt.

Es geht um 18 Uhr los! Die 
Kerbborsch 2026 und die Alt-
kerbborsch freuen sich darauf, 
Sie zu begrüßen und gemein-
sam in den Mai zu feiern.

BAUERNZEITEXTRABLATT

HALLO
FRÜHLING!

SO 
SCHÖN, 
DASS DU
ENDLICH 
DA BIST!

Hundeverein Erzhausen 

Gelungener
Frühlingsspaziergang

Erzhausen (yj). Trotz bedeck-
tem Wetter ließ sich der Hunde-
verein Erzhausen am 21.03.2026 
die gute Laune nicht nehmen:

Insgesamt 13 Mensch-Hunde-
Teams nahmen am gemeinsa-
men Frühlingsspaziergang teil 
und sorgten für eine rundum 
harmonische Atmosphäre. Die 
Gruppe genoss die gemeinsame 
Zeit in der Natur, wobei das Mit-
einander von Mensch und Hund 
im Vordergrund stand.

Besonders hervorzuheben war 
die entspannte und freundliche 
Stimmung innerhalb der Gruppe, 
die den Spaziergang zu einem 
besonderen Erlebnis machte.

Auch viele Einwohner von Erz-
hausen begegneten der Gruppe 
unterwegs mit großer Freude. 
Sie zeigten sich begeistert 

darüber, eine so große Runde 
mit gut erzogenen und ruhigen 
Hunden zu sehen, und verfolgten 
das Geschehen mit sichtlichem 
Interesse.

Im Anschluss an die Tour ka-
men alle Teilnehmenden noch 
gemütlich zusammen. Bei Würst-
chen und Kuchen ließ man den 
Tag in geselliger Runde ausklin-
gen und tauschte sich über die 
gemeinsamen Erlebnisse aus.

Der Frühlingsspaziergang war 
somit ein voller Erfolg und wird 
den Beteiligten sicherlich noch 
lange in schöner Erinnerung 
bleiben.

Ein besonderer Dank gilt Nad-
ja, Petra und Jutta, die mit viel 
Engagement für eine gelungene 
Organisation sorgten.

Wir berichten,
was den Ort bewegt.
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Apotheken-
NOTDIENSTFINDER
22 8 33
Auskunft über alle Apotheken in der Nähe,
ob per Website, Anruf oder SMS

Sie sind krank und Ihre 
Praxis hat zu?

116 117
DIE NUMMER, DIE 

HILFT! BUNDESWEIT.
Ärztlicher Bereitschafts-

dienst der KBV

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
der Gemeinde Erzhausen

KIRCHLICHE TERMINE
ERZHAUSEN
EVANG. KIRCHENGEMEINDE ERZHAUSEN
Pfarramt: Hauptstr. 8, Tel.: 06150 84132
Internet: www.ev-kirche-erzhausen.de
E-Mail: pfarramt@ev-kirche-erzhausen.de
Do: 19:30 Uhr Männerabend im Kirchsaal; Fr: 19 Uhr Abendimpuls in 
der Ev. Kirche Erzhausen; Sa: 10 Uhr Royal Rangers ab Starteralter 
(ab 6 Jahren) im Pfarrhof
Sonntag, 29. März 2026 – Palmsonntag
10 Uhr Gottesdienst in der Ev. Kirche Gräfenhausen; 11:30 Uhr Gottes-
dienst mit Taufen in der Ev. Kirche Weiterstadt; Mi: 20 Uhr Kirchenchor 
im Marga-Meusel-Haus (Kirchstr. 1) in Weiterstadt

KATH. KIRCHENGEMEINDE HEILIGE FAMILIE
Pfarrbüro Langen: Albertus-Magnus-Platz 2, 63225 Langen, 
(Eingang Bahnstr. 60), Tel.: 06103 23542
Pfarrbüro Egelsbach: Mainstr. 15, 63329 Egelsbach,
Tel.: 06103 470380
www.bistummainz.de/region-mainlinie/pfarrei/langen
E-Mail: pfarrei.langen@bistum-mainz.de
TvA = Thomas von Aquin Langen
Do: 15 Uhr St. Josef Euch-Feier; Sa: 17:30 Uhr Maria Königin Euch-
Feier mit Palmweihe und Passion
Sonntag, 29. März 2026 – 2. Palmsonntag
9 Uhr Maria St. Josef Euch-Feier mit Palmweihe und Passion; 10:30 
Uhr TvA Wortgottesdienst für Kinder und Familien (Palmsonntag); Mi: 
Maria Königin – 17:45 Uhr Kreuzwegandacht; 18:30 Uhr Euch-Feier, 
anschl. Anbetung

WEITERSTADT
EVANG. LANDESKIRCHLICHE GEMEINSCHAFT WEITERSTADT
Aktuelle Infos unter https://www.elkg.de
Tel.: 06151 6677896 oder E-Mail: kontakt@elkg.de
Sonntag, 29. März 2026
10 Uhr Gottesdienst mit parallelem Kindergottesdienst

SUDOKU-RÄTSEL

Spielenachmittag für 
Frau und Mann

Erzhausen (ds). Unser nächs-
ter Spielenachmittag findet wie-
der am Mittwoch  1. April 2026 
um 14.00 Uhr im Seniorentreff  
im Erdgeschoss des Rathauses 
statt.

Ob Rommee, Canasta, Skat, 
Doppelkopf oder diverse ande-
re Spiele, den Wünschen wird 
(nahezu  immer) Rechnung 
getragen. 

Weitere Mitspieler und Mit-
spielerinnen sind uns stets 
willkommen, wir  erwarten 
wieder einen lustigen und ver-
gnüglichen Spielenachmittag.  
Getränke etc. müssen mitge-
bracht  werden. 

Kontakt:
Helga Staudt 06150-7569
SPD Erzhausen

Allgemeinverfügung über die Erhebung der Grund-
steuer C auf dem Gebiet der Gemeinde Erzhausen

Die Gemeinde Erzhausen hat aufgrund der §§ 94 ff. Hessische Ge-
meindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 13 Abs. 1 Hessisches 
Grundsteuergesetz (HGrStG) in ihrer beschlossenen Haushalts-
satzung 2026 durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Erz-
hausen in ihrer Sitzung am 18.12.2026 festgesetzt, dass für baureife 
Grundstücke gemäß § 13 HGrStG auch im Kalenderjahr 2026 die 
Grundsteuer C erhoben wird. Der Hebesatz beträgt 6.000 v. H.

Nach § 13 Abs. 5 HGrStG sind die genaue Bezeichnung der baurei-
fen Grundstücke, deren Lage sowie das Gemeindegebiet, auf das 
sich der gesonderte Hebesatz oder die gesonderten Hebesätze 
beziehen, jeweils nach den Verhältnissen zu Beginn eines Kalen-
derjahres von der Gemeinde zu bestimmen, in einer Karte nach-
zuweisen und öffentlich bekannt zu geben. Die städtebaulichen 
Erwägungen sind nachvollziehbar darzulegen und die Wahl des 
Gemeindegebiets, auf das sich der gesonderte Hebesatz oder die 
gesonderten Hebesätze beziehen sollen, ist zu begründen. Nach § 
13 Abs. 5 HGrStG in Verbindung mit § 5 der vorgenannten Haus-
haltssatzung, beides in derzeit gültiger Fassung, ergeht hiermit fol-
gende

Allgemeinverfügung:
§ 1 Gemeindegebiet, auf das sich der gesonderte Hebesatz 
bezieht
Der gesonderte Hebesatz gemäß Haushaltssatzung über die Fest-
setzung eines gesonderten Hebesatzes für baureife Grundstücke 
vom 18.12.2025, bekanntgemacht am 05.03.2026 bezieht sich auf 
das gesamte wohnbauliche nutzbare Gemeindegebiet der Gemein-
de Erzhausen (ausschließlich das Neubaugebiet „Die Vier Morgen“).

§ 2 Lage der baureifen Grundstücke für 2026
(1) Innerhalb des Gemeindegebietes der Gemeinde Erzhausen fal-
len folgende Grundstücke unter die neue Grundsteuer C:

Gemarkung Erzhausen:

(2) Die Lage der baureifen Grundstücke ist der in der Anlage 1 dar-
gestellten Karte zu entnehmen.

§ 3 Bekanntgabe, Wirksamkeit und Geltungsdauer
(1) Diese Allgemeinverfügung gilt an dem Tag, der auf die Bekannt-
machung folgt, als bekannt gegeben und wird damit wirksam.
(2) Diese Allgemeinverfügung kann mit Begründung, Anlagen und 
Rechtsbehelfsbelehrung bei der Gemeinde Erzhausen, Finanz- und 
Steuerverwaltung, Rodenseestr. 3 in 64390 Erzhausen, zu den übli-
chen Sprechzeiten (Montag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, Dienstag 
8:30 bis 12 Uhr, Donnerstag und Freitag 7 bis 12 Uhr) eingesehen 
werden.
(3) Diese Allgemeinverfügung bezeichnet die baureifen Grundstü-
cke, auf die sich der gesonderte Hebesatz bezieht, für das Jahr 2026.

§ 4 Sofortige Vollziehbarkeit
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
in derzeitig gültiger Fassung wird im öffentlichen Interesse hiermit 
die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung angeordnet.

Danach hat ein gegen diese Allgemeinverfügung eingelegter Wi-
derspruch keine aufschiebende Wirkung.

I. Begründung der Allgemeinverfügung

1. Zuständigkeit der Gemeinde Erzhausen
Die Gemeinde Erzhausen ist für den Erlass der Allgemeinverfügung 
gemäß § 35 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG) in 
Verbindung mit § 13 HGrStG zuständig.

2. Wahl des Gemeindegebietes, auf das sich der gesonderte 
Hebesatz bezieht
Die für den Erlass der Allgemeinverfügung gemäß Ziffer 3 maßgeb-
liche städtebauliche Erwägungen, nämlich der erhöhte Bedarf an 
Wohnstätten und die Stärkung der Innenentwicklung, gelten für das 
gesamt wohnbauliche nutzbare Gemeindegebiet. (ausschließlich 
das Neubaugebiet „Die Vier Morgen“).

3. Städtebauliche Erwägungen für den Erlass der Allgemein-
verfügung
Entsprechend § 13 HGrStG Abs. 2 liegen die folgenden städtebau-
lichen Gründe für das wohnbaulich nutzbare Gemeindegebiet Erz-
hausens vor:
a) Stärkung der Innenentwicklung
Die Gemeinde steht angesichts des angespannten Wohnungs-
marktes, steigender Mieten und der Notwendigkeit einer nachhal-
tigen Siedlungsentwicklung vor der Herausforderung, vorhandene 
innerörtliche Potenziale besser zu nutzen.
Da die Gemarkungsfläche der Gemeinde Erzhausen recht kompakt 
ist und dadurch keine größeren Neubaugebiete mehr ausgewiesen 
werden können, muss die bestehende Siedlungsstruktur nachver-
dichtet sowie die Innenentwicklung gestärkt werden. Ziel der Ge-
meinde Erzhausen ist es, die bauliche Ausnutzung erschlossener 
Bereiche im gesamten Gemeindegebiet zu verbessern um mit 
Grund und Boden sparsam und schonend sowie klima- und sozial-
gerecht umzugehen. Die Innenentwicklung in Sinne einer Nachver-
dichtung trägt dazu bei, vorhandene und von der Erzhäuser Bürger-
schaft durch Beiträge gemeinschaftlich finanzierte Infrastruktur wie 
Straßen, Entsorgung von Schmutzwasser sowie für die Öffentlich-
keit hergestellten Freiflächen bestimmungsgemäß zu nutzen und 
sinnvoll wirtschaftlich und sozialgerecht auszulasten.
b) Bestimmung des Gemeindegebiets
Die genannten städtebaulichen Gründe liegen für die in § 1 der All-
gemeinverfügung und somit für das gesamte wohnbauliche nutz-
bare Gemeindegebiet der Gemeinde Erzhausen (ausschließlich das 
Neubaugebiet „Die Vier Morgen“) vor, so dass die dort gelegenen 
unbebauten Grundstücke dazu geeignet sind, den vorhandenen 
Wohnstättenbedarf zu befriedigen sowie die Innenentwicklung bei 
der Schaffung von Wohnraum zu stärken. Ausgeschlossen ist das 
Neubaugebiet „Die Vier Morgen“, da dort über die Einführung einer 
vertraglich geregelten Baupflicht die Bebauung in diesem Gebiet 
sichergestellt ist. Bei den Gewerbe- und Industriegebieten der Ge-
meinde Erzhausen sowie im Außenbereich, liegen diese städtebau-
lichen Gründe nicht vor, da die dortigen Grundstücke eine wohn-
bauliche Nutzung nicht oder allenfalls unter sehr engen Vorausset-
zungen zulassen.

4. Definition der baureifen Grundstücke nach § 13 Abs. 3 
HGrStG
a) Unbebaute Grundstücke
Nach § 13 Abs. 3 HGrStG sind baureife Grundstücke in Verbindung 
mit § 246 des Bewertungsgesetzes (BewG) in der am 24. Dezember 
2021 geltenden Fassung, die nach Lage, Form und Größe und ihrem 
sonstigen tatsächlichen Zustand sowie nach öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften sofort bebaut werden könnten. Eine erforderliche, aber 
noch nicht erteilte Baugenehmigung sowie zivilrechtliche Gründe, 
die einer sofortigen Bebauung entgegenstehen, sind beachtlich. 
Das HGrStG enthält keine Definition des unbebauten Grundstücks. 
Demgegenüber greift § 25 Abs. 5 Satz 1 Grundsteuergesetz des 
Bundes (GrStG) auf die Definition in § 246 BewG zurück. Danach 
sind Grundstücke unbebaut, wenn sich auf ihnen keine benutzba-
ren Gebäude finden. Die Benutzbarkeit beginnt zum Zeitpunkt der 
Bezugsfertigkeit. Gebäude sind als bezugsfertig anzusehen, wenn 
den zukünftigen Bewohnern oder sonstigen vorgesehenen Benut-
zern die bestimmungsgemäße Gebäudenutzung zugemutet werden 
kann. Nicht entscheidend für den Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit ist 
die Abnahme durch die Bauaufsichtsbehörde. Als Gebäude im Sin-
ne des Bewertungsgesetzes ist ein Bauwerk anzusehen, das durch 
räumliche Umschließung Schutz gegen äußere Einflüsse gewährt, 
den nicht nur vorübergehend Aufenthalt von Menschen gestattet, 
fest mit dem Grund und Boden verbunden sowie von einiger Be-
ständigkeit und standfest ist.
b) Baureife Grundstücke
Grundstücke sind dann baureif, wenn sie nach Lage, Form und 
Größe und ihrem sonstigen tatsächlichen Zustand sowie nach 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften sofort bebaut werden könnten. 
Erforderlich ist damit zunächst, dass eine der städtebaulichen Ziel-
setzung entsprechende Bebauung (Hauptnutzung) nach §§ 30 
bis 34 Baugesetzbuch (BauGB) bauplanungsrechtlich überhaupt 
zulässig ist, das Grundstück also insbesondere im beplanten oder 
unbeplanten Innenbereich gelegen ist sowie über eine hinreichen-
de große überbaubare Grundstücksfläche verfügt. Zudem muss die 
bauplanungsrechtlich- und gegebenenfalls bauordnungsrechtlich 
erforderliche Erschließung gesichert sein.
c) Vorgehensweise der Verwaltung und Ergebnis
1. Die baureifen Grundstücke wurde durch den FB 3 (Bauamt) er-
örtert. 
2. Die erörterten Flurstücke wurden dem Finanzamt Darmstadt zur 
Durchsicht weitergeleitet.
Somit wurden die Flurstücke mit Aktenzeichen des Finanzamtes 
versehen.

3. Die Steuerverwaltung hat die Aktenzeichen überprüft und fest-
gesetzt, ob die unbebauten und baureifen Grundstücke einzeln be-
wertet und somit als Grundsteuer C erfassbar sind. 

Die genaue Bezeichnung und Festlegung der nach diesen Krite-
rien ermittelten baureifen Grundstücke, welche nach Lage, Form 
und Größe und ihrem sonstigen tatsächlichen Zustand sowie nach 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften sofort bebaut werden könnten, 
sind der Allgemeinverfügung § 2 und der in der Anlage 1 dargestell-
ten Karte zu entnehmen.

5. Ermessen
Die Entscheidung über die Festsetzung eines gesonderten He-
besatzes für die Grundstücksgruppe der baureifen Grundstücke 
(Grundsteuer C) ist mit der Haushaltssatzung 2026 vom 18. Dezem-
ber 2025 getroffen. Soweit § 13 HGrStG beim Erlass der Allgemein-
verfügung noch Ermessen eröffnet, bezieht sich dies auf die Defini-
tion der städtebaulichen Gründe und auf die daraus abgeleitete Be-
stimmung des Gemeindeteils, für den der gesonderte Hebesatz gilt. 
Die Gemeinde Erzhausen hat bei der Festsetzung des gesonderten 
Hebesatzes, der Definition der städtebaulichen Gründe und der 
Bestimmung des Gemeindegebiets die betroffenen privaten und 
öffentlichen Belange, insbesondere den verfolgten Lenkungszweck 
einerseits sowie die finanziellen Interessen der Eigentümer / Steu-
erschuldner andererseits berücksichtigt. Dabei hat die Gemeinde 
Erzhausen insbesondere auch eingestellt, dass die Bebauung ei-
nes bisher unbebauten Grundstücks für die betroffenen Eigentümer 
mit einem erheblichen finanziellen und organisatorischen Aufwand 
einhergeht sowie im Einzelfall auch familiäre Dispositionen betref-
fen kann. Aus Sicht der Gemeinde Erzhausen ist es jedoch aus den 
genannten städtebaulichen Gründen im Allgemeininteresse hinzu-
nehmen, die bezeichneten Grundstücke zu bebauen oder die Nach-
teile einer erhöhten Steuerlast zu tragen. 

II. Begründung der Anordnung des Sofortvollzugs
Die sofortige Vollziehung wird im öffentlichen Interesse angeordnet 
und beruht auf § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 
in der derzeit gültigen Fassung (VwGO). Nach dieser Vorschrift ent-
fällt die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs in den Fällen, 
in denen die sofortige Vollziehung im öffentlichen Interesse ange-
ordnet wurde. Ein Fall der sofort vollziehbaren Anforderung von öf-
fentlichen Abgaben und Kosten nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 VwGO, 
dem die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs schon kraft 
Gesetzes entfallen würde, liegt mit der Allgemeinverfügung nach 
Auffassung der Gemeinde nicht vor. Der Sache nach stellt die Allge-
meinverfügung jedoch die Grundlage für die spätere Anforderung 
öffentlicher Abgaben dar, weshalb der Gesetzeszweck des § 80 
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VwGO auch vorliegend zum Tragen kommt.
Die Gemeinde erkennt das Aufschubinteresse insbesondere der be-
troffenen Eigentümer daran an, von der höheren Besteuerung ver-
schont zu bleiben. Dennoch sieht sie ein überwiegendes, über das 
bloße Erlassinteresse hinausgehendes öffentliches Interesse an der 
sofortigen Vollziehung dieser Entscheidung, um die Lenkungswir-
kung der Grundsteuer C im Sinne der erläuterten städtebaulichen
Gründe sofort eintreten zu lassen. Daher ordnet die Gemeinde ge-
mäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO den Sofortvollzug der Allgemeinverfü-
gung aus nachfolgenden Gründen im überwiegenden öffentlichen
Interesse an:
Das Erlassinteresse besteht wie gezeigt: Im Gemeindegebiet der 
Gemeinde Erzhausen besteht ein dringender Bedarf an Wohnstät-
ten (Ziff. 3.a). Zudem soll die Innentwicklung gestärkt werden (Ziff.
3.b.). Die Einführung der Grundsteuer C hat das Ziel, baureife unbe-
baute Grundstücke zu mobilisieren, um Wohnraum zu fördern. Ziel 
der Gemeinde Erzhausen ist es zudem, die bauliche Ausnutzung 
erschlossener, besiedelter Bereiche zu verbessern, um mit Grund 
und Boden sparsam und schonend sowie klima- und sozialgerecht 
umzugehen.
Darüber hinaus besteht ein gewichtiges sofortiges Vollziehungs-
interesse: Die jahrelange bzw. langfristige Zurückhaltung von bau-
reifen unbebauten Grundstücken zu Spekulationszwecken soll ver-
mieden werden. Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihre Grund-
stücke über längere Zeiträume
nicht bebauen, sollen jetzt und nicht erst in vielen Jahren nach mög-
licherweise langen gerichtlichen
Verfahren mit finanziellen Nachteilen rechnen müssen, um moti-
viert zu sein, ihre Grundstücke mit
zulässigen Hauptanlagen zu bebauen. Ohne die sofortige Vollzie-
hung ist die Erreichung der städtebaulichen Ziele auf längere Sicht 
gefährdet; durch die dann stattdessen erforderliche Inanspruch-
nahme von Außenbereich würden möglicherweise vollendete Tat-
sachen geschaffen.
Es entstehen auch keine irreversiblen Nachteile für die Betroffenen, 
da im Falle eines erfolgreichen Rechtsbehelfs eine Rückerstattung 
der Grundsteuer C möglich ist. Es wird das Ziel verfolgt, die Bau-
landmobilisierung „schnell“ und „effizient“ voranzutreiben und die 
Innenentwicklung zu fördern.
Insbesondere vor dem Hintergrund der angespannten Lage auf dem 
Wohnungsmarkt im Rhein-Main-Gebiet ist der angeordnete Sofort-
vollzug hinsichtlich der durch die Allgemeinverfügung erfolgenden 
Festlegung der durch die Grundsteuer C betroffenen Grundstücke 
erforderlich, um die städtebaulichen Ziele der Gemeinde Erzhausen 
nicht zu gefährden und den Lenkungszweck schnell zu erreichen.
Ohne die Anordnung des Sofortvollzugs könnte die Einlegung eines 
Widerspruchs gegen die Allgemeinverfügung, unabhängig von des-
sen Erfolgsaussichten, bereits aufschiebende Wirkung gegenüber 
der Allgemeinverfügung in Bezug auf das betroffene Grundstück 
entfalten und damit die Vollziehbarkeit der Allgemeinverfügung 
diesbezüglich aussetzen. Die Grundsteuer C könnte nicht vollzieh-
bar festgesetzt werden, da es in den betroffenen Fällen an einer 
vollziehbaren Bestimmung des betreffenden Grundstücks fehlen 
würde. Die Erhebung der Grundsteuer C mittels Grundsteuerbe-
scheid wäre damit unmittelbar gefährdet.
Die Anordnung des Sofortvollzugs ist damit im überwiegenden öf-
fentlichen Interesse gerechtfertigt.

III. Inkrafttreten
Diese Allgemeinverfügung über die Erhebung der Grundsteuer C 
tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

IV. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe bei der Gemeinde Erzhausen, Rodenseestr. 3, 64390 
Erzhausen Widerspruch erhoben werden.

Erzhausen, den 23.03.2026
(Anlage: Übersichtskarte Grundsteuer C)

gez.
- Lange -
(Bürgermeisterin)

Flur Flurstück

1 185/1

1 194/4

1 212/2

1 271/2

1 372/6

1 570

1 634/1

1 634/2

1 715/2

Flur Flurstück

1 938

1 954/4

2 16/6

2 57/2

2 59/3

2 120/3

2 158/25

2 486

2 751

Flur Flurstück

5 342

5 359

5 405

5 412

5 413

5 549

5 550

5 553

5 588

Flur Flurstück

5 589

5 611

6 199/8

11 221

11 223

11 225

Fertigstellung von Reisepässen
Der Einwohnerschaft wird hiermit bekannt gegeben, dass die in der 
Zeit            
vom 23.02. bis 27.02.2026
beantragten Reisepässe bei unserer Verwal-tung, Zimmer 02, wäh-
rend der üblichen Sprechzeiten zur Abholung bereitliegen. Die ab-
gelaufenen Reisepässe sind bei der Abho-lung mitzubringen. Sollte 
der Antragsteller nicht persönlich vorstellig werden können, ist dem 
Abholer eine Vollmacht auszustellen.

Erzhausen, den 23.03.2026

gez.
- Lange -
(Bürgermeisterin)

Allgemeinverfügung über die Erhebung der Grund-
steuer C auf dem Gebiet der Gemeinde Erzhausen

Die Gemeinde Erzhausen hat aufgrund der §§ 94 ff. Hessische Ge-
meindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 13 Abs. 1 Hessisches 
Grundsteuergesetz (HGrStG) in ihrer beschlossenen Haushalts-
satzung 2026 durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Erz-
hausen in ihrer Sitzung am 18.12.2026 festgesetzt, dass für baureife 
Grundstücke gemäß § 13 HGrStG auch im Kalenderjahr 2026 die 
Grundsteuer C erhoben wird. Der Hebesatz beträgt 6.000 v. H.

Nach § 13 Abs. 5 HGrStG sind die genaue Bezeichnung der baurei-
fen Grundstücke, deren Lage sowie das Gemeindegebiet, auf das 
sich der gesonderte Hebesatz oder die gesonderten Hebesätze 
beziehen, jeweils nach den Verhältnissen zu Beginn eines Kalen-
derjahres von der Gemeinde zu bestimmen, in einer Karte nach-
zuweisen und öffentlich bekannt zu geben. Die städtebaulichen 
Erwägungen sind nachvollziehbar darzulegen und die Wahl des 
Gemeindegebiets, auf das sich der gesonderte Hebesatz oder die 
gesonderten Hebesätze beziehen sollen, ist zu begründen. Nach § 
13 Abs. 5 HGrStG in Verbindung mit § 5 der vorgenannten Haus-
haltssatzung, beides in derzeit gültiger Fassung, ergeht hiermit fol-
gende

Allgemeinverfügung:
§ 1 Gemeindegebiet, auf das sich der gesonderte Hebesatz 
bezieht
Der gesonderte Hebesatz gemäß Haushaltssatzung über die Fest-
setzung eines gesonderten Hebesatzes für baureife Grundstücke 
vom 18.12.2025, bekanntgemacht am 05.03.2026 bezieht sich auf 
das gesamte wohnbauliche nutzbare Gemeindegebiet der Gemein-
de Erzhausen (ausschließlich das Neubaugebiet „Die Vier Morgen“).

§ 2 Lage der baureifen Grundstücke für 2026
(1) Innerhalb des Gemeindegebietes der Gemeinde Erzhausen fal-
len folgende Grundstücke unter die neue Grundsteuer C:

Gemarkung Erzhausen:

(2) Die Lage der baureifen Grundstücke ist der in der Anlage 1 dar-
gestellten Karte zu entnehmen.

§ 3 Bekanntgabe, Wirksamkeit und Geltungsdauer
(1) Diese Allgemeinverfügung gilt an dem Tag, der auf die Bekannt-
machung folgt, als bekannt gegeben und wird damit wirksam.
(2) Diese Allgemeinverfügung kann mit Begründung, Anlagen und 
Rechtsbehelfsbelehrung bei der Gemeinde Erzhausen, Finanz- und 
Steuerverwaltung, Rodenseestr. 3 in 64390 Erzhausen, zu den übli-
chen Sprechzeiten (Montag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, Dienstag 
8:30 bis 12 Uhr, Donnerstag und Freitag 7 bis 12 Uhr) eingesehen 
werden.
(3) Diese Allgemeinverfügung bezeichnet die baureifen Grundstü-
cke, auf die sich der gesonderte Hebesatz bezieht, für das Jahr 2026.

§ 4 Sofortige Vollziehbarkeit
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
in derzeitig gültiger Fassung wird im öffentlichen Interesse hiermit 
die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung angeordnet.

Danach hat ein gegen diese Allgemeinverfügung eingelegter Wi-
derspruch keine aufschiebende Wirkung.

I. Begründung der Allgemeinverfügung

1. Zuständigkeit der Gemeinde Erzhausen
Die Gemeinde Erzhausen ist für den Erlass der Allgemeinverfügung 
gemäß § 35 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG) in 
Verbindung mit § 13 HGrStG zuständig.

2. Wahl des Gemeindegebietes, auf das sich der gesonderte 
Hebesatz bezieht
Die für den Erlass der Allgemeinverfügung gemäß Ziffer 3 maßgeb-
liche städtebauliche Erwägungen, nämlich der erhöhte Bedarf an 
Wohnstätten und die Stärkung der Innenentwicklung, gelten für das 
gesamt wohnbauliche nutzbare Gemeindegebiet. (ausschließlich 
das Neubaugebiet „Die Vier Morgen“).

3. Städtebauliche Erwägungen für den Erlass der Allgemein-
verfügung
Entsprechend § 13 HGrStG Abs. 2 liegen die folgenden städtebau-
lichen Gründe für das wohnbaulich nutzbare Gemeindegebiet Erz-
hausens vor:
a) Stärkung der Innenentwicklung
Die Gemeinde steht angesichts des angespannten Wohnungs-
marktes, steigender Mieten und der Notwendigkeit einer nachhal-
tigen Siedlungsentwicklung vor der Herausforderung, vorhandene 
innerörtliche Potenziale besser zu nutzen.
Da die Gemarkungsfläche der Gemeinde Erzhausen recht kompakt 
ist und dadurch keine größeren Neubaugebiete mehr ausgewiesen 
werden können, muss die bestehende Siedlungsstruktur nachver-
dichtet sowie die Innenentwicklung gestärkt werden. Ziel der Ge-
meinde Erzhausen ist es, die bauliche Ausnutzung erschlossener 
Bereiche im gesamten Gemeindegebiet zu verbessern um mit 
Grund und Boden sparsam und schonend sowie klima- und sozial-
gerecht umzugehen. Die Innenentwicklung in Sinne einer Nachver-
dichtung trägt dazu bei, vorhandene und von der Erzhäuser Bürger-
schaft durch Beiträge gemeinschaftlich finanzierte Infrastruktur wie 
Straßen, Entsorgung von Schmutzwasser sowie für die Öffentlich-
keit hergestellten Freiflächen bestimmungsgemäß zu nutzen und 
sinnvoll wirtschaftlich und sozialgerecht auszulasten.
b) Bestimmung des Gemeindegebiets
Die genannten städtebaulichen Gründe liegen für die in § 1 der All-
gemeinverfügung und somit für das gesamte wohnbauliche nutz-
bare Gemeindegebiet der Gemeinde Erzhausen (ausschließlich das 
Neubaugebiet „Die Vier Morgen“) vor, so dass die dort gelegenen 
unbebauten Grundstücke dazu geeignet sind, den vorhandenen 
Wohnstättenbedarf zu befriedigen sowie die Innenentwicklung bei 
der Schaffung von Wohnraum zu stärken. Ausgeschlossen ist das 
Neubaugebiet „Die Vier Morgen“, da dort über die Einführung einer 
vertraglich geregelten Baupflicht die Bebauung in diesem Gebiet 
sichergestellt ist. Bei den Gewerbe- und Industriegebieten der Ge-
meinde Erzhausen sowie im Außenbereich, liegen diese städtebau-
lichen Gründe nicht vor, da die dortigen Grundstücke eine wohn-
bauliche Nutzung nicht oder allenfalls unter sehr engen Vorausset-
zungen zulassen.

4. Definition der baureifen Grundstücke nach § 13 Abs. 3 
HGrStG
a) Unbebaute Grundstücke
Nach § 13 Abs. 3 HGrStG sind baureife Grundstücke in Verbindung 
mit § 246 des Bewertungsgesetzes (BewG) in der am 24. Dezember 
2021 geltenden Fassung, die nach Lage, Form und Größe und ihrem 
sonstigen tatsächlichen Zustand sowie nach öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften sofort bebaut werden könnten. Eine erforderliche, aber 
noch nicht erteilte Baugenehmigung sowie zivilrechtliche Gründe, 
die einer sofortigen Bebauung entgegenstehen, sind beachtlich. 
Das HGrStG enthält keine Definition des unbebauten Grundstücks. 
Demgegenüber greift § 25 Abs. 5 Satz 1 Grundsteuergesetz des 
Bundes (GrStG) auf die Definition in § 246 BewG zurück. Danach 
sind Grundstücke unbebaut, wenn sich auf ihnen keine benutzba-
ren Gebäude finden. Die Benutzbarkeit beginnt zum Zeitpunkt der 
Bezugsfertigkeit. Gebäude sind als bezugsfertig anzusehen, wenn 
den zukünftigen Bewohnern oder sonstigen vorgesehenen Benut-
zern die bestimmungsgemäße Gebäudenutzung zugemutet werden 
kann. Nicht entscheidend für den Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit ist 
die Abnahme durch die Bauaufsichtsbehörde. Als Gebäude im Sin-
ne des Bewertungsgesetzes ist ein Bauwerk anzusehen, das durch 
räumliche Umschließung Schutz gegen äußere Einflüsse gewährt, 
den nicht nur vorübergehend Aufenthalt von Menschen gestattet, 
fest mit dem Grund und Boden verbunden sowie von einiger Be-
ständigkeit und standfest ist.
b) Baureife Grundstücke
Grundstücke sind dann baureif, wenn sie nach Lage, Form und 
Größe und ihrem sonstigen tatsächlichen Zustand sowie nach 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften sofort bebaut werden könnten. 
Erforderlich ist damit zunächst, dass eine der städtebaulichen Ziel-
setzung entsprechende Bebauung (Hauptnutzung) nach §§ 30 
bis 34 Baugesetzbuch (BauGB) bauplanungsrechtlich überhaupt 
zulässig ist, das Grundstück also insbesondere im beplanten oder 
unbeplanten Innenbereich gelegen ist sowie über eine hinreichen-
de große überbaubare Grundstücksfläche verfügt. Zudem muss die 
bauplanungsrechtlich- und gegebenenfalls bauordnungsrechtlich 
erforderliche Erschließung gesichert sein.
c) Vorgehensweise der Verwaltung und Ergebnis
1. Die baureifen Grundstücke wurde durch den FB 3 (Bauamt) er-
örtert. 
2. Die erörterten Flurstücke wurden dem Finanzamt Darmstadt zur 
Durchsicht weitergeleitet.
Somit wurden die Flurstücke mit Aktenzeichen des Finanzamtes 
versehen.

3. Die Steuerverwaltung hat die Aktenzeichen überprüft und fest-
gesetzt, ob die unbebauten und baureifen Grundstücke einzeln be-
wertet und somit als Grundsteuer C erfassbar sind. 

Die genaue Bezeichnung und Festlegung der nach diesen Krite-
rien ermittelten baureifen Grundstücke, welche nach Lage, Form 
und Größe und ihrem sonstigen tatsächlichen Zustand sowie nach 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften sofort bebaut werden könnten, 
sind der Allgemeinverfügung § 2 und der in der Anlage 1 dargestell-
ten Karte zu entnehmen.

5. Ermessen
Die Entscheidung über die Festsetzung eines gesonderten He-
besatzes für die Grundstücksgruppe der baureifen Grundstücke 
(Grundsteuer C) ist mit der Haushaltssatzung 2026 vom 18. Dezem-
ber 2025 getroffen. Soweit § 13 HGrStG beim Erlass der Allgemein-
verfügung noch Ermessen eröffnet, bezieht sich dies auf die Defini-
tion der städtebaulichen Gründe und auf die daraus abgeleitete Be-
stimmung des Gemeindeteils, für den der gesonderte Hebesatz gilt. 
Die Gemeinde Erzhausen hat bei der Festsetzung des gesonderten 
Hebesatzes, der Definition der städtebaulichen Gründe und der 
Bestimmung des Gemeindegebiets die betroffenen privaten und 
öffentlichen Belange, insbesondere den verfolgten Lenkungszweck 
einerseits sowie die finanziellen Interessen der Eigentümer / Steu-
erschuldner andererseits berücksichtigt. Dabei hat die Gemeinde 
Erzhausen insbesondere auch eingestellt, dass die Bebauung ei-
nes bisher unbebauten Grundstücks für die betroffenen Eigentümer 
mit einem erheblichen finanziellen und organisatorischen Aufwand 
einhergeht sowie im Einzelfall auch familiäre Dispositionen betref-
fen kann. Aus Sicht der Gemeinde Erzhausen ist es jedoch aus den 
genannten städtebaulichen Gründen im Allgemeininteresse hinzu-
nehmen, die bezeichneten Grundstücke zu bebauen oder die Nach-
teile einer erhöhten Steuerlast zu tragen. 

II. Begründung der Anordnung des Sofortvollzugs
Die sofortige Vollziehung wird im öffentlichen Interesse angeordnet 
und beruht auf § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 
in der derzeit gültigen Fassung (VwGO). Nach dieser Vorschrift ent-
fällt die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs in den Fällen, 
in denen die sofortige Vollziehung im öffentlichen Interesse ange-
ordnet wurde. Ein Fall der sofort vollziehbaren Anforderung von öf-
fentlichen Abgaben und Kosten nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 VwGO, 
dem die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs schon kraft 
Gesetzes entfallen würde, liegt mit der Allgemeinverfügung nach 
Auffassung der Gemeinde nicht vor. Der Sache nach stellt die Allge-
meinverfügung jedoch die Grundlage für die spätere Anforderung 
öffentlicher Abgaben dar, weshalb der Gesetzeszweck des § 80 
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VwGO auch vorliegend zum Tragen kommt.
Die Gemeinde erkennt das Aufschubinteresse insbesondere der be-
troffenen Eigentümer daran an, von der höheren Besteuerung ver-
schont zu bleiben. Dennoch sieht sie ein überwiegendes, über das 
bloße Erlassinteresse hinausgehendes öffentliches Interesse an der 
sofortigen Vollziehung dieser Entscheidung, um die Lenkungswir-
kung der Grundsteuer C im Sinne der erläuterten städtebaulichen
Gründe sofort eintreten zu lassen. Daher ordnet die Gemeinde ge-
mäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO den Sofortvollzug der Allgemeinverfü-
gung aus nachfolgenden Gründen im überwiegenden öffentlichen
Interesse an:
Das Erlassinteresse besteht wie gezeigt: Im Gemeindegebiet der 
Gemeinde Erzhausen besteht ein dringender Bedarf an Wohnstät-
ten (Ziff. 3.a). Zudem soll die Innentwicklung gestärkt werden (Ziff.
3.b.). Die Einführung der Grundsteuer C hat das Ziel, baureife unbe-
baute Grundstücke zu mobilisieren, um Wohnraum zu fördern. Ziel 
der Gemeinde Erzhausen ist es zudem, die bauliche Ausnutzung 
erschlossener, besiedelter Bereiche zu verbessern, um mit Grund 
und Boden sparsam und schonend sowie klima- und sozialgerecht 
umzugehen.
Darüber hinaus besteht ein gewichtiges sofortiges Vollziehungs-
interesse: Die jahrelange bzw. langfristige Zurückhaltung von bau-
reifen unbebauten Grundstücken zu Spekulationszwecken soll ver-
mieden werden. Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihre Grund-
stücke über längere Zeiträume
nicht bebauen, sollen jetzt und nicht erst in vielen Jahren nach mög-
licherweise langen gerichtlichen
Verfahren mit finanziellen Nachteilen rechnen müssen, um moti-
viert zu sein, ihre Grundstücke mit
zulässigen Hauptanlagen zu bebauen. Ohne die sofortige Vollzie-
hung ist die Erreichung der städtebaulichen Ziele auf längere Sicht 
gefährdet; durch die dann stattdessen erforderliche Inanspruch-
nahme von Außenbereich würden möglicherweise vollendete Tat-
sachen geschaffen.
Es entstehen auch keine irreversiblen Nachteile für die Betroffenen, 
da im Falle eines erfolgreichen Rechtsbehelfs eine Rückerstattung 
der Grundsteuer C möglich ist. Es wird das Ziel verfolgt, die Bau-
landmobilisierung „schnell“ und „effizient“ voranzutreiben und die 
Innenentwicklung zu fördern.
Insbesondere vor dem Hintergrund der angespannten Lage auf dem 
Wohnungsmarkt im Rhein-Main-Gebiet ist der angeordnete Sofort-
vollzug hinsichtlich der durch die Allgemeinverfügung erfolgenden 
Festlegung der durch die Grundsteuer C betroffenen Grundstücke 
erforderlich, um die städtebaulichen Ziele der Gemeinde Erzhausen 
nicht zu gefährden und den Lenkungszweck schnell zu erreichen.
Ohne die Anordnung des Sofortvollzugs könnte die Einlegung eines 
Widerspruchs gegen die Allgemeinverfügung, unabhängig von des-
sen Erfolgsaussichten, bereits aufschiebende Wirkung gegenüber 
der Allgemeinverfügung in Bezug auf das betroffene Grundstück 
entfalten und damit die Vollziehbarkeit der Allgemeinverfügung 
diesbezüglich aussetzen. Die Grundsteuer C könnte nicht vollzieh-
bar festgesetzt werden, da es in den betroffenen Fällen an einer 
vollziehbaren Bestimmung des betreffenden Grundstücks fehlen 
würde. Die Erhebung der Grundsteuer C mittels Grundsteuerbe-
scheid wäre damit unmittelbar gefährdet.
Die Anordnung des Sofortvollzugs ist damit im überwiegenden öf-
fentlichen Interesse gerechtfertigt.

III. Inkrafttreten
Diese Allgemeinverfügung über die Erhebung der Grundsteuer C 
tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

IV. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe bei der Gemeinde Erzhausen, Rodenseestr. 3, 64390 
Erzhausen Widerspruch erhoben werden.

Erzhausen, den 23.03.2026
(Anlage: Übersichtskarte Grundsteuer C)
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Allgemeinverfügung über die Erhebung der Grund-
steuer C auf dem Gebiet der Gemeinde Erzhausen

Die Gemeinde Erzhausen hat aufgrund der §§ 94 ff. Hessische Ge-
meindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 13 Abs. 1 Hessisches 
Grundsteuergesetz (HGrStG) in ihrer beschlossenen Haushalts-
satzung 2026 durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Erz-
hausen in ihrer Sitzung am 18.12.2026 festgesetzt, dass für baureife 
Grundstücke gemäß § 13 HGrStG auch im Kalenderjahr 2026 die 
Grundsteuer C erhoben wird. Der Hebesatz beträgt 6.000 v. H.

Nach § 13 Abs. 5 HGrStG sind die genaue Bezeichnung der baurei-
fen Grundstücke, deren Lage sowie das Gemeindegebiet, auf das 
sich der gesonderte Hebesatz oder die gesonderten Hebesätze 
beziehen, jeweils nach den Verhältnissen zu Beginn eines Kalen-
derjahres von der Gemeinde zu bestimmen, in einer Karte nach-
zuweisen und öffentlich bekannt zu geben. Die städtebaulichen 
Erwägungen sind nachvollziehbar darzulegen und die Wahl des 
Gemeindegebiets, auf das sich der gesonderte Hebesatz oder die 
gesonderten Hebesätze beziehen sollen, ist zu begründen. Nach § 
13 Abs. 5 HGrStG in Verbindung mit § 5 der vorgenannten Haus-
haltssatzung, beides in derzeit gültiger Fassung, ergeht hiermit fol-
gende

Allgemeinverfügung:
§ 1 Gemeindegebiet, auf das sich der gesonderte Hebesatz 
bezieht
Der gesonderte Hebesatz gemäß Haushaltssatzung über die Fest-
setzung eines gesonderten Hebesatzes für baureife Grundstücke 
vom 18.12.2025, bekanntgemacht am 05.03.2026 bezieht sich auf 
das gesamte wohnbauliche nutzbare Gemeindegebiet der Gemein-
de Erzhausen (ausschließlich das Neubaugebiet „Die Vier Morgen“).

§ 2 Lage der baureifen Grundstücke für 2026
(1) Innerhalb des Gemeindegebietes der Gemeinde Erzhausen fal-
len folgende Grundstücke unter die neue Grundsteuer C:

Gemarkung Erzhausen:

(2) Die Lage der baureifen Grundstücke ist der in der Anlage 1 dar-
gestellten Karte zu entnehmen.

§ 3 Bekanntgabe, Wirksamkeit und Geltungsdauer
(1) Diese Allgemeinverfügung gilt an dem Tag, der auf die Bekannt-
machung folgt, als bekannt gegeben und wird damit wirksam.
(2) Diese Allgemeinverfügung kann mit Begründung, Anlagen und 
Rechtsbehelfsbelehrung bei der Gemeinde Erzhausen, Finanz- und 
Steuerverwaltung, Rodenseestr. 3 in 64390 Erzhausen, zu den übli-
chen Sprechzeiten (Montag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, Dienstag 
8:30 bis 12 Uhr, Donnerstag und Freitag 7 bis 12 Uhr) eingesehen 
werden.
(3) Diese Allgemeinverfügung bezeichnet die baureifen Grundstü-
cke, auf die sich der gesonderte Hebesatz bezieht, für das Jahr 2026.

§ 4 Sofortige Vollziehbarkeit
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
in derzeitig gültiger Fassung wird im öffentlichen Interesse hiermit 
die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung angeordnet.

Danach hat ein gegen diese Allgemeinverfügung eingelegter Wi-
derspruch keine aufschiebende Wirkung.

I. Begründung der Allgemeinverfügung

1. Zuständigkeit der Gemeinde Erzhausen
Die Gemeinde Erzhausen ist für den Erlass der Allgemeinverfügung 
gemäß § 35 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG) in 
Verbindung mit § 13 HGrStG zuständig.

2. Wahl des Gemeindegebietes, auf das sich der gesonderte 
Hebesatz bezieht
Die für den Erlass der Allgemeinverfügung gemäß Ziffer 3 maßgeb-
liche städtebauliche Erwägungen, nämlich der erhöhte Bedarf an 
Wohnstätten und die Stärkung der Innenentwicklung, gelten für das 
gesamt wohnbauliche nutzbare Gemeindegebiet. (ausschließlich 
das Neubaugebiet „Die Vier Morgen“).

3. Städtebauliche Erwägungen für den Erlass der Allgemein-
verfügung
Entsprechend § 13 HGrStG Abs. 2 liegen die folgenden städtebau-
lichen Gründe für das wohnbaulich nutzbare Gemeindegebiet Erz-
hausens vor:
a) Stärkung der Innenentwicklung
Die Gemeinde steht angesichts des angespannten Wohnungs-
marktes, steigender Mieten und der Notwendigkeit einer nachhal-
tigen Siedlungsentwicklung vor der Herausforderung, vorhandene 
innerörtliche Potenziale besser zu nutzen.
Da die Gemarkungsfläche der Gemeinde Erzhausen recht kompakt 
ist und dadurch keine größeren Neubaugebiete mehr ausgewiesen 
werden können, muss die bestehende Siedlungsstruktur nachver-
dichtet sowie die Innenentwicklung gestärkt werden. Ziel der Ge-
meinde Erzhausen ist es, die bauliche Ausnutzung erschlossener 
Bereiche im gesamten Gemeindegebiet zu verbessern um mit 
Grund und Boden sparsam und schonend sowie klima- und sozial-
gerecht umzugehen. Die Innenentwicklung in Sinne einer Nachver-
dichtung trägt dazu bei, vorhandene und von der Erzhäuser Bürger-
schaft durch Beiträge gemeinschaftlich finanzierte Infrastruktur wie 
Straßen, Entsorgung von Schmutzwasser sowie für die Öffentlich-
keit hergestellten Freiflächen bestimmungsgemäß zu nutzen und 
sinnvoll wirtschaftlich und sozialgerecht auszulasten.
b) Bestimmung des Gemeindegebiets
Die genannten städtebaulichen Gründe liegen für die in § 1 der All-
gemeinverfügung und somit für das gesamte wohnbauliche nutz-
bare Gemeindegebiet der Gemeinde Erzhausen (ausschließlich das 
Neubaugebiet „Die Vier Morgen“) vor, so dass die dort gelegenen 
unbebauten Grundstücke dazu geeignet sind, den vorhandenen 
Wohnstättenbedarf zu befriedigen sowie die Innenentwicklung bei 
der Schaffung von Wohnraum zu stärken. Ausgeschlossen ist das 
Neubaugebiet „Die Vier Morgen“, da dort über die Einführung einer 
vertraglich geregelten Baupflicht die Bebauung in diesem Gebiet 
sichergestellt ist. Bei den Gewerbe- und Industriegebieten der Ge-
meinde Erzhausen sowie im Außenbereich, liegen diese städtebau-
lichen Gründe nicht vor, da die dortigen Grundstücke eine wohn-
bauliche Nutzung nicht oder allenfalls unter sehr engen Vorausset-
zungen zulassen.

4. Definition der baureifen Grundstücke nach § 13 Abs. 3 
HGrStG
a) Unbebaute Grundstücke
Nach § 13 Abs. 3 HGrStG sind baureife Grundstücke in Verbindung 
mit § 246 des Bewertungsgesetzes (BewG) in der am 24. Dezember 
2021 geltenden Fassung, die nach Lage, Form und Größe und ihrem 
sonstigen tatsächlichen Zustand sowie nach öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften sofort bebaut werden könnten. Eine erforderliche, aber 
noch nicht erteilte Baugenehmigung sowie zivilrechtliche Gründe, 
die einer sofortigen Bebauung entgegenstehen, sind beachtlich. 
Das HGrStG enthält keine Definition des unbebauten Grundstücks. 
Demgegenüber greift § 25 Abs. 5 Satz 1 Grundsteuergesetz des 
Bundes (GrStG) auf die Definition in § 246 BewG zurück. Danach 
sind Grundstücke unbebaut, wenn sich auf ihnen keine benutzba-
ren Gebäude finden. Die Benutzbarkeit beginnt zum Zeitpunkt der 
Bezugsfertigkeit. Gebäude sind als bezugsfertig anzusehen, wenn 
den zukünftigen Bewohnern oder sonstigen vorgesehenen Benut-
zern die bestimmungsgemäße Gebäudenutzung zugemutet werden 
kann. Nicht entscheidend für den Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit ist 
die Abnahme durch die Bauaufsichtsbehörde. Als Gebäude im Sin-
ne des Bewertungsgesetzes ist ein Bauwerk anzusehen, das durch 
räumliche Umschließung Schutz gegen äußere Einflüsse gewährt, 
den nicht nur vorübergehend Aufenthalt von Menschen gestattet, 
fest mit dem Grund und Boden verbunden sowie von einiger Be-
ständigkeit und standfest ist.
b) Baureife Grundstücke
Grundstücke sind dann baureif, wenn sie nach Lage, Form und 
Größe und ihrem sonstigen tatsächlichen Zustand sowie nach 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften sofort bebaut werden könnten. 
Erforderlich ist damit zunächst, dass eine der städtebaulichen Ziel-
setzung entsprechende Bebauung (Hauptnutzung) nach §§ 30 
bis 34 Baugesetzbuch (BauGB) bauplanungsrechtlich überhaupt 
zulässig ist, das Grundstück also insbesondere im beplanten oder 
unbeplanten Innenbereich gelegen ist sowie über eine hinreichen-
de große überbaubare Grundstücksfläche verfügt. Zudem muss die 
bauplanungsrechtlich- und gegebenenfalls bauordnungsrechtlich 
erforderliche Erschließung gesichert sein.
c) Vorgehensweise der Verwaltung und Ergebnis
1. Die baureifen Grundstücke wurde durch den FB 3 (Bauamt) er-
örtert. 
2. Die erörterten Flurstücke wurden dem Finanzamt Darmstadt zur 
Durchsicht weitergeleitet.
Somit wurden die Flurstücke mit Aktenzeichen des Finanzamtes 
versehen.

3. Die Steuerverwaltung hat die Aktenzeichen überprüft und fest-
gesetzt, ob die unbebauten und baureifen Grundstücke einzeln be-
wertet und somit als Grundsteuer C erfassbar sind. 

Die genaue Bezeichnung und Festlegung der nach diesen Krite-
rien ermittelten baureifen Grundstücke, welche nach Lage, Form 
und Größe und ihrem sonstigen tatsächlichen Zustand sowie nach 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften sofort bebaut werden könnten, 
sind der Allgemeinverfügung § 2 und der in der Anlage 1 dargestell-
ten Karte zu entnehmen.

5. Ermessen
Die Entscheidung über die Festsetzung eines gesonderten He-
besatzes für die Grundstücksgruppe der baureifen Grundstücke 
(Grundsteuer C) ist mit der Haushaltssatzung 2026 vom 18. Dezem-
ber 2025 getroffen. Soweit § 13 HGrStG beim Erlass der Allgemein-
verfügung noch Ermessen eröffnet, bezieht sich dies auf die Defini-
tion der städtebaulichen Gründe und auf die daraus abgeleitete Be-
stimmung des Gemeindeteils, für den der gesonderte Hebesatz gilt. 
Die Gemeinde Erzhausen hat bei der Festsetzung des gesonderten 
Hebesatzes, der Definition der städtebaulichen Gründe und der 
Bestimmung des Gemeindegebiets die betroffenen privaten und 
öffentlichen Belange, insbesondere den verfolgten Lenkungszweck 
einerseits sowie die finanziellen Interessen der Eigentümer / Steu-
erschuldner andererseits berücksichtigt. Dabei hat die Gemeinde 
Erzhausen insbesondere auch eingestellt, dass die Bebauung ei-
nes bisher unbebauten Grundstücks für die betroffenen Eigentümer 
mit einem erheblichen finanziellen und organisatorischen Aufwand 
einhergeht sowie im Einzelfall auch familiäre Dispositionen betref-
fen kann. Aus Sicht der Gemeinde Erzhausen ist es jedoch aus den 
genannten städtebaulichen Gründen im Allgemeininteresse hinzu-
nehmen, die bezeichneten Grundstücke zu bebauen oder die Nach-
teile einer erhöhten Steuerlast zu tragen. 

II. Begründung der Anordnung des Sofortvollzugs
Die sofortige Vollziehung wird im öffentlichen Interesse angeordnet 
und beruht auf § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 
in der derzeit gültigen Fassung (VwGO). Nach dieser Vorschrift ent-
fällt die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs in den Fällen, 
in denen die sofortige Vollziehung im öffentlichen Interesse ange-
ordnet wurde. Ein Fall der sofort vollziehbaren Anforderung von öf-
fentlichen Abgaben und Kosten nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 VwGO, 
dem die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs schon kraft 
Gesetzes entfallen würde, liegt mit der Allgemeinverfügung nach 
Auffassung der Gemeinde nicht vor. Der Sache nach stellt die Allge-
meinverfügung jedoch die Grundlage für die spätere Anforderung 
öffentlicher Abgaben dar, weshalb der Gesetzeszweck des § 80 
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VwGO auch vorliegend zum Tragen kommt.
Die Gemeinde erkennt das Aufschubinteresse insbesondere der be-
troffenen Eigentümer daran an, von der höheren Besteuerung ver-
schont zu bleiben. Dennoch sieht sie ein überwiegendes, über das 
bloße Erlassinteresse hinausgehendes öffentliches Interesse an der 
sofortigen Vollziehung dieser Entscheidung, um die Lenkungswir-
kung der Grundsteuer C im Sinne der erläuterten städtebaulichen
Gründe sofort eintreten zu lassen. Daher ordnet die Gemeinde ge-
mäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO den Sofortvollzug der Allgemeinverfü-
gung aus nachfolgenden Gründen im überwiegenden öffentlichen
Interesse an:
Das Erlassinteresse besteht wie gezeigt: Im Gemeindegebiet der 
Gemeinde Erzhausen besteht ein dringender Bedarf an Wohnstät-
ten (Ziff. 3.a). Zudem soll die Innentwicklung gestärkt werden (Ziff.
3.b.). Die Einführung der Grundsteuer C hat das Ziel, baureife unbe-
baute Grundstücke zu mobilisieren, um Wohnraum zu fördern. Ziel 
der Gemeinde Erzhausen ist es zudem, die bauliche Ausnutzung 
erschlossener, besiedelter Bereiche zu verbessern, um mit Grund 
und Boden sparsam und schonend sowie klima- und sozialgerecht 
umzugehen.
Darüber hinaus besteht ein gewichtiges sofortiges Vollziehungs-
interesse: Die jahrelange bzw. langfristige Zurückhaltung von bau-
reifen unbebauten Grundstücken zu Spekulationszwecken soll ver-
mieden werden. Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihre Grund-
stücke über längere Zeiträume
nicht bebauen, sollen jetzt und nicht erst in vielen Jahren nach mög-
licherweise langen gerichtlichen
Verfahren mit finanziellen Nachteilen rechnen müssen, um moti-
viert zu sein, ihre Grundstücke mit
zulässigen Hauptanlagen zu bebauen. Ohne die sofortige Vollzie-
hung ist die Erreichung der städtebaulichen Ziele auf längere Sicht 
gefährdet; durch die dann stattdessen erforderliche Inanspruch-
nahme von Außenbereich würden möglicherweise vollendete Tat-
sachen geschaffen.
Es entstehen auch keine irreversiblen Nachteile für die Betroffenen, 
da im Falle eines erfolgreichen Rechtsbehelfs eine Rückerstattung 
der Grundsteuer C möglich ist. Es wird das Ziel verfolgt, die Bau-
landmobilisierung „schnell“ und „effizient“ voranzutreiben und die 
Innenentwicklung zu fördern.
Insbesondere vor dem Hintergrund der angespannten Lage auf dem 
Wohnungsmarkt im Rhein-Main-Gebiet ist der angeordnete Sofort-
vollzug hinsichtlich der durch die Allgemeinverfügung erfolgenden 
Festlegung der durch die Grundsteuer C betroffenen Grundstücke 
erforderlich, um die städtebaulichen Ziele der Gemeinde Erzhausen 
nicht zu gefährden und den Lenkungszweck schnell zu erreichen.
Ohne die Anordnung des Sofortvollzugs könnte die Einlegung eines 
Widerspruchs gegen die Allgemeinverfügung, unabhängig von des-
sen Erfolgsaussichten, bereits aufschiebende Wirkung gegenüber 
der Allgemeinverfügung in Bezug auf das betroffene Grundstück 
entfalten und damit die Vollziehbarkeit der Allgemeinverfügung 
diesbezüglich aussetzen. Die Grundsteuer C könnte nicht vollzieh-
bar festgesetzt werden, da es in den betroffenen Fällen an einer 
vollziehbaren Bestimmung des betreffenden Grundstücks fehlen 
würde. Die Erhebung der Grundsteuer C mittels Grundsteuerbe-
scheid wäre damit unmittelbar gefährdet.
Die Anordnung des Sofortvollzugs ist damit im überwiegenden öf-
fentlichen Interesse gerechtfertigt.

III. Inkrafttreten
Diese Allgemeinverfügung über die Erhebung der Grundsteuer C 
tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

IV. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe bei der Gemeinde Erzhausen, Rodenseestr. 3, 64390 
Erzhausen Widerspruch erhoben werden.

Erzhausen, den 23.03.2026
(Anlage: Übersichtskarte Grundsteuer C)
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Allgemeinverfügung über die Erhebung der Grund-
steuer C auf dem Gebiet der Gemeinde Erzhausen

Die Gemeinde Erzhausen hat aufgrund der §§ 94 ff. Hessische Ge-
meindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 13 Abs. 1 Hessisches 
Grundsteuergesetz (HGrStG) in ihrer beschlossenen Haushalts-
satzung 2026 durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Erz-
hausen in ihrer Sitzung am 18.12.2026 festgesetzt, dass für baureife 
Grundstücke gemäß § 13 HGrStG auch im Kalenderjahr 2026 die 
Grundsteuer C erhoben wird. Der Hebesatz beträgt 6.000 v. H.

Nach § 13 Abs. 5 HGrStG sind die genaue Bezeichnung der baurei-
fen Grundstücke, deren Lage sowie das Gemeindegebiet, auf das 
sich der gesonderte Hebesatz oder die gesonderten Hebesätze 
beziehen, jeweils nach den Verhältnissen zu Beginn eines Kalen-
derjahres von der Gemeinde zu bestimmen, in einer Karte nach-
zuweisen und öffentlich bekannt zu geben. Die städtebaulichen 
Erwägungen sind nachvollziehbar darzulegen und die Wahl des 
Gemeindegebiets, auf das sich der gesonderte Hebesatz oder die 
gesonderten Hebesätze beziehen sollen, ist zu begründen. Nach § 
13 Abs. 5 HGrStG in Verbindung mit § 5 der vorgenannten Haus-
haltssatzung, beides in derzeit gültiger Fassung, ergeht hiermit fol-
gende

Allgemeinverfügung:
§ 1 Gemeindegebiet, auf das sich der gesonderte Hebesatz 
bezieht
Der gesonderte Hebesatz gemäß Haushaltssatzung über die Fest-
setzung eines gesonderten Hebesatzes für baureife Grundstücke 
vom 18.12.2025, bekanntgemacht am 05.03.2026 bezieht sich auf 
das gesamte wohnbauliche nutzbare Gemeindegebiet der Gemein-
de Erzhausen (ausschließlich das Neubaugebiet „Die Vier Morgen“).

§ 2 Lage der baureifen Grundstücke für 2026
(1) Innerhalb des Gemeindegebietes der Gemeinde Erzhausen fal-
len folgende Grundstücke unter die neue Grundsteuer C:

Gemarkung Erzhausen:

(2) Die Lage der baureifen Grundstücke ist der in der Anlage 1 dar-
gestellten Karte zu entnehmen.

§ 3 Bekanntgabe, Wirksamkeit und Geltungsdauer
(1) Diese Allgemeinverfügung gilt an dem Tag, der auf die Bekannt-
machung folgt, als bekannt gegeben und wird damit wirksam.
(2) Diese Allgemeinverfügung kann mit Begründung, Anlagen und 
Rechtsbehelfsbelehrung bei der Gemeinde Erzhausen, Finanz- und 
Steuerverwaltung, Rodenseestr. 3 in 64390 Erzhausen, zu den übli-
chen Sprechzeiten (Montag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, Dienstag 
8:30 bis 12 Uhr, Donnerstag und Freitag 7 bis 12 Uhr) eingesehen 
werden.
(3) Diese Allgemeinverfügung bezeichnet die baureifen Grundstü-
cke, auf die sich der gesonderte Hebesatz bezieht, für das Jahr 2026.

§ 4 Sofortige Vollziehbarkeit
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
in derzeitig gültiger Fassung wird im öffentlichen Interesse hiermit 
die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung angeordnet.

Danach hat ein gegen diese Allgemeinverfügung eingelegter Wi-
derspruch keine aufschiebende Wirkung.

I. Begründung der Allgemeinverfügung

1. Zuständigkeit der Gemeinde Erzhausen
Die Gemeinde Erzhausen ist für den Erlass der Allgemeinverfügung 
gemäß § 35 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG) in 
Verbindung mit § 13 HGrStG zuständig.

2. Wahl des Gemeindegebietes, auf das sich der gesonderte 
Hebesatz bezieht
Die für den Erlass der Allgemeinverfügung gemäß Ziffer 3 maßgeb-
liche städtebauliche Erwägungen, nämlich der erhöhte Bedarf an 
Wohnstätten und die Stärkung der Innenentwicklung, gelten für das 
gesamt wohnbauliche nutzbare Gemeindegebiet. (ausschließlich 
das Neubaugebiet „Die Vier Morgen“).

3. Städtebauliche Erwägungen für den Erlass der Allgemein-
verfügung
Entsprechend § 13 HGrStG Abs. 2 liegen die folgenden städtebau-
lichen Gründe für das wohnbaulich nutzbare Gemeindegebiet Erz-
hausens vor:
a) Stärkung der Innenentwicklung
Die Gemeinde steht angesichts des angespannten Wohnungs-
marktes, steigender Mieten und der Notwendigkeit einer nachhal-
tigen Siedlungsentwicklung vor der Herausforderung, vorhandene 
innerörtliche Potenziale besser zu nutzen.
Da die Gemarkungsfläche der Gemeinde Erzhausen recht kompakt 
ist und dadurch keine größeren Neubaugebiete mehr ausgewiesen 
werden können, muss die bestehende Siedlungsstruktur nachver-
dichtet sowie die Innenentwicklung gestärkt werden. Ziel der Ge-
meinde Erzhausen ist es, die bauliche Ausnutzung erschlossener 
Bereiche im gesamten Gemeindegebiet zu verbessern um mit 
Grund und Boden sparsam und schonend sowie klima- und sozial-
gerecht umzugehen. Die Innenentwicklung in Sinne einer Nachver-
dichtung trägt dazu bei, vorhandene und von der Erzhäuser Bürger-
schaft durch Beiträge gemeinschaftlich finanzierte Infrastruktur wie 
Straßen, Entsorgung von Schmutzwasser sowie für die Öffentlich-
keit hergestellten Freiflächen bestimmungsgemäß zu nutzen und 
sinnvoll wirtschaftlich und sozialgerecht auszulasten.
b) Bestimmung des Gemeindegebiets
Die genannten städtebaulichen Gründe liegen für die in § 1 der All-
gemeinverfügung und somit für das gesamte wohnbauliche nutz-
bare Gemeindegebiet der Gemeinde Erzhausen (ausschließlich das 
Neubaugebiet „Die Vier Morgen“) vor, so dass die dort gelegenen 
unbebauten Grundstücke dazu geeignet sind, den vorhandenen 
Wohnstättenbedarf zu befriedigen sowie die Innenentwicklung bei 
der Schaffung von Wohnraum zu stärken. Ausgeschlossen ist das 
Neubaugebiet „Die Vier Morgen“, da dort über die Einführung einer 
vertraglich geregelten Baupflicht die Bebauung in diesem Gebiet 
sichergestellt ist. Bei den Gewerbe- und Industriegebieten der Ge-
meinde Erzhausen sowie im Außenbereich, liegen diese städtebau-
lichen Gründe nicht vor, da die dortigen Grundstücke eine wohn-
bauliche Nutzung nicht oder allenfalls unter sehr engen Vorausset-
zungen zulassen.

4. Definition der baureifen Grundstücke nach § 13 Abs. 3 
HGrStG
a) Unbebaute Grundstücke
Nach § 13 Abs. 3 HGrStG sind baureife Grundstücke in Verbindung 
mit § 246 des Bewertungsgesetzes (BewG) in der am 24. Dezember 
2021 geltenden Fassung, die nach Lage, Form und Größe und ihrem 
sonstigen tatsächlichen Zustand sowie nach öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften sofort bebaut werden könnten. Eine erforderliche, aber 
noch nicht erteilte Baugenehmigung sowie zivilrechtliche Gründe, 
die einer sofortigen Bebauung entgegenstehen, sind beachtlich. 
Das HGrStG enthält keine Definition des unbebauten Grundstücks. 
Demgegenüber greift § 25 Abs. 5 Satz 1 Grundsteuergesetz des 
Bundes (GrStG) auf die Definition in § 246 BewG zurück. Danach 
sind Grundstücke unbebaut, wenn sich auf ihnen keine benutzba-
ren Gebäude finden. Die Benutzbarkeit beginnt zum Zeitpunkt der 
Bezugsfertigkeit. Gebäude sind als bezugsfertig anzusehen, wenn 
den zukünftigen Bewohnern oder sonstigen vorgesehenen Benut-
zern die bestimmungsgemäße Gebäudenutzung zugemutet werden 
kann. Nicht entscheidend für den Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit ist 
die Abnahme durch die Bauaufsichtsbehörde. Als Gebäude im Sin-
ne des Bewertungsgesetzes ist ein Bauwerk anzusehen, das durch 
räumliche Umschließung Schutz gegen äußere Einflüsse gewährt, 
den nicht nur vorübergehend Aufenthalt von Menschen gestattet, 
fest mit dem Grund und Boden verbunden sowie von einiger Be-
ständigkeit und standfest ist.
b) Baureife Grundstücke
Grundstücke sind dann baureif, wenn sie nach Lage, Form und 
Größe und ihrem sonstigen tatsächlichen Zustand sowie nach 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften sofort bebaut werden könnten. 
Erforderlich ist damit zunächst, dass eine der städtebaulichen Ziel-
setzung entsprechende Bebauung (Hauptnutzung) nach §§ 30 
bis 34 Baugesetzbuch (BauGB) bauplanungsrechtlich überhaupt 
zulässig ist, das Grundstück also insbesondere im beplanten oder 
unbeplanten Innenbereich gelegen ist sowie über eine hinreichen-
de große überbaubare Grundstücksfläche verfügt. Zudem muss die 
bauplanungsrechtlich- und gegebenenfalls bauordnungsrechtlich 
erforderliche Erschließung gesichert sein.
c) Vorgehensweise der Verwaltung und Ergebnis
1. Die baureifen Grundstücke wurde durch den FB 3 (Bauamt) er-
örtert. 
2. Die erörterten Flurstücke wurden dem Finanzamt Darmstadt zur 
Durchsicht weitergeleitet.
Somit wurden die Flurstücke mit Aktenzeichen des Finanzamtes 
versehen.

3. Die Steuerverwaltung hat die Aktenzeichen überprüft und fest-
gesetzt, ob die unbebauten und baureifen Grundstücke einzeln be-
wertet und somit als Grundsteuer C erfassbar sind. 

Die genaue Bezeichnung und Festlegung der nach diesen Krite-
rien ermittelten baureifen Grundstücke, welche nach Lage, Form 
und Größe und ihrem sonstigen tatsächlichen Zustand sowie nach 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften sofort bebaut werden könnten, 
sind der Allgemeinverfügung § 2 und der in der Anlage 1 dargestell-
ten Karte zu entnehmen.

5. Ermessen
Die Entscheidung über die Festsetzung eines gesonderten He-
besatzes für die Grundstücksgruppe der baureifen Grundstücke 
(Grundsteuer C) ist mit der Haushaltssatzung 2026 vom 18. Dezem-
ber 2025 getroffen. Soweit § 13 HGrStG beim Erlass der Allgemein-
verfügung noch Ermessen eröffnet, bezieht sich dies auf die Defini-
tion der städtebaulichen Gründe und auf die daraus abgeleitete Be-
stimmung des Gemeindeteils, für den der gesonderte Hebesatz gilt. 
Die Gemeinde Erzhausen hat bei der Festsetzung des gesonderten 
Hebesatzes, der Definition der städtebaulichen Gründe und der 
Bestimmung des Gemeindegebiets die betroffenen privaten und 
öffentlichen Belange, insbesondere den verfolgten Lenkungszweck 
einerseits sowie die finanziellen Interessen der Eigentümer / Steu-
erschuldner andererseits berücksichtigt. Dabei hat die Gemeinde 
Erzhausen insbesondere auch eingestellt, dass die Bebauung ei-
nes bisher unbebauten Grundstücks für die betroffenen Eigentümer 
mit einem erheblichen finanziellen und organisatorischen Aufwand 
einhergeht sowie im Einzelfall auch familiäre Dispositionen betref-
fen kann. Aus Sicht der Gemeinde Erzhausen ist es jedoch aus den 
genannten städtebaulichen Gründen im Allgemeininteresse hinzu-
nehmen, die bezeichneten Grundstücke zu bebauen oder die Nach-
teile einer erhöhten Steuerlast zu tragen. 

II. Begründung der Anordnung des Sofortvollzugs
Die sofortige Vollziehung wird im öffentlichen Interesse angeordnet 
und beruht auf § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 
in der derzeit gültigen Fassung (VwGO). Nach dieser Vorschrift ent-
fällt die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs in den Fällen, 
in denen die sofortige Vollziehung im öffentlichen Interesse ange-
ordnet wurde. Ein Fall der sofort vollziehbaren Anforderung von öf-
fentlichen Abgaben und Kosten nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 VwGO, 
dem die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs schon kraft 
Gesetzes entfallen würde, liegt mit der Allgemeinverfügung nach 
Auffassung der Gemeinde nicht vor. Der Sache nach stellt die Allge-
meinverfügung jedoch die Grundlage für die spätere Anforderung 
öffentlicher Abgaben dar, weshalb der Gesetzeszweck des § 80 
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VwGO auch vorliegend zum Tragen kommt.
Die Gemeinde erkennt das Aufschubinteresse insbesondere der be-
troffenen Eigentümer daran an, von der höheren Besteuerung ver-
schont zu bleiben. Dennoch sieht sie ein überwiegendes, über das 
bloße Erlassinteresse hinausgehendes öffentliches Interesse an der 
sofortigen Vollziehung dieser Entscheidung, um die Lenkungswir-
kung der Grundsteuer C im Sinne der erläuterten städtebaulichen
Gründe sofort eintreten zu lassen. Daher ordnet die Gemeinde ge-
mäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO den Sofortvollzug der Allgemeinverfü-
gung aus nachfolgenden Gründen im überwiegenden öffentlichen
Interesse an:
Das Erlassinteresse besteht wie gezeigt: Im Gemeindegebiet der 
Gemeinde Erzhausen besteht ein dringender Bedarf an Wohnstät-
ten (Ziff. 3.a). Zudem soll die Innentwicklung gestärkt werden (Ziff.
3.b.). Die Einführung der Grundsteuer C hat das Ziel, baureife unbe-
baute Grundstücke zu mobilisieren, um Wohnraum zu fördern. Ziel 
der Gemeinde Erzhausen ist es zudem, die bauliche Ausnutzung 
erschlossener, besiedelter Bereiche zu verbessern, um mit Grund 
und Boden sparsam und schonend sowie klima- und sozialgerecht 
umzugehen.
Darüber hinaus besteht ein gewichtiges sofortiges Vollziehungs-
interesse: Die jahrelange bzw. langfristige Zurückhaltung von bau-
reifen unbebauten Grundstücken zu Spekulationszwecken soll ver-
mieden werden. Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihre Grund-
stücke über längere Zeiträume
nicht bebauen, sollen jetzt und nicht erst in vielen Jahren nach mög-
licherweise langen gerichtlichen
Verfahren mit finanziellen Nachteilen rechnen müssen, um moti-
viert zu sein, ihre Grundstücke mit
zulässigen Hauptanlagen zu bebauen. Ohne die sofortige Vollzie-
hung ist die Erreichung der städtebaulichen Ziele auf längere Sicht 
gefährdet; durch die dann stattdessen erforderliche Inanspruch-
nahme von Außenbereich würden möglicherweise vollendete Tat-
sachen geschaffen.
Es entstehen auch keine irreversiblen Nachteile für die Betroffenen, 
da im Falle eines erfolgreichen Rechtsbehelfs eine Rückerstattung 
der Grundsteuer C möglich ist. Es wird das Ziel verfolgt, die Bau-
landmobilisierung „schnell“ und „effizient“ voranzutreiben und die 
Innenentwicklung zu fördern.
Insbesondere vor dem Hintergrund der angespannten Lage auf dem 
Wohnungsmarkt im Rhein-Main-Gebiet ist der angeordnete Sofort-
vollzug hinsichtlich der durch die Allgemeinverfügung erfolgenden 
Festlegung der durch die Grundsteuer C betroffenen Grundstücke 
erforderlich, um die städtebaulichen Ziele der Gemeinde Erzhausen 
nicht zu gefährden und den Lenkungszweck schnell zu erreichen.
Ohne die Anordnung des Sofortvollzugs könnte die Einlegung eines 
Widerspruchs gegen die Allgemeinverfügung, unabhängig von des-
sen Erfolgsaussichten, bereits aufschiebende Wirkung gegenüber 
der Allgemeinverfügung in Bezug auf das betroffene Grundstück 
entfalten und damit die Vollziehbarkeit der Allgemeinverfügung 
diesbezüglich aussetzen. Die Grundsteuer C könnte nicht vollzieh-
bar festgesetzt werden, da es in den betroffenen Fällen an einer 
vollziehbaren Bestimmung des betreffenden Grundstücks fehlen 
würde. Die Erhebung der Grundsteuer C mittels Grundsteuerbe-
scheid wäre damit unmittelbar gefährdet.
Die Anordnung des Sofortvollzugs ist damit im überwiegenden öf-
fentlichen Interesse gerechtfertigt.

III. Inkrafttreten
Diese Allgemeinverfügung über die Erhebung der Grundsteuer C 
tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

IV. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe bei der Gemeinde Erzhausen, Rodenseestr. 3, 64390 
Erzhausen Widerspruch erhoben werden.

Erzhausen, den 23.03.2026
(Anlage: Übersichtskarte Grundsteuer C)
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Allgemeinverfügung über die Erhebung der Grund-
steuer C auf dem Gebiet der Gemeinde Erzhausen

Die Gemeinde Erzhausen hat aufgrund der §§ 94 ff. Hessische Ge-
meindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 13 Abs. 1 Hessisches 
Grundsteuergesetz (HGrStG) in ihrer beschlossenen Haushalts-
satzung 2026 durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Erz-
hausen in ihrer Sitzung am 18.12.2026 festgesetzt, dass für baureife 
Grundstücke gemäß § 13 HGrStG auch im Kalenderjahr 2026 die 
Grundsteuer C erhoben wird. Der Hebesatz beträgt 6.000 v. H.

Nach § 13 Abs. 5 HGrStG sind die genaue Bezeichnung der baurei-
fen Grundstücke, deren Lage sowie das Gemeindegebiet, auf das 
sich der gesonderte Hebesatz oder die gesonderten Hebesätze 
beziehen, jeweils nach den Verhältnissen zu Beginn eines Kalen-
derjahres von der Gemeinde zu bestimmen, in einer Karte nach-
zuweisen und öffentlich bekannt zu geben. Die städtebaulichen 
Erwägungen sind nachvollziehbar darzulegen und die Wahl des 
Gemeindegebiets, auf das sich der gesonderte Hebesatz oder die 
gesonderten Hebesätze beziehen sollen, ist zu begründen. Nach § 
13 Abs. 5 HGrStG in Verbindung mit § 5 der vorgenannten Haus-
haltssatzung, beides in derzeit gültiger Fassung, ergeht hiermit fol-
gende

Allgemeinverfügung:
§ 1 Gemeindegebiet, auf das sich der gesonderte Hebesatz 
bezieht
Der gesonderte Hebesatz gemäß Haushaltssatzung über die Fest-
setzung eines gesonderten Hebesatzes für baureife Grundstücke 
vom 18.12.2025, bekanntgemacht am 05.03.2026 bezieht sich auf 
das gesamte wohnbauliche nutzbare Gemeindegebiet der Gemein-
de Erzhausen (ausschließlich das Neubaugebiet „Die Vier Morgen“).

§ 2 Lage der baureifen Grundstücke für 2026
(1) Innerhalb des Gemeindegebietes der Gemeinde Erzhausen fal-
len folgende Grundstücke unter die neue Grundsteuer C:

Gemarkung Erzhausen:

(2) Die Lage der baureifen Grundstücke ist der in der Anlage 1 dar-
gestellten Karte zu entnehmen.

§ 3 Bekanntgabe, Wirksamkeit und Geltungsdauer
(1) Diese Allgemeinverfügung gilt an dem Tag, der auf die Bekannt-
machung folgt, als bekannt gegeben und wird damit wirksam.
(2) Diese Allgemeinverfügung kann mit Begründung, Anlagen und 
Rechtsbehelfsbelehrung bei der Gemeinde Erzhausen, Finanz- und 
Steuerverwaltung, Rodenseestr. 3 in 64390 Erzhausen, zu den übli-
chen Sprechzeiten (Montag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, Dienstag 
8:30 bis 12 Uhr, Donnerstag und Freitag 7 bis 12 Uhr) eingesehen 
werden.
(3) Diese Allgemeinverfügung bezeichnet die baureifen Grundstü-
cke, auf die sich der gesonderte Hebesatz bezieht, für das Jahr 2026.

§ 4 Sofortige Vollziehbarkeit
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
in derzeitig gültiger Fassung wird im öffentlichen Interesse hiermit 
die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung angeordnet.

Danach hat ein gegen diese Allgemeinverfügung eingelegter Wi-
derspruch keine aufschiebende Wirkung.

I. Begründung der Allgemeinverfügung

1. Zuständigkeit der Gemeinde Erzhausen
Die Gemeinde Erzhausen ist für den Erlass der Allgemeinverfügung 
gemäß § 35 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG) in 
Verbindung mit § 13 HGrStG zuständig.

2. Wahl des Gemeindegebietes, auf das sich der gesonderte 
Hebesatz bezieht
Die für den Erlass der Allgemeinverfügung gemäß Ziffer 3 maßgeb-
liche städtebauliche Erwägungen, nämlich der erhöhte Bedarf an 
Wohnstätten und die Stärkung der Innenentwicklung, gelten für das 
gesamt wohnbauliche nutzbare Gemeindegebiet. (ausschließlich 
das Neubaugebiet „Die Vier Morgen“).

3. Städtebauliche Erwägungen für den Erlass der Allgemein-
verfügung
Entsprechend § 13 HGrStG Abs. 2 liegen die folgenden städtebau-
lichen Gründe für das wohnbaulich nutzbare Gemeindegebiet Erz-
hausens vor:
a) Stärkung der Innenentwicklung
Die Gemeinde steht angesichts des angespannten Wohnungs-
marktes, steigender Mieten und der Notwendigkeit einer nachhal-
tigen Siedlungsentwicklung vor der Herausforderung, vorhandene 
innerörtliche Potenziale besser zu nutzen.
Da die Gemarkungsfläche der Gemeinde Erzhausen recht kompakt 
ist und dadurch keine größeren Neubaugebiete mehr ausgewiesen 
werden können, muss die bestehende Siedlungsstruktur nachver-
dichtet sowie die Innenentwicklung gestärkt werden. Ziel der Ge-
meinde Erzhausen ist es, die bauliche Ausnutzung erschlossener 
Bereiche im gesamten Gemeindegebiet zu verbessern um mit 
Grund und Boden sparsam und schonend sowie klima- und sozial-
gerecht umzugehen. Die Innenentwicklung in Sinne einer Nachver-
dichtung trägt dazu bei, vorhandene und von der Erzhäuser Bürger-
schaft durch Beiträge gemeinschaftlich finanzierte Infrastruktur wie 
Straßen, Entsorgung von Schmutzwasser sowie für die Öffentlich-
keit hergestellten Freiflächen bestimmungsgemäß zu nutzen und 
sinnvoll wirtschaftlich und sozialgerecht auszulasten.
b) Bestimmung des Gemeindegebiets
Die genannten städtebaulichen Gründe liegen für die in § 1 der All-
gemeinverfügung und somit für das gesamte wohnbauliche nutz-
bare Gemeindegebiet der Gemeinde Erzhausen (ausschließlich das 
Neubaugebiet „Die Vier Morgen“) vor, so dass die dort gelegenen 
unbebauten Grundstücke dazu geeignet sind, den vorhandenen 
Wohnstättenbedarf zu befriedigen sowie die Innenentwicklung bei 
der Schaffung von Wohnraum zu stärken. Ausgeschlossen ist das 
Neubaugebiet „Die Vier Morgen“, da dort über die Einführung einer 
vertraglich geregelten Baupflicht die Bebauung in diesem Gebiet 
sichergestellt ist. Bei den Gewerbe- und Industriegebieten der Ge-
meinde Erzhausen sowie im Außenbereich, liegen diese städtebau-
lichen Gründe nicht vor, da die dortigen Grundstücke eine wohn-
bauliche Nutzung nicht oder allenfalls unter sehr engen Vorausset-
zungen zulassen.

4. Definition der baureifen Grundstücke nach § 13 Abs. 3 
HGrStG
a) Unbebaute Grundstücke
Nach § 13 Abs. 3 HGrStG sind baureife Grundstücke in Verbindung 
mit § 246 des Bewertungsgesetzes (BewG) in der am 24. Dezember 
2021 geltenden Fassung, die nach Lage, Form und Größe und ihrem 
sonstigen tatsächlichen Zustand sowie nach öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften sofort bebaut werden könnten. Eine erforderliche, aber 
noch nicht erteilte Baugenehmigung sowie zivilrechtliche Gründe, 
die einer sofortigen Bebauung entgegenstehen, sind beachtlich. 
Das HGrStG enthält keine Definition des unbebauten Grundstücks. 
Demgegenüber greift § 25 Abs. 5 Satz 1 Grundsteuergesetz des 
Bundes (GrStG) auf die Definition in § 246 BewG zurück. Danach 
sind Grundstücke unbebaut, wenn sich auf ihnen keine benutzba-
ren Gebäude finden. Die Benutzbarkeit beginnt zum Zeitpunkt der 
Bezugsfertigkeit. Gebäude sind als bezugsfertig anzusehen, wenn 
den zukünftigen Bewohnern oder sonstigen vorgesehenen Benut-
zern die bestimmungsgemäße Gebäudenutzung zugemutet werden 
kann. Nicht entscheidend für den Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit ist 
die Abnahme durch die Bauaufsichtsbehörde. Als Gebäude im Sin-
ne des Bewertungsgesetzes ist ein Bauwerk anzusehen, das durch 
räumliche Umschließung Schutz gegen äußere Einflüsse gewährt, 
den nicht nur vorübergehend Aufenthalt von Menschen gestattet, 
fest mit dem Grund und Boden verbunden sowie von einiger Be-
ständigkeit und standfest ist.
b) Baureife Grundstücke
Grundstücke sind dann baureif, wenn sie nach Lage, Form und 
Größe und ihrem sonstigen tatsächlichen Zustand sowie nach 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften sofort bebaut werden könnten. 
Erforderlich ist damit zunächst, dass eine der städtebaulichen Ziel-
setzung entsprechende Bebauung (Hauptnutzung) nach §§ 30 
bis 34 Baugesetzbuch (BauGB) bauplanungsrechtlich überhaupt 
zulässig ist, das Grundstück also insbesondere im beplanten oder 
unbeplanten Innenbereich gelegen ist sowie über eine hinreichen-
de große überbaubare Grundstücksfläche verfügt. Zudem muss die 
bauplanungsrechtlich- und gegebenenfalls bauordnungsrechtlich 
erforderliche Erschließung gesichert sein.
c) Vorgehensweise der Verwaltung und Ergebnis
1. Die baureifen Grundstücke wurde durch den FB 3 (Bauamt) er-
örtert. 
2. Die erörterten Flurstücke wurden dem Finanzamt Darmstadt zur 
Durchsicht weitergeleitet.
Somit wurden die Flurstücke mit Aktenzeichen des Finanzamtes 
versehen.

3. Die Steuerverwaltung hat die Aktenzeichen überprüft und fest-
gesetzt, ob die unbebauten und baureifen Grundstücke einzeln be-
wertet und somit als Grundsteuer C erfassbar sind. 

Die genaue Bezeichnung und Festlegung der nach diesen Krite-
rien ermittelten baureifen Grundstücke, welche nach Lage, Form 
und Größe und ihrem sonstigen tatsächlichen Zustand sowie nach 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften sofort bebaut werden könnten, 
sind der Allgemeinverfügung § 2 und der in der Anlage 1 dargestell-
ten Karte zu entnehmen.

5. Ermessen
Die Entscheidung über die Festsetzung eines gesonderten He-
besatzes für die Grundstücksgruppe der baureifen Grundstücke 
(Grundsteuer C) ist mit der Haushaltssatzung 2026 vom 18. Dezem-
ber 2025 getroffen. Soweit § 13 HGrStG beim Erlass der Allgemein-
verfügung noch Ermessen eröffnet, bezieht sich dies auf die Defini-
tion der städtebaulichen Gründe und auf die daraus abgeleitete Be-
stimmung des Gemeindeteils, für den der gesonderte Hebesatz gilt. 
Die Gemeinde Erzhausen hat bei der Festsetzung des gesonderten 
Hebesatzes, der Definition der städtebaulichen Gründe und der 
Bestimmung des Gemeindegebiets die betroffenen privaten und 
öffentlichen Belange, insbesondere den verfolgten Lenkungszweck 
einerseits sowie die finanziellen Interessen der Eigentümer / Steu-
erschuldner andererseits berücksichtigt. Dabei hat die Gemeinde 
Erzhausen insbesondere auch eingestellt, dass die Bebauung ei-
nes bisher unbebauten Grundstücks für die betroffenen Eigentümer 
mit einem erheblichen finanziellen und organisatorischen Aufwand 
einhergeht sowie im Einzelfall auch familiäre Dispositionen betref-
fen kann. Aus Sicht der Gemeinde Erzhausen ist es jedoch aus den 
genannten städtebaulichen Gründen im Allgemeininteresse hinzu-
nehmen, die bezeichneten Grundstücke zu bebauen oder die Nach-
teile einer erhöhten Steuerlast zu tragen. 

II. Begründung der Anordnung des Sofortvollzugs
Die sofortige Vollziehung wird im öffentlichen Interesse angeordnet 
und beruht auf § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 
in der derzeit gültigen Fassung (VwGO). Nach dieser Vorschrift ent-
fällt die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs in den Fällen, 
in denen die sofortige Vollziehung im öffentlichen Interesse ange-
ordnet wurde. Ein Fall der sofort vollziehbaren Anforderung von öf-
fentlichen Abgaben und Kosten nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 VwGO, 
dem die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs schon kraft 
Gesetzes entfallen würde, liegt mit der Allgemeinverfügung nach 
Auffassung der Gemeinde nicht vor. Der Sache nach stellt die Allge-
meinverfügung jedoch die Grundlage für die spätere Anforderung 
öffentlicher Abgaben dar, weshalb der Gesetzeszweck des § 80 
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VwGO auch vorliegend zum Tragen kommt.
Die Gemeinde erkennt das Aufschubinteresse insbesondere der be-
troffenen Eigentümer daran an, von der höheren Besteuerung ver-
schont zu bleiben. Dennoch sieht sie ein überwiegendes, über das 
bloße Erlassinteresse hinausgehendes öffentliches Interesse an der 
sofortigen Vollziehung dieser Entscheidung, um die Lenkungswir-
kung der Grundsteuer C im Sinne der erläuterten städtebaulichen
Gründe sofort eintreten zu lassen. Daher ordnet die Gemeinde ge-
mäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO den Sofortvollzug der Allgemeinverfü-
gung aus nachfolgenden Gründen im überwiegenden öffentlichen
Interesse an:
Das Erlassinteresse besteht wie gezeigt: Im Gemeindegebiet der 
Gemeinde Erzhausen besteht ein dringender Bedarf an Wohnstät-
ten (Ziff. 3.a). Zudem soll die Innentwicklung gestärkt werden (Ziff.
3.b.). Die Einführung der Grundsteuer C hat das Ziel, baureife unbe-
baute Grundstücke zu mobilisieren, um Wohnraum zu fördern. Ziel 
der Gemeinde Erzhausen ist es zudem, die bauliche Ausnutzung 
erschlossener, besiedelter Bereiche zu verbessern, um mit Grund 
und Boden sparsam und schonend sowie klima- und sozialgerecht 
umzugehen.
Darüber hinaus besteht ein gewichtiges sofortiges Vollziehungs-
interesse: Die jahrelange bzw. langfristige Zurückhaltung von bau-
reifen unbebauten Grundstücken zu Spekulationszwecken soll ver-
mieden werden. Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihre Grund-
stücke über längere Zeiträume
nicht bebauen, sollen jetzt und nicht erst in vielen Jahren nach mög-
licherweise langen gerichtlichen
Verfahren mit finanziellen Nachteilen rechnen müssen, um moti-
viert zu sein, ihre Grundstücke mit
zulässigen Hauptanlagen zu bebauen. Ohne die sofortige Vollzie-
hung ist die Erreichung der städtebaulichen Ziele auf längere Sicht 
gefährdet; durch die dann stattdessen erforderliche Inanspruch-
nahme von Außenbereich würden möglicherweise vollendete Tat-
sachen geschaffen.
Es entstehen auch keine irreversiblen Nachteile für die Betroffenen, 
da im Falle eines erfolgreichen Rechtsbehelfs eine Rückerstattung 
der Grundsteuer C möglich ist. Es wird das Ziel verfolgt, die Bau-
landmobilisierung „schnell“ und „effizient“ voranzutreiben und die 
Innenentwicklung zu fördern.
Insbesondere vor dem Hintergrund der angespannten Lage auf dem 
Wohnungsmarkt im Rhein-Main-Gebiet ist der angeordnete Sofort-
vollzug hinsichtlich der durch die Allgemeinverfügung erfolgenden 
Festlegung der durch die Grundsteuer C betroffenen Grundstücke 
erforderlich, um die städtebaulichen Ziele der Gemeinde Erzhausen 
nicht zu gefährden und den Lenkungszweck schnell zu erreichen.
Ohne die Anordnung des Sofortvollzugs könnte die Einlegung eines 
Widerspruchs gegen die Allgemeinverfügung, unabhängig von des-
sen Erfolgsaussichten, bereits aufschiebende Wirkung gegenüber 
der Allgemeinverfügung in Bezug auf das betroffene Grundstück 
entfalten und damit die Vollziehbarkeit der Allgemeinverfügung 
diesbezüglich aussetzen. Die Grundsteuer C könnte nicht vollzieh-
bar festgesetzt werden, da es in den betroffenen Fällen an einer 
vollziehbaren Bestimmung des betreffenden Grundstücks fehlen 
würde. Die Erhebung der Grundsteuer C mittels Grundsteuerbe-
scheid wäre damit unmittelbar gefährdet.
Die Anordnung des Sofortvollzugs ist damit im überwiegenden öf-
fentlichen Interesse gerechtfertigt.

III. Inkrafttreten
Diese Allgemeinverfügung über die Erhebung der Grundsteuer C 
tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

IV. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe bei der Gemeinde Erzhausen, Rodenseestr. 3, 64390 
Erzhausen Widerspruch erhoben werden.

Erzhausen, den 23.03.2026
(Anlage: Übersichtskarte Grundsteuer C)

gez.
- Lange -
(Bürgermeisterin)

Flur Flurstück

1 185/1

1 194/4

1 212/2

1 271/2

1 372/6

1 570

1 634/1

1 634/2

1 715/2

Flur Flurstück

1 938

1 954/4

2 16/6

2 57/2

2 59/3

2 120/3

2 158/25

2 486

2 751

Flur Flurstück

5 342

5 359

5 405

5 412

5 413

5 549

5 550

5 553

5 588

Flur Flurstück

5 589

5 611

6 199/8

11 221

11 223

11 225

Bekanntmachung des Ergebnisses der Gemeinde-
wahl der Gemeinde Erzhausen am 15.03.2026

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 23.03.2026 das Ergeb-
nis der Gemeindewahl wie folgt festgestellt:

Zur Gemeindewahl waren 6.038 Personen wahlberechtigt, davon 
haben 3.529 Personen gewählt.

Die Wahlbeteiligung betrug 58,45 %

Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 3.398 
Stimmzettel gültig und 131 Stimmzettel ungültig.

Bekanntmachung des Ergebnisses
der Gemeindewahl der Gemeinde Erzhausen am 15.03.2026

JAHRGÄNGE

WIXHAUSEN
JAHRGANG 1944/45
Treffen am Donnerstag, 09.04., 
um 12 Uhr in Wixhausen in der 
Gaststätte im Bürgermeister-
Pohl-Haus.

NOTDIENSTE
APOTHEKEN-
NOTDIENSTFINDER
Tel.: 22 8 33
Auskunft über alle Apotheken 
in der Nähe, Anruf oder SMS

ÄRZTLICHER NOTDIENST
Zentrale Rufnummer für
Wochenenden und Feiertage

Tel.: 116 117
Gelände des Klinikums DA,
Grafenstraße 9, mit Eingang 
über Bismarckstraße

PFLEGEDIENST
Diakoniestation
Tel.: 06150 18 99 18

PSYCHIATR. NOTDIENST
für den Landkreis DA-DI
Tel.: 06151 159 49 00
Erreichbarkeit:
Freitag, Samstag, Sonntag und
an Feiertagen 18-23 Uhr

ZAHNÄRZTL. NOTDIENST
Tel.: 01805 60 70 11

KOLUMNE
Ortskundlicher

Arbeitskreis Erzhausen
Freiheit

(oak/wg). Am 25. März 1945 
war in Erzhausen der Krieg zu 
Ende. Darmstadt und Frankfurt 
lagen in Trümmern. Die Erzhäu-
ser erlebten den Einmarsch der 
Amerikaner stumm und ver-
ängstigt. Nach und nach wurde 
klar, dass mit den „Besatzern“ 
eigentlich „Befreier“ gekom-
men waren, die Demokratie, 
Frieden und Freiheit brachten. 
Der Wohlstand folgte bald nach 
der Währungsreform mit dem 
Wirtschaftswunder der 50er 
Jahren. Nach dem Konzept 
von Hans Schmidt, selbst 
Zeitzeuge, wurde das Buch 
des Ortskundlichen Arbeits-
kreises „1945 – als die Amis 
kamen“, neu aufgelegt. Mit 
vielen Berichten aus der Sicht 
von Erzhäuser Zeitzeugen und 
zahlreichen Fotos. Es kann für 
5,- Euro im Museum oder im In-
ternet erworben werden. Es ist 
eine eindringliche Mahnung an 
alle, die heute die Geschichte 
zurück drehen wollen. Merke: 
Wer in der Demokratie schläft, 
wacht in der Diktatur auf!

Von damals und vielleicht 
wieder morgen berichtet euer 
Ortskundlicher Arbeitskreis.
www.oak-erzhausen.de
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WAS IST LOS IN ERZHAUSEN?
DONNERSTAG
26.03., 16h

DER KASPER KOMMT! – FLOCKI´S ZIRKUS-
TRAUM
Wo: Bürgerhaus Erzhausen, Rodenseestr. 5

SONNTAG
29.03.

BEGINN DER SOMMERZEIT
In der Nacht vom 28. auf den 29. März 2026 wer-
den die Uhren um 2 Uhr nachts eine Stunde nach 
vorne auf 3 Uhr gestellt.

SAMSTAG
11.04., 15-18h

TANZCAFÉ IM CAFÉ SCHEE
Wo: Café Schee, Kiefernweg 30

FREITAG
17.04., 17h

KOCHKULTURABEND – TÜRKISCH
Wo: JuZe Erzhausen

FREITAG
17.04., 19h

FRAUEN UND MÄDCHEN IN AFGHANISTAN
Farsane Baraki liest Geschichten ihrer Mutter 
Saleha Saddiqi, die in Herat/Afghanistan eine 
inoffizielle Mädchenschule in ihrem eigenen Haus 
leitet.
Wo: Bücherbahnhof Erzhausen; Eintritt: frei

SONNTAG
26.04., 15h

AUFFÜHRUNG – INKLUSIVES THEATER
"DIE TUCKERFRAUEN UND TUCKERMÄNNER"
Wo: Sportheim Erzhausen

SAMSTAG
16.05., 14-16h

CHILI GEGEN TOMATE – PFLANZENTAUSCH-
BÖRSE
Wo: Terrasse Bücherbahnhof
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B1 des SVE übernimmt Tabellenführung
4:1-Sieg bei SG Arheilgen II

Erzhausen (dh). Manchmal 
trügt die Tabelle ein klein we-
nig. Beruhigende 5 Punkte Vor-
sprung auf den Gegner hatte 
die B1 des SV Erzhausen, als sie 
vergangenen Mittwoch bei der 
SG Arheilgen II zum Spiel Tabel-
lenzweiter gegen Tabellenerster 
antrat. Allerdings hatten die Erz-
häuser auch 2 Spiele mehr auf 
dem Konto. Sowohl Erzhausen 
als auch Arheilgen hatten im 
Laufe der Saison kaum Punk-
te abgegeben, und so konnte 
man davon ausgehen, dass 
die Arheilger mit 2 Siegen aus 
den Nachholspielen wieder an 
den Blau-Weißen vorbeiziehen 
würden. Die Saison geht nun ins 
letzte Drittel, und so war klar, 
dass, wenn man an den Arheil-
gern vorbeiziehen möchte, ein 
Auswärtssieg benötigt würde. 
Nach einem etwas holprigen 
Saisonstart mit einem Unent-
schieden gegen eben jene Ar-
heilger und einer Niederlage bei 
DJK/SSG Darmstadt gewannen 
die Jungs von Cheftrainer Max 
Krall jedes Spiel. Kein Wunder, 
die spielerische Entwicklung 
in den letzten Monaten ist sehr 
positiv zu bewerten. Entspre-
chend selbstbewusst fuhr man 
zum direkten Kontrahenten 
ans Arheilger Mühlchen. Einen 
großen Dank erstmal an die 
Gastgeber, die einer Vorverle-
gung zugestimmt hatten, da der 
ursprüngliche Termin aufgrund 
schulischer Veranstaltungen 
sehr ungünstig für die Erzhäuser 
gewesen wäre. Man merkte von 
Beginn an, dass beide Mann-
schaften sich der Situation voll-
kommen bewusst waren, und 
so entwickelte sich von Beginn 
an ein hart, aber fair geführtes 
Spiel. Ein frühes Tor durch ei-
nen verwandelten Foulelfmeter 
von Philipp Hüfner brachte den 
Gästen Sicherheit, und in den 
ersten zwanzig Minuten ließ 
die Abwehr um Christopher 
McBee, Maximilian Laux und 
Jeung Byon sowie Lucas Schiller 
wenig zu. Erst Mitte der ersten 
Hälfte hatten die Blau-Weißen 
eine Phase von gut zehn Minu-
ten zu überstehen, in der die 
Gastgeber tonangebend waren 
und auch die ein oder andere 
Chance hatten, die jedoch un-
genutzt blieben. Es war aller-

dings auch die einzige Phase, 
in der die Erzhäuser wirklich 
unter Druck gerieten. Nach 
ca. 30 Minuten befreite man 
sich wieder und kam selbst zu 
einigen Chancen in aussichts-
reicher Position. Die größte bot 
sich Silvano d‘Orsi, der aus gut 
zehn Metern freistehend am 
Torhüter der Arheilger schei-
terte, der zum Eckball klären 
konnte. Und genau dieser Eck-
ball führte 4 Minuten vor dem 
Halbzeitpfiff  zur 2:0-Führung. 
Maximilian Laux köpfte die prä-
zise Ecke von Ben Kächelein ein. 
Leider konnte der beruhigende 
Vorsprung nicht in die Pause 
genommen werden. Einen ab-
gefälschten Freistoß konnte der 
starke Torwart Tobias Lotz nur 
nach vorne abklatschen, und ein 
Stürmer der Arheilger staubte 
zum Anschlusstreff er ab. Mit 
einer knappen, aber nicht un-
verdienten 2:1-Führung wurden 
die Seiten gewechselt. Es gab 
nicht allzu viele Mängel, auf die 
hingewiesen werden muss-
te, aber es war klar: Bei einer 
konzentrierteren Chancenver-

wertung und dem Vermeiden 
von Standardsituationen in der 
Nähe des eigenen Strafraums 
würden die Chancen auf einen 
wichtigen Auswärtssieg stei-
gen. Konzentriert ging man den 
zweiten Durchgang an, und 
so dauerte es nur 3 Minuten, 
bis der Zwei-Tore-Vorsprung 
wiederhergestellt war. Jamie 
Hanczyk passte geschickt auf 
Philipp Hüfner, der noch einen 
Gegenspieler aussteigen ließ 
und aus 16 Metern abzog - 3:1.

Es ist schwer zu sagen, ob 
man die Eckbälle der Erzhäuser 
als große Stärke oder als große 
Schwäche bezeichnen soll. Ei-
nerseits kommen die Ecken von 
Ben Kächelein schon die ganze 
Saison über wie am Fließband 
gefährlich vors Tor, andererseits 
haben es die Erzhäuser in der 
Vergangenheit immer wieder 
geschaff t, diese mustergültigen 
und gefährlichen Hereingaben 
immer wieder bewundernd zu 
bestaunen, anstatt konsequent 
Tore daraus zu machen. Das 
war aber an diesem Abend in 

Arheilgen anders. Eine weitere 
Ecke segelte in den Strafraum, 
und Philipp Hüfner besorgte 
mit seinem dritten Treff er die 
Vorentscheidung. Es galt nun, 
den Gegner nicht mehr ins Spiel 
kommen zu lassen, und Nilay 
Hediger und Jamie Hanczyk 
machten immer wieder Meter, 
die weh taten, um die Abwehr 
zu unterstützen, und im Verbund 
sorgten die Erzhäuser dafür, 
dass die Gastgeber zu eigentlich 
keiner nennenswerten Torchan-
ce mehr kamen.

Immer wieder spielten sich 
die Blau-Weißen nach vorne 
und sorgten durch die schnel-
len Außen Marc Kleinheinz und 
später auch Savo Zegarac-Gra-
nado für Entlastung. Auch die 
eingewechselten Philipp Pulter, 
Henry Wagner und Emanuel 
Shkrelli fügten sich nahtlos ein 
und trugen ihren Teil zu dem 
überzeugenden und verdienten 
4:1-Sieg bei, der nun dafür sorgt, 
dass die Erzhäuser auch bei 2 
Siegen in den Nachholspielen 
der Arheilger die Tabellenfüh-
rung behalten würden.

Reisewege zur Kunst
Erzhausen (dk). Eine Busfahrt 

führt nach Kassel ins Museum 
Schloss Wilhelmshöhe zu einer 
besonderen Ausstellung, und 
zwar zu Rembrandt 1632 –
Entstehung einer Marke. Am 
Mittwoch, den 20. Mai 2026, ist 
es soweit. Die Zeit 1632 wird hier 
besonders hervorgehoben. Der 
Name Rembrandt spricht schon 
einmal für sich. Die Kosten von 

89,- € enthalten die Busfahrt, 
Eintritt, Führung und kleines 
Bus-Frühstück. Nach dem Be-
such der Ausstellung ist Freizeit 
bei den Wasserspielen im Berg-
park. Abfahrt ab Hessenplatz 
7:15 Uhr. Weitere Infos sind unter 
der Tel. 06150-866 1450 oder 
über info@querbeet-reisen.de 
zu erhalten. Anmeldeschluss 
ist der 30.04.2026.

SPD Erzhausen
bedankt sich

für das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler
Erzhausen (ca). Die SPD Erz-

hausen bedankt sich bei allen 
Wählerinnen und Wählern herz-
lich für das entgegengebrachte 
Vertrauen. 

Das Wahlergebnis ist für uns 
Anerkennung unserer Arbeit 

vor Ort und zugleich ein kla-
rer Auftrag, uns weiterhin mit 
Engagement, Verantwortungs-
bewusstsein und klarer sozi-
aldemokratischer Haltung für 
die Zukunft unserer Gemeinde 
einzusetzen.

Erzhausen steht vor wichtigen 
Aufgaben und Entscheidungen. 
Unser Ziel bleibt es, die Gemein-
de sicher, sozial und zukunftsfä-
hig zu gestalten. Dabei setzen 
wir auf eine sachorientierte 
Politik, die das Wohl aller Bür-
gerinnen und Bürger in den 
Mittelpunkt stellt.

Die SPD Erzhausen ist bereit, 
gemeinsam mit den anderen 
demokratischen Parteien im Ge-
meindeparlament nach tragfähi-
gen politischen Mehrheiten zu 
suchen. Gute kommunale Politik 
lebt vom Dialog, vom gegen-
seitigen Respekt und von der 
Bereitschaft, unterschiedliche 
Positionen konstruktiv zusam-

menzuführen.
Wir werden daher jede kons-

truktive Diskussion aufnehmen 
und uns aktiv in die politische 
Zusammenarbeit einbringen, 
um verantwortungsvolle und 
nachhaltige Lösungen für die 
Herausforderungen unserer 
Gemeinde zu entwickeln.

Unser besonderer Dank gilt 
zudem allen Kandidatinnen und 
Kandidaten, den zahlreichen 
Unterstützerinnen und Unter-
stützern sowie den vielen enga-
gierten Helferinnen und Helfern, 
die sich mit großem Einsatz im 
Wahlkampf und für unsere Ge-
meinde engagiert haben.

Einsatz von Tauchern zur Kampfmitteluntersuchung

Sanierung Moorteiches im Bürgerpark
(stip). Im Rahmen der Sanierung 

des Moorteiches im Bürgerpark 
sind aktuell Taucher im Einsatz, 
die das Gewässer auf Kampfmit-
telreste untersuchen.Bei einer 
kürzlich durchgeführten Unter-
suchung mit einem speziellen 
Boot wurden etwa 60 verdächtige 
Punkte festgestellt, die nun von 
den Tauchern genauer analysiert 
werden.

Ausgeführt werden die Arbei-
ten von speziell ausgebildeten 
Tauchern, dieüblicherweise in 

der Nord- und Ostsee, in Schiff -
fahrtsstraßen und Hafenanlagen 
tätig sind.

Standardmäßig werden vor 
Baumaßnahmen und „erdeingrei-
fenden Arbeiten“ Erkundungen zu 
Kampfmittelresten und Blindgän-
gern eingeholt. Beim Moorteich 
ist die Möglichkeit auf entspre-
chende Funde gegeben, da wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs im 
Bereich des heutigen Bürgerparks 
Flakstellungen aufgebaut waren.

Notwendig geworden ist diese 

Untersuchung, weil der Moorteich 
im laufenden Jahr entschlammt 
werden soll. Dies wiederum er-
folgt im Rahmen

der biologischen Aufwertung 
des Gewässers. Weitere Infor-
mationen zu der Maßnahme des 
Grünflächenamtes sind auf der 
Webseite www.darmstadt.de/
moorteich abrufbar.

Die Wahrscheinlichkeit, dass 
tatsächlich Weltkriegsmunition 
gefunden wird, ist gering. Viel-
mehr stellen sich in Teichen die 

sog. Anomalien häufig als Metall-
schrott heraus. Dieser und weite-
rer Müll wird herausgeholt, damit 
die Entschlammung störungsfrei 
erfolgen kann.

Die Bergungsarbeiten werden 
drei bis vier Tage dauern. Der 
Bürgerpark ist in dieser Zeit ohne 
Einschränkungen zugänglich und 
nutzbar. Erst bei dem Auff inden 
von konkreten Blindgängern oder 
anderer Munition können Sper-
rungen notwendig werden. Dar-
über wird dann separat informiert.

SVE-Fußball

Wichtiger Auswärtssieg
für die SVE I

Erzhausen (ag). Die Punkte 
waren wichtig, sowohl für die 
Tabelle als auch für die Psyche 
der SVE I. Beim abstiegsge-
fährdeten Gegner Seeheim-
Jugenheim mussten drei Punkte 
her, um nicht selbst weiter in 
den Keller der Tabelle abzurut-
schen. Und mit einem knappen 
2:1-Auswärtserfolg konnte der 
Dreier dann in der Tat verbucht 
werden. Seeheim ging bereits 
in der 7. Minute in Führung, die 
SVE I konnte durch Tore von N. 
Raab und M. Krall (per Elfmeter) 
das Spiel in der 2. Halbzeit aber 
doch noch drehen. Das war die 
richtige Motivation für die bei-
den jetzt anstehenden wichtigen 
Spiele (s. unten). 

Die SVE II ging trotz Favori-
tenrolle bei Kamerun Darmstadt 
ohne Punkt und ohne Tore vom 
Platz. Das Spiel endete 2:0 für 
das Team vom Kamerun, das der 
erwartet unangenehme Gegner 
war und sich mit dem Sieg ge-
gen die SVE II momentan vom 
Tabellenende wieder verab-
schieden konnte. 

Die SVE III trotzte auswärts 
GW Darmstadt II einen Punkt ab 
und spielte dort 2:2-Unentschie-
den. Es war das 10. Unentschie-
den dieser Spielzeit für die SVE 
III, zumindest diese Wertung 
führt das Team mit Abstand 
an. Matchwinner war erneut D. 
Hotz, der 10 Minuten vor Ende 
des Spiels (quasi analog der 
Vorwoche) einen Elfmeter für die 
SVE III verwandelte und damit 
den Punkt sicherte. Das zweite 
Erzhäuser Tor erzielte F. Mart 
zum zwischenzeitlichen 1:1. 

Der Blick auf die aktuellen Ta-
bellen ergibt folgendes Bild: Die 

SVE I verharrt mit 27 Punkten auf 
Platz 12 und hat aktuell 6 Punkte 
Vorsprung auf den Relegations-
platz. Die SVE II befindet sich mit 
29 Punkten jetzt auf Platz 8 in 
der Mitte der Tabelle der Kreisli-
ga B wieder. Die SVE III reiht sich 
mit jetzt 28 Punkten weiterhin 
auf Tabellenplatz 10 ein. 

Hier die Vorschau auf die 
nächsten Spiele: Am kommen-
den Sonntag (29.03.) und den 
wegen Ostern vorverlegten 
Spielen in der Folgewoche 
spielen die SVE-Teams teilweise 
gleich zwei Spiele am Stück zu 
Hause. Die SVE I hat dann mit 
dem Spiel gegen Traisa (29.03., 
15 h) und danach gegen SKV 
Büttelborn II (am DO, 02.04., 
19:30 h) die große Chance, gleich 
2 Mannschaften hinter sich zu 
lassen und mehr Abstand zum 
Tabellenende herzustellen. 

Die SVE II spielt am 29.03. um 
12:30 Uhr gegen RSV Germ. 
Eberstadt, aktuell Dritter der Ta-
belle, noch mit Aufstiegsambiti-
onen. Da rutscht das Team trotz 
Heimvorteil in die Außenseiter-
rolle, aber die liegt dem Team ja 
mehr als die des Favoriten. Mal 
sehen. 

Die SVE III gewinnt ihr nächs-
tes Spiel am Wochenende 
kampflos, da der Gegner (Traisa 
III) sein Team inzwischen abge-
meldet hat. Damit bleibt ihr Zeit 
für die Vorbereitung auf das klei-
ne Derby gegen die SKG Gräfen-
hausen II. Das Spiel findet am 
späten Mittwochabend (01.04., 
20:30 h) statt. Gräfenhausen II 
hat aktuell 29 Punkte und damit 
einen mehr als die SVE III. 

www.erzhaueser-anzeiger.de

SVE Fußball

Sieg und Niederlage der Ü35
Erzhausen (dh). Nachdem die 

Ü45 im Februar das Halbfinale 
im Kreispokal erreicht hatte, 
wollte es die Ü35-Vertretung 
des SV Erzhausen gleichtun und 
ebenfalls in die Vorschlussrunde 
einziehen. Gegner war die FTG 
Pfungstadt. Eine junge Truppe, 
die es den Erzhäusern nicht 
leicht machte. Vor allem in der 
Anfangsphase entwickelte sich 
ein ausgeglichenes Spiel. Erz-
hausen ging früh durch einen 
Treff er von Dennis Weiland in 
Führung, konnte sich wenig 
später beim starken Torhüter 
Alex Sastchenko bedanken, der 
einen platzierten Schuss gerade 
noch so um den Pfosten lenken 
konnte. Das wäre der umgehen-
de Ausgleich gewesen, und wer 
weiß, wie das Spiel dann gelau-
fen wäre. Denn im direkten An-
schluss sorgte Dennis Weiland 
mit seinem zweiten Treff er für 
die beruhigende 2:0-Führung. 
Die 2:0-Führung brachte Si-
cherheit ins Spiel der Erzhäuser, 
und spielerisch boten die Blau-

Weißen eine der besten Leis-
tungen der vergangenen Jahre. 
Im richtigen Moment wurde der 
Ball in den Reihen behauptet 
und im richtigen Moment wurde 
zielstrebig nach vorne gespielt. 
Einer dieser zielstrebigen An-
griff e führte noch vor der Pause 
zum 3:0 durch Volkan Altan. 
Auch nach dem Wechsel ließen 
die Erzhäuser nicht nach und 
gewannen durch weitere Treff er 
von Dennis Weiland, Carsten 
Grünewald und Nico Wagner 
verdient, aber etwas zu hoch mit 
6:0-Toren und zogen ins Halbfi-
nale des Kreispokals ein. Gegner 
würde in einem Heimspiel der 
SV Traisa sein.

Das Spiel war bereits für den 
darauff olgenden Montag ange-
setzt, und die Erzhäuser nahmen 
direkt am nächsten Tag Kontakt 
mit dem Gegner auf, um das 
Spiel nach hinten zu schieben, 
da einige Spieler verhindert sein 
würden. Leider scheinen die 
Gegner aus Traisa terminlich 

sehr eng eingebunden, denn es 
war ihnen nicht möglich, die Vor-
schläge der Erzhäuser zu bestä-
tigen, geschweige denn, in den 
nächsten 6-7 Wochen auch nur 
einen Alternativtermin zu benen-
nen, um gemeinsam nach einer 
Lösung zu suchen. Da der Kuns-
trasenplatz in Erzhausen belegt 
war – die 3. Mannschaft spielte 
zuhause – drehte der Klassenlei-
ter kurzentschlossen das Heim-
recht – vollkommen in Ordnung, 
die anderthalb Stunden An- und 
Rückfahrtszeit fallen weg und 
das gibt den Spielern aus Traisa 
mal Luft zum Durchatmen vor 
den kommenden, terminlich 
komplett geblockten, Wochen.

Das Spiel begann und blieb die 
komplette Spielzeit über ausge-
glichen. Sowohl Traisa als auch 
Erzhausen boten eine starke 
Leistung, und es entwickelte 
sich ein Kampf auf Biegen und 
Brechen. Beide Seiten hatten ein 
paar Torchancen, die aber alle-
samt ungenutzt blieben. Der ers-
te Treff er fiel nach 57 Minuten. 

Ejub Bubalo, der mehr als drei 
Jahre kein Spiel mehr bestritten 
hatte und vom Fußballer zum 
Langstreckenläufer mutiert war, 
war kurz vorher eingewechselt 
worden. Dennis Weiland flankte 
über die gesamte Abwehr hin-
weg, und Ejub Bubalo nickte per 
strammen Kopfball zur Führung 
ein. Sicherheit gab das den Erz-
häusern leider nicht. Traisa kam 
in den Minuten danach immer 
wieder zu gefährlichen Angrif-
fen und erzielte nach 64 Minuten 
nicht unverdient den Ausgleich. 
Das Elfmeterschießen musste 
nun die Entscheidung bringen, 
und da setzten sich die „Gast-
geber“ durch.

Damit ist für die Ü35 des 
SV Erzhausen im Halbfinale 
Schluss. Die Chance auf einen 
Finaleinzug besteht weiterhin 
bei der Ü45, die auf DJK/SSG 
Darmstadt triff t. Hier einigten 
sich beide Mannschaften auf 
den 15.4. Anstoß wird dann um 
20:00 Uhr in Erzhausen sein.
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MGV Sängerbund-Sängerlust 1875 Erzhausen
Einladung zur Jahreshauptversammlung
am Freitag, 10. April 2026, um 20:00 Uhr 

im Bürgerhaus Erzhausen
Begrüßung, Beschluss der Tagesordnung, TotenehrungBegrüßung, Beschluss der Tagesordnung, Totenehrung
Ehrung verdienter SängerEhrung verdienter Sänger
Verlesung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2025Verlesung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2025
Geschäftsbericht für das Jahr 2025Geschäftsbericht für das Jahr 2025
Kassenbericht für das Jahr 2025Kassenbericht für das Jahr 2025
Bericht der Kassenprüfer und Antrag auf Entlastung des Bericht der Kassenprüfer und Antrag auf Entlastung des 
VorstandesVorstandes
Aussprache zu den Punkten 4 bis 6Aussprache zu den Punkten 4 bis 6
Wahl eines Versammlungsleiters u. Neuwahl des VorstandsWahl eines Versammlungsleiters u. Neuwahl des Vorstands
Veranstaltungen im Jahr 2026Veranstaltungen im Jahr 2026
Verschiedenes, Mitteilungen, Anfragen usw.Verschiedenes, Mitteilungen, Anfragen usw.

Anträge und etwaige Änderungswünsche zur Tagesordnung sind 
dem 1. Vorsitzenden bis spätestens 1 Woche vor Beginn der Jah-
reshauptversammlung schriftlich mitzuteilen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

ÜBER DEN TELLERRAND HINAUS
ARHEILGEN
SAMSTAG
28.03., 10-16h

VINYL FLOHMARKT DARMSTADT
Anmeldung/Info: www.schallplattendarmstadt.de
Wo: Zum Goldnen Löwen, Frankfurter Landstr. 153

EGELSBACH
FREITAG
27.03., 20h

SCHNUPPERPROBE BLASORCHESTER 
EGELSBACH-ERZHAUSEN
Komm vorbei und entdecke die Freude am gemein-
samen Musizieren!
Wo: Aula der Wilhelm-Leuschner Grundschule, 
Heidelberger Str. 19

WIXHAUSEN

DONNERSTAG
26.03., 19h

KINO "MRS. HARRIS UND EIN KLEID VON DIOR"
Wo: Ostendstraße 27-29 in der Begegnungsstätte 
der DRK Aktiven Senioren Wixhausen

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.

Pflanzentauschbörse

Chili gegen Tomate

Erzhausen (gva). Sie gärtnern 
gerne? Egal ob im eigenen 
Garten, auf dem Balkon, im 
Schrebergarten oder auf der 
Fensterbank. Dann bietet Ihnen 
die Pflanzentauschbörse eine 
Plattform für regen Austausch 
mit gleichgesinnten Hobbygärt-
nerinnen und Hobbygärtnern.

Getauscht werden kann alles, 
was Garten oder Fensterbank 
bereithält und selbst nicht benö-
tigt wird: von A wie Ableger über 
Jungpflanzen, Küchenkräuter, 
Knollen, Samen, Stauden bis Z 

wie Zwiebeln und Zimmerpflan-
zen. Fachsimpeln erwünscht! 
Tauschen Sie sich aus, geben 
Sie sich Tipps zur Pflege der 
Pflänzchen, dem Düngen und 
Wässern, der Standortwahl oder 
der Schädlingsbekämpfung. Er-
weitern Sie die Pflanzentausch-
börse zur Pflanzenplauschbörse.

Die Veranstaltung leistet einen 
wertvollen Beitrag zur Förderung 
der Biodiversität, Nachhaltigkeit 
und zum Klimaschutz. Der OGV 
plant auch in diesem Jahr wie-
der Ableger bienenfreundlicher 

ein- und mehrjähriger Stauden 
zu verschenken. 

Die Anlieferung der Tauschob-
jekte kann ab 13.30 Uhr erfolgen. 
Den Aufbau gestalten Sie selbst. 
Ob die Behältnisse mit den 
Pflanzen auf dem Boden oder 
auf mitgebrachte Tischchen 
gestellt werden, bleibt den Teil-
nehmenden überlassen. 

Lust, schon jetzt an Ableger 
für den Frühling zu denken? Wir 
sind gespannt und freuen uns 
schon auf diesen Tag – der bei 

jedem Wetter stattfinden soll.

Wo?
Terrasse Bücherbahnhof, 
Bahnstraße 194, 64390 
Erzhausen

Wann?
Samstag, 16. Mai 2026 von 
14.00 – 16.00 Uhr

Wer?
WIR-in-Erzhausen
Bücherbahnhof
Obst- und Gartenbauverein

Souvenirs, Souvenirs!
Ein Buch- und Kunstprojekt im Atelierhaus Darmstadt

Darmstadt (ak). Alles be-
gann mit einer Sammlung von 
Reiseandenken... Was daraus 
geworden ist, lässt sich am 
Wochenende nach Ostern im 
Atelierhaus Darmstadt über-
prüfen: eine Buchpremiere, eine 
Ausstellung, eine Autorenlesung 
und womöglich noch ein biss-
chen mehr.

Drei Freunde haben sich zu-
sammengetan, um ein gemein-
sames Projekt auf die Beine 
zu stellen. Die Künstler Heinz 
W. Lotz (Darmstadt-Arheilgen) 
und Arthur Kunz (Langen) so-
wie der Kunstkritiker Roland 
Held (Darmstadt) leisteten, 
jeder in seinem Metier, Bei-
träge zum im Selbstverlag 
frisch erschienen Buch „Sou-
venirs, Souvenirs“. Tatsächlich 
war es Lotz‘ Vitrine, prallvoll 
mit von vielen Fernreisen 

heimgebrachten Andenken –
mal im Touri-Shop erstanden, 
mal einfach auf der Straße, im 
Restaurant, auf dem Friedhof 

aufgepickt –, die den Kollegen 
Kunz inspirierte zu einer farben-
freudigen Serie in Fettkreide-
Technik, halb gemalt, halb ge-
kratzt. Gemeinsam wurden sie 
bei Held vorstellig wegen eines 
einführenden Texts zu der mit 
all den Fundstücken gefüllten 
„Wunderkammer“. Der auch 
geliefert wurde – inklusive eines 
Schwungs völlig freierfundener 
Geschichten, wie Heinz W. Lotz 
im einzelnen zu seiner Samm-
lung gekommen sei. Eingebettet 
in einen multimedialen Kontext, 
wird das üppig illustrierte Er-
gebnis erstmals der Öff entlich-
keit präsentiert.

Atelierhaus Darmstadt:
Riedeselstraße 15
Fr. 10. April ab 19 Uhr
Sa. 11. April 17 bis 19 Uhr 
So. 12. April, 14 bis 17 Uhr

Bildungskürzungen an Hessens Schulen
Darmstädter Abgeordnete Bijan Ka� enberger (SPD), Peter Franz (CDU) und Hartwig Jourdan 
(CDU) stimmen in namentlicher Abstimmung für Kürzungen an integrierten Gesamtschulen

(hfh). Am 18.03. wurde der 
Landeshaushalt für das Jahr 
2026 im Hessischen Landtag 
mit den Stimmen der regie-
rungstragenden Fraktionen von 
CDU und SPD in dritter Lesung 
beschlossen. Erstmals seit Jahr-
zehnten wird dabei an Hessens 
Schulen drastisch gekürzt.

Die GRÜNE Fraktion im hes-
sischen Landtag hat in den ver-
gangenen Wochen alles dafür 
getan, um die Kürzung von 90 
Lehrkräftestellen an integrierten 
Gesamtschulen und 300 Stellen 
beim Sozialindex zu verhindern. 
Auch zur dritten Lesung des 
Haushalts am 18.03. hat die 
GRÜNE Fraktion Haushalts-
änderungsanträge gestellt, um 
diesen Bildungskahlschlag noch 
auf den letzten Metern zurück 
zu nehmen. Aber die Fraktionen 
von CDU und SPD haben auch 
diese letzte Chance vertan und 
die Kürzungen beschlossen. Im 
Rahmen einer namentlichen 
Abstimmung haben auch die 

Darmstädter Abgeordneten 
Bijan Kaff enberger (SPD), Peter 
Franz (CDU) und Hartwig Jour-
dan (CDU) für die Kürzungen 
gestimmt.

 Die GRÜNE Darmstädter 
Abgeordnete Hildegard Förster-
Heldmann zeigt sich über die 
bevorstehenden Bildungskür-
zungen, die auch Darmstäd-
ter Schulen treff en werden, 
entsetzt: „Es ist wahrlich ein 
Tiefpunkt in der hessischen 
Schulpolitik. Denn mit den Kür-
zungen beim Sozialindex und 
den integrierten Gesamtschu-
len werden Förderstrukturen 
zerschlagen, von denen vor al-
lem Kinder und Jugendliche mit 
besonders hohem Förderbedarf 
profitieren. Nach Schätzungen 
der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft Hessen 
werden im Schulamtsbezirk für 
die Stadt Darmstadt und den 
Landkreis Darmstadt-Dieburg 
allein über die Kürzungen im 

Sozialindex über 15 Lehrkräf-
testellen wegfallen. Diese Kür-
zungen sind nicht nur falsch, 
sondern auch unnötig. Denn der 
Landeshaushalt bietet genug 
finanziellen Spielraum, um die 
betroff enen Lehrkräftestellen 
in vollem Umfang zu erhalten. 
Dass die Landesregierung die 
Kürzungen dennoch durchge-
setzt hat, zeigt, dass Bildung 
unter CDU und SPD in Hessen 
keine Priorität mehr hat.“

 
Hintergrund ist an Integrier-

ten Gesamtschulen werden 
Schüler*innen unterschiedlichs-
ter Hintergründe und Leistungs-
niveaus gemeinsam beschult 
und individuell gefördert. Zu-
dem leisten sie in vielen Schul-
trägerregionen die Hauptarbeit 
in Sachen inklusiver Beschulung 
sowie bei den Intensivklassen 
für geflüchtete Schüler*innen. 
Aus dem Sozialindex erhalten 
Schulen, die aufgrund einer ex-
trem heterogenen bzw. förder-

bedürftigen Schülerschaft be-
sonders herausgefordert sind, 
zusätzliche Ressourcen – insbe-
sondere Schulen mit Haupt- und 
Realschulbildungsgang sowie 
Grundschulen profitieren hier-
von. Mit den Lehrkräftestellen 
können beispielsweise ergän-
zende Förderkurse finanziert 
werden.

Osterhase
Nächste Woche kommt der
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Endlich wieder Spargel
ab Donnerstag 26.03.
am Stand bei Edeka Arheilgen
Öffnungszeiten und weitere Verkaufsstellen unter
www.spargelhof-appel.de oder 06151/375735

Spargelhof Appel

Bildungskürzungen an
Hessens Schulen

Darmstädter Abgeordnete Bijan Ka� enberger (SPD), Peter Franz (CDU) 
und Hartwig Jourdan (CDU) stimmen in namentlicher Abstimmung für 

Kürzungen an integrierten Gesamtschulen
(hfh). Am 18.03. wurde der Lan-

deshaushalt für das Jahr 2026 
im Hessischen Landtag mit den 
Stimmen der regierungstragen-
den Fraktionen von CDU und 
SPD in dritter Lesung beschlos-
sen. Erstmals seit Jahrzehnten 
wird dabei an Hessens Schulen 
drastisch gekürzt.

Die GRÜNE Fraktion im hes-
sischen Landtag hat in den ver-
gangenen Wochen alles dafür 
getan, um die Kürzung von 90 
Lehrkräftestellen an integrierten 
Gesamtschulen und 300 Stellen 
beim Sozialindex zu verhindern. 
Auch zur dritten Lesung des 
Haushalts am 18.03. hat die 
GRÜNE Fraktion Haushalts-
änderungsanträge gestellt, um 
diesen Bildungskahlschlag noch 
auf den letzten Metern zurück 
zu nehmen. Aber die Fraktionen 
von CDU und SPD haben auch 
diese letzte Chance vertan und 
die Kürzungen beschlossen. Im 
Rahmen einer namentlichen 
Abstimmung haben auch die 
Darmstädter Abgeordneten 
Bijan Kaff enberger (SPD), Peter 
Franz (CDU) und Hartwig Jour-

dan (CDU) für die Kürzungen 
gestimmt.

 Die GRÜNE Darmstädter Ab-
geordnete Hildegard Förster-
Heldmann zeigt sich über die 
bevorstehenden Bildungskür-
zungen, die auch Darmstädter 
Schulen treff en werden, entsetzt: 
„Es ist wahrlich ein Tiefpunkt 
in der hessischen Schulpolitik. 
Denn mit den Kürzungen beim 
Sozialindex und den integrierten 
Gesamtschulen werden Förder-
strukturen zerschlagen, von 
denen vor allem Kinder und Ju-
gendliche mit besonders hohem 
Förderbedarf profitieren. Nach 
Schätzungen der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft 
Hessen werden im Schulamts-
bezirk für die Stadt Darmstadt 
und den Landkreis Darmstadt-
Dieburg allein über die Kürzun-
gen im Sozialindex über 15 Lehr-
kräftestellen wegfallen. Diese 
Kürzungen sind nicht nur falsch, 
sondern auch unnötig. Denn der 
Landeshaushalt bietet genug 
finanziellen Spielraum, um die 
betroff enen Lehrkräftestellen in 

vollem Umfang zu erhalten. Dass 
die Landesregierung die Kürzun-
gen dennoch durchgesetzt hat, 
zeigt, dass Bildung unter CDU 
und SPD in Hessen keine Prio-
rität mehr hat.“

 
Hintergrund ist an Integrier-

ten Gesamtschulen werden 
Schüler*innen unterschiedlichs-
ter Hintergründe und Leistungs-
niveaus gemeinsam beschult 
und individuell gefördert. Zudem 
leisten sie in vielen Schulträ-
gerregionen die Hauptarbeit in 
Sachen inklusiver Beschulung 
sowie bei den Intensivklassen 
für geflüchtete Schüler*innen. 
Aus dem Sozialindex erhalten 
Schulen, die aufgrund einer 
extrem heterogenen bzw. för-
derbedürftigen Schülerschaft 
besonders herausgefordert sind, 
zusätzliche Ressourcen – insbe-
sondere Schulen mit Haupt- und 
Realschulbildungsgang sowie 
Grundschulen profitieren hier-
von. Mit den Lehrkräftestellen 
können beispielsweise ergän-
zende Förderkurse finanziert 
werden.

Probenwochenende 2026
Chor SurpriSing bereitet sich auf großes Konzert im Mai vor

Wixhausen (cm). Die Freude 
war riesig: Vom 06. bis 08. März 
fuhr der gemischte Chor Surpri-
Sing endlich wieder auf ein lang 
ersehntes Probenwochenende! 
Das Ziel in diesem Jahr: die Ju-
gendherberge Wiesbaden.

Es gibt viel zu tun
Seit der Staff elübergabe vom 

ehemaligen Chorleiter Alexander 
Franz an Janina Hirch vor rund 
einem Jahr bewegt der Chor 
sich musikalisch zunehmend im 
acapella-Bereich. Das diesjäh-
rige Probenwochenende wurde 
daher nun intensiv genutzt, um 
an den seitdem neu einstudier-
ten acapella-Titeln zu feilen und 
diese zu festigen. Bereits Frei-
tagabend wurde aktiv zur Pro-

benarbeit genutzt. Besonders 
viel gearbeitet wurde jedoch am 
darauff olgenden Samstag, um 
den gemeinsamen Chorklang 
weiter zu formen. Selbstver-
ständlich gab es zwischendurch 
aber auch genug Pausen zum 
Plaudern, den ein oder anderen 
Kaff ee und, um den strahlenden 
Sonnenschein zu genießen. Dar-
über hinaus bot der Verein neben 
all der Probenarbeit in diesem 
Jahr für die Sängerinnen und 
Sänger Einzel-Stimmbildung im 
Rahmen des Probenwochenen-
des an: Dazu konnte Nico Ries, 
ständiges Mitglied im Chor des 
bayerischen Rundfunks, gewon-
nen werden, der individuell auf 
jede Stimme einging und wert-
volle Tipps gab.  Den Abend 

verbrachte man schließlich mit 
Kennenlernspielen, guter Musik 
und geselligem Beisammensein.

Große Events werfen Ihre 
Schatten voraus

Auch am Sonntag wurde 
erneut intensiv geprobt, ehe 
der Chor wieder die Heimreise 
antrat. So ging ein intensives 
Probenwochenende zu Ende – 
aber das nächste Highlight steht 
bereits bevor: Am 16. Mai findet 
das große Gemeinschaftskon-
zert von SurpriSing zusammen 
mit den Baltic Jazz Singers aus 
Lübeck statt! Also merken sie 
sich diesen Termin unbedingt 
vor – weitere Infos dazu schon 
bald an dieser Stelle, sowie unter 
www.surprising2002.de

Kein Frühschoppen
im April

Darmstadt (rh). Seitdem das 
Staatstheater Darmstadt vor 
mehr als 50 Jahren am Georg-
Büchner-Platz zuhause ist, hat 
sich vieles rund um das Staats-
theaters verändert: Außen – und 
Innen.

Die Aktion Theaterfoyer ist 
geblieben. Und es gelingt seit-
her unverändert, das Publikum 
mit Veranstaltungen ins Foyer 
des Großen Hauses zu locken 

und für das Staatstheater zu 
begeistern – nur im April dieses 
Jahres nicht, was die Aktion 
Theaterfoyer außerordentlich 
bedauert. Wir bleiben zuver-
sichtlich und gehen davon aus, 
dass es bei dieser einmaligen 
Absage bleibt – und freuen uns 
auf unseren nächsten Termin im 
Mai – im Theaterfoyer unserer 
Stadtgesellschaft an unserem 
Staatstheater Darmstadt.

Mutmaßliche Giftköder
Polizei bittet Hundehalterinnen und

Hundehalter zur Vorsicht
Darmstadt (ots).  Im Laufe des 

Samstags (21.3.) haben mehrere 
Zeuginnen und Zeugen telefo-
nisch und per Onlineanzeige die 
Polizei in Darmstadt kontaktiert

und verdächtige Gegenstände 
gemeldet, bei denen es sich um 
Giftköder handeln könnte. Diese 
wären im Bereich des Oberfelds 
und der Lichtwiese ausgelegt 
gewesen. Eine Zeugin hatte 
zudem vier orangefarbene und 
etwa 2 Zentimeter große Ge-

genstände in der Verlängerung 
des Seiterswegs gefunden und 
beim 1. Polizeirevier abgegeben. 
Ob es sich dabei tatsächlich 
um Giftköder handelt, muss 
jetzt geklärt werden. Mit den 
weiteren Ermittlungen ist die 
Diensthundestaff el des Polizei-
präsidiums Südhessen betraut. 

Hundehalterinnen und Hunde-
halter sind zudem angehalten, 
beim Ausführen ihrer Vierbeiner 
äußerst aufmerksam zu sein.

Erfolgreiche Müllsammelaktion am 13.03.2026 
fördert Gemeinschaft und Umweltschutz

Arheilgen (hl). Die kürzlich 
durchgeführte Müllsammelak-
tion im Arheilger Osten war ein 
voller Erfolg und ein Gewinn 
für Groß und Klein. Die Aktion 
bestand aus zwei Teilen und bot 
sowohl den Kindern als auch den 
Erwachsenen die Möglichkeit, 
aktiv zum Umweltschutz beizu-
tragen.

Am Vormittag startete der ers-
te Teil der Aktion. Die Kinder der 
Kindertagesstätte „Wirbelwind“ 
wurden von Herrn Roßkopf, 
Mitarbeiter des Eigenbetriebs 
kommunale Aufgaben und 
Dienstleistungen (EAD) mit 
Westen und Müllzangen ausge-
stattet. Mit großer Begeisterung 
stürzten sie sich auf den Unrat in 
und um ihre Kita. Doch die Kin-
der waren noch nicht zufrieden –
sie dehnten die Aktion spontan 

auf den angrenzenden Spielplatz 
aus. Während des Sammelns 
wurden den Kindern spielerisch 
wichtige Themen wie Mülltren-
nung und Recycling näherge-
bracht. Ein Highlight der Aktion 
war das überraschende Auf-
tauchen des Müllautos, das die 
Kinder fasziniert beobachteten. 
Für viele war es das erste Mal, 
dass sie das große Fahrzeug 
in Aktion sahen und hautnah 
erleben konnten, wie der Müll ef-
fizient eingesammelt und trans-
portiert wird. Diese spannende 
Begegnung mit dem Müllauto 
verlieh der Aktion ein besonde-
res Element und verstärkte das 
Bewusstsein der Kinder für die 
Bedeutung des Müllsammelns 
und der Abfallentsorgung.

Am Nachmittag ging es dann 
weiter: Ab 14 Uhr waren die 

älteren Hortkinder und die Er-
wachsenen an der Reihe. Auch 
sie wurden bestens mit Ausstat-
tungen versorgt. Unterstützung 
erhielten sie zudem von Frau 
Deppert, Sozialmanagement 
bauverein AG, die mit Rat und 
Tat zur Seite stand. Kinder und 
Erwachsene machten sich auf, 
das Quartier gründlich von he-
rumliegendem Müll zu befreien. 
Mit Eifer füllten sich die Müll-
säcke, und besonders die Kinder 
zeigten sich begeistert von der 
Aktion. Sie hatten bereits viel 
Wissen über Recycling und Müll-
trennung und konnten dieses in 
die Praxis umsetzen.

Nach rund 2 Stunden intensi-
ven Sammelns war die Aktion 
erfolgreich abgeschlossen. Ein 
Gruppenfoto und die Rückkehr 
zum Muckerhaus folgten. Dort 

warteten eine köstliche Suppe, 
warme und kalte Getränke so-
wie gute Gespräche. Es war ein 
schöner Abschluss eines Tages, 
an dem alle Teilnehmer*innen 
einen wichtigen Beitrag zur 
Sauberkeit und Verschönerung 
des Quartiers geleistet hatten. 
Ein herzliches Dankeschön 
geht an die bauverein AG für 
die großzügige Spende, die die 
Bewirtung der Teilnehmer*innen 
ermöglichte. Die Aktion wurde 
unter Beteiligung des EAD, der 
Kita Wirbelwind, dem Jugend-
haus Messeler Straße und der 
Gemeinwesenarbeit in Arheilgen 
(Regionale Diakonie Südhessen) 
organisiert.

Die Aktion hat nicht nur die 
Umwelt, sondern auch das Ge-
meinschaftsgefühl gestärkt – ein 
großer Erfolg für alle Beteiligten.

CDU Arheilgen
bedankt sich

für das entgegengebrachte Vertrauen
Arheilgen (or). Die CDU Ar-

heilgen bedankt sich herzlich 
bei allen Wählerinnen und Wäh-
lern für das entgegengebrachte 
Vertrauen bei der Kommunal-
wahl. Das Ergebnis im Stadtteil 
ist für uns ein klares Signal: 
Mit einem Zuwachs von einem 
Prozent konnten wir unsere 
Position vor Ort weiter stärken.

Besonders erfreulich ist für 
uns der große Zuspruch, den wir 
im Verlauf des Wahlkampfs in 
vielen persönlichen Gesprächen 
erfahren haben. Dieses Vertrau-
en verstehen wir als Auftrag und 
Ansporn, unsere engagierte und 
verlässliche Arbeit für Arheilgen 
konsequent fortzusetzen.

Der Wahlkampf war teilweise 
von zugespitzten Auseinan-
dersetzungen geprägt. Die 
CDU Darmstadt wurde dabei 
zu Unrecht mit dem Vorwurf 
konfrontiert, mit AfD-nahen 
Formulierungen zu arbeiten. 
Unser Anspruch war und bleibt 
es, über unsere Inhalte, unsere 
Erfolge und unsere Ziele für 
Arheilgen zu sprechen – nicht 
über andere Parteien. Diesem 
Kurs sind wir treu geblieben.

Wir waren und sind der An-
sicht, dass man Probleme, die 
es in unserer Stadt ohne Zwei-
fel gibt, auch off en ansprechen 
muss, wenn man sie sachori-
entiert lösen möchte. An dieser 

Haltung werden wir auch künf-
tig festhalten, denn „Haltung, 
Klartext und Respekt“ ist für 
uns nicht nur ein Wahlkampfs-
logan, sondern ein elementarer 
Bestandteil unseres Selbstver-
ständnisses.

Mit Axel Lanzmich zieht ein 
engagierter Vertreter Arheilgens 
direkt in die Stadtverordneten-
versammlung ein. Irene Wurzel 
steht als erste Nachrückerin 
bereit. Beide stehen für eine sa-
chorientierte, bürgernahe Politik 
und werden die Interessen un-
seres Stadtteils mit Nachdruck 
vertreten.

Mit Blick auf das Gesamt-
ergebnis in Darmstadt bleibt 
festzuhalten, dass dieses 
hinter unseren Erwartungen 
zurückbleibt. Hier hätten wir 
uns ein stärkeres Abschneiden 
gewünscht. Umso wichtiger ist 
es nun, die kommenden Sondie-
rungsgespräche aufmerksam zu 
begleiten. Ziel muss die Bildung 
einer stabilen und verlässlichen 
Koalition für unsere Stadt sein.

Gerade vor dem Hintergrund 
des Erstarkens der AfD ist es 
aus unserer Sicht von zentraler 
Bedeutung, dass Darmstadt 
auch künftig über eine starke, 
rationale Stimme der bürgerli-
chen Mitte verfügt. Dafür steht 
die CDU – in Arheilgen und in 
der gesamten Stadt.
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Frankfurter Landstr. 12
64291 DA-Arheilgen
Tel: 06151 372 894
info@volz-darmstadt.de

•  Fenster und Türen
•  Garagentore
•  Rolläden
•  Markisen
•  Smarthome
•  Sicherheitstechnik

„Wir schaff en Atmosphäre 
zum Wohlfühlen“

volz-darmstadt.de

Ortsbeiratswahl 2026
Wixhausen (spd). Die Vor-

sitzenden der SPD in Wixhau-
sen, Beate Burow und Peter 
Zienow, sowie der designierte 
Ortsbeiratsvorsitzende Kevin 
Trah-Bente zeigen sich dankbar 
für den starken Rückhalt in der 
Wixhäuser Bürgerschaft. Sie 
bedanken sich ausdrücklich für 
das große Vertrauen und den 
fairen Wahlkampf.

Nun gelte es, die anstehenden 
Projekte aus dem Wahlpro-
gramm der SPD mit Nachdruck 
voranzubringen. Insbesondere 
die Realisierung der „Neuen 
Mitte“ darf nicht länger ins Sto-
cken geraten, sondern muss 

zügig umgesetzt werden.

Zugleich wird sich der neue 
Ortsbeirat intensiv mit dem Mo-
nitoring des Probebetriebs der 
Flugroute „Cindy S“ befassen. 
Unterstützt von einem Gremi-
um wissenschaftlich versierter 
Bürgerinnen und Bürger soll die 
Auswertung des UNH kritisch 
begleitet und auf Augenhöhe 
überprüft werden. Wir werden 
unser Ziel, die Streuung der 
Flugbewegungen nicht aufge-
ben.

In der Arheilger Post werden 
wir regelmäßig zu diesen The-
men berichten.

Ein Stadtteil macht sich fit
Gesundheitsfrühjahrsputz startet am 13. April 2026

Arheilgen/Kranichstein (as). 
Der Frühling gilt seit jeher als 
Zeit des Aufbruchs. Fenster 
werden geöff net, Wohnungen 
gelüftet – warum also nicht 
auch den eigenen Körper 
„durchputzen“? Unter dem 
Motto „Gesundheitsfrühjahrs-
putz“ startet Physio Al Jasem 
ein achtwöchiges Präventions-
programm, das Bewegung und 
Ernährung so verbindet, wie es 
im Alltag oft schwerfällt. Viele 
Menschen wissen: Wer gesund 
bleiben will, braucht Bewegung, 
eine ausgewogene Ernährung 
und manchmal auch den Mut, 
auf Überflüssiges zu verzichten. 
Doch Wissen allein reicht nicht, 
entscheidend ist, ins Tun zu 
kommen. Genau dabei unter-
stützt das neue Programm.

Bewegung, die wirkt –
und in den Alltag passt

Über acht Wochen trainieren 
die Teilnehmer zweimal pro Wo-
che im modernen Gerätebereich 
der Praxis. Die Einheiten sind 

flexibel planbar und werden 
professionell begleitet.

Ziel ist es, die Muskulatur zu 
stärken, den Stoff wechsel anzu-
kurbeln und langfristig mehr Ak-
tivität in den Alltag zu bringen.

Viele Menschen unterschät-
zen, wie sehr schon kleine, 
regelmäßige Bewegungseinhei-
ten das Wohlbefinden steigern 
können. Das Programm zeigt: 
Gesundheit beginnt nicht mit 
Perfektion, sondern mit dem 
ersten Schritt.

Ernährung, die motiviert 
statt verbietet

Ergänzt wird das Training 
durch einen wöchentlichen Er-
nährungskurs mit dem Darm-
städter Ernährungsberater Silas 
Zehnder.

Hier geht es nicht um strenge 
Diäten, sondern um alltagstaug-
liche Strategien:
•  Wie baue ich gesunde Ge-
wohnheiten auf?
•  Welche Lebensmittel geben 
Energie statt Müdigkeit?

•  Wie gelingt es, Verzichtbares 
zu reduzieren, ohne sich einge-
schränkt zu fühlen?

Die Teilnehmer erhalten prak-
tische Tipps, die sofort umsetz-
bar sind – und die Lust machen, 
dranzubleiben.

Krankenkassen übernehmen 
bis zu 100 Prozent

Ein großer Vorteil: Die Kurse 
sind ZPP-zertifiziert. Das be-
deutet, dass viele gesetzliche 
Krankenkassen die Kosten voll-
ständig erstatten.

Gesundheit muss also nicht 
teuer sein – sie braucht vor 
allem Motivation und ein gutes 
Konzept.

Bewährtes Format,
neue Energie

Bereits vor zwei Jahren bot 
Physio Al Jasem ein ähnliches 
Challenge-Format an, mit be-
eindruckender Resonanz.

Teilnehmer berichteten von:
•  mehr Energie im Alltag

•  besserer Fitness
•  bewussterem Essverhalten
•  einem neuen Körpergefühl

Das neue Programm knüpft 
daran an, mit noch mehr Struk-
tur, persönlicher Betreuung und 
einem klaren Ziel: Menschen 
dabei zu unterstützen, ihre Ge-
sundheit selbst in die Hand zu 
nehmen.

Starttermin, Anmeldung
und begrenzte Plätze

Der Gesundheitsfrühjahrsputz 
beginnt am 13. April 2026 und 
läuft über acht Wochen.

Die Teilnehmerzahl ist bewusst 
begrenzt, um eine individuelle 
Betreuung zu gewährleisten.

Interessierte können sich in 
den Standorten Arheilgen und 
Kranichstein oder online unter 
www.physio-aljasem.de infor-
mieren und anmelden.

Gesundheit ist kein Zufall, sie 
ist eine Entscheidung. Und der 
Frühling ist der perfekte Mo-
ment, sie zu treff en.

bequem
online lesen

Osterhase
Nächste Woche kommt der
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Vortrag des Obst- und Gartenbauverein Arheilgen 

Trickbetrug und Trickdiebstahl

Arheilgen (uh). Im Rahmen 
der Vortragsreihe des Obst- und 
Gartenbauverein Arheilgen in-
formierte POK‘in Odine Kunert, 
Schutzfrau vor Ort/Arheilgen, 
wie man sich vor kriminellen 
Betrugsmaschen schützen 
kann. Für Betrüger*innen sind 
Menschen der älteren Genera-
tion besonders interessant, weil 
sie meist vermögender sind, oft 
alleine leben, seltener Anrufe 
erhalten und großen Wert auf 
Hilfsbereitschaft und Vertrau-
en legen. Täter*innen nutzen 
dabei verschiedene Kommuni-
kationswege um an ihr Ziel zu 
gelangen. Dazu kommen noch 
unseriöse Geschäfte an der 
Haustür, Trickdiebstähle in den 
eigenen „vier Wänden“, betrü-
gerische Handwerker*innen, 

vermeintliche Polizisten*innen, 
Onlinebetrüger*innen und vie-
les mehr. Doch wie können wir 
uns schützen? Grundsätzlich 
am Telefon keinerlei persönliche 
Daten, Namen oder Vermö-
gensverhältnisse preisgeben 
bzw. irgendwelche Zusagen 
machen. Versuchen Sie sich 
in der ersten Aufregung nicht 
unter Druck setzen zu lassen. 
Es ist falsch verstandene Höf-
lichkeit und nicht respektlos, 
wenn man das Gespräch sofort 
beendet. Klären Sie zunächst 
mit der/dem Betroff enen oder 
einer nahestehenden Person die 
Echtheit der Zahlungsauff orde-
rung bzw. neuen Telefonnum-
mer und nutzen Sie niemals die 
Rückruftaste. In Deutschland 
werden erst nach der Gerichts-

verhandlung eventuelle Geldbe-
träge fällig und es gibt generell 
keine Kautionsforderungen. 
Seriöse Bank- oder Microsoft-
Mitarbeiter fragen telefonisch 
keine Kontodaten ab und bitten 
nicht um Freigabe mittels PIN/
TAN-Eingabe. Öff nen Sie Frem-
den generell nicht die Tür, egal 
welches Anliegen vorgetäuscht 
wird. Die örtliche Polizei nimmt 
keinesfalls Ihr Bargeld und 
Ihre Wertgegenstände in Ver-
wahrung und ruft auch nicht 
über 06151 110 an. Fragen Sie 
im Zweifel immer bei den zu-
ständigen Behörden nach und 
fordern sie ruhig die Aushän-
digung eines Dienstausweises. 
Scheuen Sie sich bitte nicht, 
im Betrugsfall ihr zuständiges 
Polizeirevier zu informieren! 
Das 3. Polizeirevier Arheilgen 
erreicht man unter der Nr. 06151 
96941310. Für Kranichstein ist 
das Polizeirevier Darmstadt 
unter der Nr.  06151 96941110 
zuständig. Ein Zettel mit den 

wichtigsten Rufnummern sollte 
neben keinem Festnetztelefon 
fehlen. Detaillierte Informati-
onen findet man im Internet 
unter www.polizei-beratung.de 
oder geschulte Hilfe unter www.
darmstaedter-hilfe.de. 

Die OGV-Vereinsvorsitzende 
Ingrid Zitzmann bedankte sich 
ganz herzlich bei der Referentin 
und hoff t, dass dieser Informati-
onsabend zum Eindämmen der 
betrügerischen Machenschaf-
ten ein klein wenig beitragen 
kann.

Ergebnis der Kommunalwahl in Arheilgen

SPD mit Abstand stärkste Kraft
Arheilgen (ts). Für die Kom-

munalwahl vom 15.03.2026 
liegen inzwischen auch die 
Ergebnisse für den Stadtteil 
Arheilgen vor. Hier wurde die 
SPD mit insgesamt 25,37% 
deutlich stärkste Kraft. Beson-
ders starken Zuspruch erhiel-
ten die Sozialdemokraten bei 
der Briefwahl, wo sie 29,23% 
erreichten (CDU: 20,14, Grüne: 
14,56, AfD: 7,26). Bei der Urnen-
wahl stimmten 22,83% für die 
SPD. Grüne (16,8), CDU (15,81) 
und AfD (14,95) folgen auch hier 
mit einigem Abstand dahinter.

Dank an die Wählerinnen 
und Wähler

Der Arheilger SPD-Vorsitzen-
de Tim Sackreuther dankt allen, 
die die SPD bei den jüngsten 
Kommunalwahlen mit ihren 
Stimmen unterstützt haben, für 
ihr Vertrauen: „Wir freuen uns 
wirklich sehr über den großen 
Zuspruch für die Arheilger SPD 
und unsere Kandidierenden im 
Stadtteil. Es ist eine Bestätigung 
unserer Arbeit vor Ort und gibt 
uns als Vertrauensbeweis Kraft 
für das weitere Engagement für 
Arheilgen und die Menschen 
im Stadtteil. Denn natürlich ist 

das Ergebnis vor allem ein Ar-
beitsauftrag für die kommenden 
Jahre.“

SPD legt in Arheilgen entge-
gen dem Trend in Hessen zu

Die SPD gewinnt damit wie be-
reits bei der Wahl 2021 im Stadt-
teil Arheilgen. Gegenüber ihrem 
Ergebnis vor fünf Jahren konn-
ten sich die Sozialdemokraten 
sogar verbessern. Während die 
SPD und ihre Kandidierenden in 
absoluten (kumulierten) Einzel-
stimmen 2021 insgesamt 115 942 
Stimmen erhielten, waren es bei 
den jüngsten Wahlen 130.780 
(2026), was ein Plus von 14.838 
Stimmen ergibt. Auch anteilig 
legte die SPD in Arheilgen um 
knapp 1% zu. Hessenweit hatte 
die SPD dagegen 3,8% verloren.

Tim Sackreuther als Stadt-
verordneter gewählt

Der Arheilger Spitzenkandi-
dat und Ortsvereinsvorsitzende 
Tim Sackreuther wurde für die 
SPD in die neue Darmstädter 
Stadtverordnetenversammlung 
gewählt. Sackreuther erhielt im 
Stadtteil Arheilgen parteiüber-
greifend mit Abstand die meis-
ten kumulierten Einzelstimmen 

aller Bewerberinnen und Bewer-
ber. Er ist damit wiedergewählt 
und wird sein Mandat weiter 
ausüben. Der StaVo gehört er 
bereits seit 2019 an.

Alle Arheilger SPD-Kandidatu-
ren erreichten starke Ergebnisse 
und wurden auf der Liste der 
Partei teils beachtlich hochge-
wählt: Sogar den größten Satz 
aller Darmstädter Sozialdemo-
kraten machte Werner Sack-
reuther, der von Platz 61 auf 45 
sprang. Tino Morgenroth ver-
besserte sich von 55 auf 43, Pa-
trick Horn von 48 auf 39, Katrin 
Vogel von 40 auf 28, Felix Klebe 
von 32 auf 26, Thomas Stetz von 
25 auf 23, Nadine Buske-Benz 
von 18 auf 14, Samantha Härter 
von 20 auf 13. Jutta Prochaska 
hielt Platz 12. Tim Sackreuther 
sprang von 3 auf 2.

Gemischte Gefühle mit Blick 
auf das Gesamtergebnis

Obgleich die SPD in Arheilgen 
ein starkes Gesamtergebnis 
erzielte und großen Zuspruch 
für ihre Kandidierenden erfuhr, 
blicken die Sozialdemokraten 
mit gemischten Gefühlen auf 
das Gesamtergebnis der Wahl: 

„In der Gesamtstadt wurde zwar 
ein stabiles Ergebnis erzielt, 
dennoch hatten wir uns ins-
gesamt mehr erhoff t“, erklärt 
Sackreuther.

Die Arheilger SPD bedauert 
zudem sehr, dass mit Jutta 
Prochaska, Samantha Härter 
und Nadine Buske-Benz drei 
Arheilger Sozialdemokratinnen 
trotz toller Einzelergebnisse 
knapp den Einzug in die Stavo 
verpasst haben. Sie sind die 
drei ersten Nachrückerinnen der 
SPD-Fraktion, die mit 11 Sitzen 
im neuen Stadtparlament ver-
treten ist.

Sackreuther zeigt sich zudem 
nachdenklich und kämpferisch 
mit Blick auf die Zuwächse der 
AfD. „Off ensichtlich gibt es 
auch in Arheilgen Menschen, 
die eine so große Unzufrie-
denheit verspüren, dass sie 
eine teils rechtsextreme Partei 
wählen, die überdies keinerlei 
vernünftigen Antworten auf 
konkrete Probleme vor Ort hat. 
Es ist deshalb an allen demo-
kratischen Kräften in Arheilgen 
aufzuzeigen, dass die AfD keine 
Alternative, sondern eine Be-
drohung für unser Land, unsere 
Stadt und unseren Stadtteil ist.“

Profitieren Sie von der persönlichen Betreuung, den Extras und vielen Inklusiv-Leistungen! 
Also, bei Aufbruchstimmung wählen Sie Tel. 06150/866 1450 oder verfassen eine Mail an  

querbeet.reisen@t-online.de. Weitere Infos findet man auf: www.querbeet-reisen.de

Es ist mal wieder an der Zeit  
für einen Mutausbruch.

QuerQuerBeetBeet Reisen Reisen  
Ellen Dehl-Ziorkewicz, 64390 Erzhausen, Hauptstr. 18 
12. 8. Nordschwarzwald – Freudenstadt  Berühmt ist Freudenstadt 
für den größten Marktplatz Deutschlands mit seinen Arkaden + den 
50 Wasserfontänen. Inkl. sackundiger Gästeführung im 1599 erbau-
ten Freudenstadt                                                                              € 48,50 
12.9. Romantisches Neckartal inkl. Schifffahrt auf dem gemütlich 
dahinfließenden Neckar von Heidelberg bis Neckarsteinach. Freizeit 
auch in Eberbach                                                                              € 49,50   
23.9. Schwarzwald mit Nudelmanufaktur Romantisches Teinach-Tal, 
Kloster Hirsau im Nagold-Tal und Einkehr zur Original Schwarzwälder 
Kirschtorte Inkl. Vorführung in der Nudelmanufaktur + 1x frisch ge-
kochtes Nudelgericht                                                                       € 49,50 

22.8. -24.8. Alpen - Füssen, die romantische Seele Bayerns. 2x ÜHP 
im 4*Hotel in Kempten mit Stadtführung + Käserei-Besuch mit Ver-
kostung. € 330,-EZ + € 40,- Zubuchbar: Musical Ludwig² in Füssen 
04.9.- 08.9. Dessau, das Wörlitzer Gartenreich + Wittenberg 
von ‚Mensch Martin‘ bis Bauhaus. Mit Merseburg + Gotha.                                      
                                                                        p.P. im DZ € 535,-/EZ + € 98,-
04.10.- 09.10. 6 Tage Ostsee hautnah! Wo die mächtige Han-
se florierte, erblühten einst die schönsten Städte des Ost-
seeraums. 4*Hotel in Rostock. Ausflüge: ‚Natur pur‘ in Fisch-
land-Zingst, Rügen, Erlebnis Bernstein oder Backsteingotik in 
Stralsund + Bad Doberan,         p. P. € 659,-/EZ: + € 199,- 

Man muss immer etwas haben, 
auf das man sich freut!

9.4.2026 Karpfenland Aischgrund Land der Tei-
che inkl. örtl. RL, Führung Schloss Adelhofen € 82,-
Mitt agessen mit + ohne Karpfen (Selbstzahler) 
29.4. Schiff fahrt Main mit Prichsenstadt und
Dett elbach. Inkl. 90 min. Schiff fahrt € 75,-
20.5. Reisewege zur Kunst: Rembrandt Kassel
Inkl. Eintritt  + Führung in der Ausstellung in
Schloss Wilhelmshöhe. Nachmitt ags Freizeit
bei den Wasserspielen im Bergpark € 89,-
26.5. Auf Flügelspannweite beim Falkner! Inkl.
Vorführung, Möglichkeit Tiere selbst zu halten,
Kaff ee + Kuchen + Leckeres vom Grill € 95,-
Musical Fulda: Der Schimmelreiter ab € 103,-
Freitag 19.6. + Sonntag 26.7. Weltpremiere!
10.6. Fahrt ins Blaue inkl. Essen+Führung € 85,-
12.6. Open Air Fulda auf dem Domplatz: 'Best
of Gala' Beginn: 20:30 Uhr inkl. Karte ab € 127,-

3.5.-9.5. Frühling in den Bergen: Abtenau
6xÜHP, örtl. Ganztags-RL, Hochkönig, Maria Alm, 
Salzkammergut, , Berchtesgaden, Hütt engaudi
mit Vesper und mehr € 997,- p.P./ EZ: € 1144,-
14.5.-16.5. Augsburg, Nördlingen + 
Brombachsee, Ansbach Stadtf ührung Nördlingen 
+ Augsburg, Trimaran-Fahrt, Käserei-Besuch m. 
Verkostung u.v.m.   2x ÜHP € 474,- p.P./ EZ: € 542,-
29.5.-4.6. Frankreich: von Opal-Küste
bis zur Picardie 6xÜHP, Eintritt e Aquarium, Gär-
ten von Ifs, Kloster Valloire, 2x Bootsfahrt u.v. m.   
3.7.-6.7. Spreewälder Lichtnächte 3x ÜHP inkl. 
Getränke zum Essen, Kahnfahrt + mehr 
31.8.-3.9. Brandenburg, Potsdam, Tangermünde 
3x ÜHP im Seehotel, Führung Schloss + Park Sans-
souci, Eintritt  Opti k-Park, Schiff fahrt Brandenburg 
und mehr                                     € 596,- p.P./ EZ: € 665,-

Profi ti eren Sie von der persönlichen Betreuung, den Extras und vielen Inklusiv-Leistungen!
Also, bei Aufb ruchssti mmung wählen Sie Tel. 06150/866 1450 oder verfassen eine E-Mail an 

querbeet.reisen@t-online.de weitere Infos fi ndet man auf: www.querbeet-reisen.de

Unterkünfte für
Gastmusiker gesucht

Darmstadt (os). Der Kon-
zertchor Darmstadt unter der 
Leitung von Wolfgang Seeliger 
ist für seine großen sinfonischen 
Konzerte in und um Darmstadt 
bekannt. Zumeist sind die Mit-
wirkenden aus Darmstadt und 
Umgebung, jedoch werden für 
Auff ührungen großer Werke 
Gastsänger und Instrumentalis-
ten aus ganz Deutschland ein-
geladen, um Chor und Orches-
ter musikalisch zu verstärken.

Diesen Musiker*innen möch-
ten wir während ihres Aufent-
halts in Darmstadt gerne eine 
private Unterkunft vermitteln. 
Die Aufenthalte dauern in der 
Regel zwischen ein bis drei 
Nächte. Eine Verpflegung ist 
nicht erforderlich – die Gäste 
versorgen sich selbst. Es han-
delt sich überwiegend um junge 
professionelle Musiker*innen 
im Alter zwischen 25 und 35 
Jahren, die recht unkompli-

ziert untergebracht werden 
können.Insbesondere für das 
Karfreitagskonzert mit J. S. 
Bachs Matthäus-Passion am 
3. April 2026 im darmstadtium 
sucht der Chor dringend neue 
private Gastgeber*innen, denn 
aufgrund der Osterferien sind 
einige der bisher vermittelten 
Unterkünfte nicht verfügbar.

Wer ein Zimmer bzw. eine 
Übernachtungsmöglichkeit für 
wenige Tage kostenfrei in Darm-
stadt, den Stadtteilen oder in der 
nahegelegenen Region anbieten 
könnte, wird gebeten sich beim 
Konzertchor zu melden.

Jede Unterstützung ist will-
kommen und hilft dem über-
wiegend ehrenamtlich tätigen 
Verein sehr. Interessenten und 
Angebote werden gebeten, 
sich möglichst bald unter kd@
konzertchor-darmstadt.de oder 
06151 293929 zu melden.

Sanierung des Moorteiches
im Bürgerpark

Einsatz von Tauchern zur Kampfmitteluntersuchung
(stip). Im Rahmen der Sanie-

rung des Moorteiches im Bür-
gerpark sind aktuell Taucher im 
Einsatz, die das Gewässer auf 
Kampfmittelreste untersuchen.
Bei einer kürzlich durchgeführ-
ten Untersuchung mit einem 
speziellen Boot wurden etwa 60 
verdächtige Punkte festgestellt, 
die nun von den Tauchern ge-
nauer analysiert werden.

Ausgeführt werden die Arbei-
ten von speziell ausgebildeten 
Tauchern, dieüblicherweise in 
der Nord- und Ostsee, in Schiff -
fahrtsstraßen und Hafenanlagen 
tätig sind.

Standardmäßig werden vor 
Baumaßnahmen und „erdein-

greifenden Arbeiten“ Erkundun-
gen zu Kampfmittelresten und 
Blindgängern eingeholt. Beim 
Moorteich ist die Möglichkeit auf 
entsprechende Funde gegeben, 
da während des Zweiten Welt-
kriegs im Bereich des heutigen 
Bürgerparks Flakstellungen 
aufgebaut waren.

Notwendig geworden ist 
diese Untersuchung, weil der 
Moorteich im laufenden Jahr 
entschlammt werden soll. Dies 
wiederum erfolgt im Rahmen

der biologischen Aufwertung 
des Gewässers. Weitere Infor-
mationen zu der Maßnahme des 
Grünflächenamtes sind auf der 
Webseite www.darmstadt.de/
moorteich abrufbar.

Die Wahrscheinlichkeit, dass 
tatsächlich Weltkriegsmunition 
gefunden wird, ist gering. Viel-
mehr stellen sich in Teichen die 
sog. Anomalien häufig als Me-
tallschrott heraus. Dieser und 
weiterer Müll wird herausgeholt, 
damit die Entschlammung stö-
rungsfrei erfolgen kann.

Die Bergungsarbeiten werden 
drei bis vier Tage dauern. Der 
Bürgerpark ist in dieser Zeit 
ohne Einschränkungen zugäng-
lich und nutzbar. Erst bei dem 
Auff inden von konkreten Blind-
gängern oder anderer Munition 
können Sperrungen notwendig 
werden. Darüber wird dann se-
parat informiert.

Schon mittwochs online lesen www.arheilger-post.de

Veranstaltungen
bioversum und MUSEUM Jagdschloss Kranichstein

Samstag, 28.03., 16-18:30 Uhr
Workshop „Die Welt in Grün!“
Kosten: 20,00 € pro Person (inkl. 
Museumseintritt und Material-
kosten)
Treff punkt: Kasse bioversum 
Jagdschloss Kranichstein

Dienstag, 31.03., 14-16 Uhr  
Familien-Ferienprogramm für 
Familien mit Kindern von 6 bis 
10 Jahren
„Wohnung frei – Wir bauen ei-
nen Nistkasten“

Kosten: 10,00 € pro Person (inkl. 
Museumseintritt), Zusatzkosten 
pro Baukasten: 15,00 €
Treff punkt: Kasse bioversum 
Jagdschloss Kranichstein

Mittwoch, 01.04., 14-16 Uhr  
Familien-Ferienprogramm für 
Familien mit Kindern von 6 bis 
10 Jahren „Wohnung frei – Wir 
bauen einen Nistkasten“
Kosten: 10,00 € pro Person (inkl. 
Museumseintritt), Zusatzkosten 
pro Baukasten: 15,00 €

bioversum Jagdschloss
Kranichstein
Kranichsteiner Straße 253
64289 Darmstadt
Ö� nungszeiten:
Di bis Fr: 11-17 Uhr
Sa, So, Feiertage: 10-17 Uhr
Kostenlose Parkplätze sind 
vorhanden.

MUSEUM Jagdschloss
Kranichstein
Kranichsteiner Straße 261
64289 Darmstadt
Ö� nungszeiten:
Fr: 13–17 Uhr
Sa, So, Feiertage: 10-17 Uhr
Kostenlose Parkplätze sind 
vorhanden.

Anmeldung & Information: Anmeldung erforderlich. Sind noch 
Plätze frei, ist eine spontane Teilnahme möglich.
Tel.: 06151-97 111 888 (Dienstag bis Sonntag, 11:30-16:30 Uhr)
E-Mail: anfrage@jagdschloss-kranichstein.de
www.jagdschloss-kranichstein.de
Instagram: @bioversum_kranichstein
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BAUERNZEIT 
„FRISCH VOM FELD – SAISONAL GENIEßEN“

SPARGELHOF APPEL: FRISCHE AUS 
TRADITION – SPARGEL UND BEEREN

- SCHWERPUNKT: SPARGEL, ERDBEEREN
- STECKENPFERD: HIMBEEREN (EINZIGER HIMBEERPRODUZENT IN ARHEILGEN)
- STARKE DIREKTVERMARKTUNG + BELIEFERUNG VON EDEKA, REWE SOWIE GASTRONOMIE
- HOFLADEN + SELBSTPFLÜCK-ANGEBOT FÜR ERDBEEREN
- SAISONSTART SPARGEL AB GRÜNDONNERSTAG

Mit den ersten Knospen und Blümchen ist sie endlich da – die schöne Frühlings-
zeit. Die Tage werden länger, die Sonne gewinnt an Kraft, und in der Natur beginnt 
alles zu blühen. Auch auf den Feldern bedeutet der Frühling den Start in die 
arbeitsreichste Zeit des Jahres: Die Hauptsaison beginnt, und für unsere Landwirte 
geht es jetzt wieder richtig los.

Zwischen März und April startet traditionell die Spargelsaison – eine Zeit, auf 
die Genießer jedes Jahr sehnsüchtig warten. Nicht umsonst wird Spargel oft als 
„Königsgemüse“ bezeichnet: Sein feiner Geschmack, die kurze Verfügbarkeit und 
die aufwendige Ernte per Hand machen ihn zu etwas ganz Besonderem.

Vor allem regional angebauter Spargel überzeugt durch seine Frische. Zwischen 
Ernte und Verkauf vergeht nur wenig Zeit – ein entscheidender Vorteil, der sich 
deutlich im Geschmack bemerkbar macht. Frischer Spargel ist besonders aroma-
tisch und zart und gilt deshalb als echte Delikatesse der Saison.

Ob weiß oder grün – Spargel bietet für jeden Geschmack etwas. Weißer Spargel 
wächst unter der Erde und bleibt dadurch besonders mild und fein im Aroma. 
Grüner Spargel hingegen wächst über der Erde und entwickelt so einen kräftige-
ren, würzigeren Geschmack.

Von den Arheilger Feldern gibt es Spargel für jeden Geldbeutel. Ob direkt vom 
Hof, auf dem Wochenmarkt oder im Supermarkt – die Vielfalt an Angeboten und 
Sortierungen macht es möglich, ihn in unterschiedlichen Preisklassen zu genießen.

Zwischen dem Arheilger Reitverein und dem Forsthaus Kalkofen liegt ein Hof, der 
seit Generationen das Bild der Region prägt: der Marschbergerhof. Er wird von der 
Familie Appel geführt – ein familiengeführter Betrieb, der sich auf Spargel, Erdbee-
ren, Heidelbeeren und vor allem auf Himbeeren spezialisiert hat.

Seinen heutigen Namen und seine Entwicklung verdankt der Hof einem entschei-
denden Schritt im Jahr 1975: Im Oktober übernahm Heinrich Appel den Marsch-
bergerhof und legte damit den Grundstein für den landwirtschaftlichen Betrieb, 
wie man ihn heute kennt. Seither hat sich vieles verändert – geblieben ist jedoch 
der familiäre Zusammenhalt. Heute arbeiten alle Generationen Hand in Hand: Erik 
kümmert sich um den Beerenobstanbau, Stefan ist für den Spargel verantwortlich, 
während Melanie und Sylvia die Organisation im Büro stemmen.

Der Betrieb ist nicht nur in Arheilgen fest verwurzelt, sondern auch darüber hinaus 
aktiv. So beliefert die Familie Appel Supermärkte wie Edeka und Rewe sowie 
Gastronomiebetriebe bis in den Raum Frankfurt. Ein besonderer Schwerpunkt 
liegt jedoch auf der Direktvermarktung: Im eigenen Hofladen können Kundinnen 
und Kunden die Produkte frisch und direkt einkaufen – ergänzt durch regionale 
Angebote wie Salat aus dem eigenen Anbau und Eier vom Hof Martinsweide in 
Arheilgen.

Darüber hinaus zeigt der Betrieb seit vielen Jahren starkes Engagement für die 
Gemeinschaft. Ob beim Arheilger Weihnachtsmarkt, für die Freiwillige Feuerwehr, 
Kindergärten oder das Deutsche Rote Kreuz – wann immer Unterstützung ge-
braucht wird, ist die Familie Appel zur Stelle.

Bewusst setzt der Hof auf einen modernen, konventionellen Betrieb, im Einklang 
mit der Natur. In den vergangenen Jahren wurde der Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln deutlich reduziert. Durch Nützlingsprojekte und intensive Beratung wird 
heute nur noch das eingesetzt, was unbedingt notwendig ist. Nachhaltigkeit be-
deutet hier vor allem verantwortungsvolles Handeln direkt vor der eigenen Haustür.

Der Alltag auf dem Hof ist geprägt von „es gibt immer was zu tun“ – insbesondere 
während der Hauptsaison für Spargel, Erdbeeren und Himbeeren. Dabei bleibt das 
Wetter die größte Herausforderung: Zu viel Regen verhindert die Arbeit auf den 
Feldern, zu wenig schadet den Pflanzen.  
Trotz versprochener Entbürokratisierung, nimmt diese Arbeit immer mehr Zeit 
in Anspruch. Neue gesetzliche Vorgaben erschweren den Alltag zusätzlich – ein 
Grund, warum viele Betriebe aufgeben müssen. 
Doch Familie Appel lässt sich nicht unterkriegen und blickt voller Tatendrang nach 
vorne mit neuen Ideen und Herzblut. Und vielleicht gibt es in naher Zukunft damit 
auch wieder ein Hoffest und der Erdbeerlauf findet statt.

Neben Obst und Spargel baut die Familie auch Mais für die Biogasanlage in 
Wixhausen und Getreide für die Schlossmühle in Ober-Ramstadt an, von wo aus 
die Bäcker der Region beliefert werden.

Ein besonderes Highlight bleibt das Selbstpflück-Angebot für Erdbeeren, das seit 
vielen Jahren großen Anklang findet. Zudem ist der Marschbergerhof der einzige 
Produzent von Himbeeren in der Region Arheilgen – ein Steckenpferd des Betriebs.

Spargel gibt es ab dem 26. März und ab da öffnet auch der erste Verkaufs-
stand am Edeka Patschull in Arheilgen.  
Die Erdbeersaison beginnt voraussichtlich um den 20. April. 
Der Hofladen öffnet traditionell am Karfreitag und bietet dann täglich 
frische Produkte aus eigener Erzeugung.

Der Frühling ist also nicht nur eine Zeit, die die Natur aufblühen lässt, sondern 
auch eine Einladung, regionale Produkte zu entdecken, bewusst zu genießen und 
die Frische vom Feld in vollen Zügen zu erleben.

In Arheilgen wird Landwirtschaft heute nur noch auf wenigen Höfen betrieben, da-
runter 3 Spargelhöfe: Spargelhof Appel, Bauernladen Benz und Spargelhof Merlau. 
Auch wenn es nur noch diese drei Höfe sind, hat sich daraus etwas Besonderes 
entwickelt: ein starkes Miteinander. Statt Konkurrenz steht hier die Gemeinschaft 
im Vordergrund. Man unterstützt sich gegenseitig, tauscht sich aus und zieht 
gemeinsam an einem Strang – für die Region, für die Qualität und für den Erhalt 
der landwirtschaftlichen Tradition vor Ort.

So steht der Frühling in Arheilgen nicht nur für Neubeginn und Wachstum, sondern 
auch für Zusammenhalt und gelebte Regionalität. Und mittendrin der Spargel – 
frisch, vielseitig und jedes Jahr aufs Neue der Start in die Hauptsaison.

Spargelhof Appel
Rodgaustraße 50
64291 Darmstadt
T  06151 375735
E  info@afl-darmstadt.de

Öffnungszeiten Hofladen
Karfreitag bis Saisonende:
Mo. bis Fr.: 9-19 Uhr
Sa., So.- und Feiertage: 8-19 Uhr

Weitere Infos unter
www.spargel-appel.de

EXTRABLATT
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BAUERNLADEN BENZ: WO REGIONALITÄT
UND NACHHALTIGKEIT ZUHAUSE SIND

WEISSER SPARGEL MIT RINDERFILET,
BÄRLAUCH-HOLLANDAISE & KARTOFFELN

Zutaten (für 2 Personen)

- 800 g weißer Spargel

- 2 Rinderfiletsteaks

- 400 g kleine Kartoffeln

- 1 Bund Bärlauch

- 120 g Butter

- 2 Eigelb

- 1 EL Zitronensaft

- Olivenöl

- Salz, Pfeffer

- etwas Zucker

nichts. Selbst kreative Lösungen – wie alte Kühlschranktüren als neue Fenster am 
„Benzomat“ – zeigen, wie ressourcenschonend gearbeitet wird.

Warum Produkte aus der Ferne? – der Bauernladen Benz setzt auf Regionalität: 
Entscheidend sei, wo ein Produkt herkommt und wie es gewachsen ist. Transpa-
renz und Qualität stehen im Vordergrund. 

Der Alltag auf dem Hof ist abwechslungsreich und stark vom Wetter abhängig. 
Neben der Arbeit auf den Feldern müssen Hofladen und Verkaufsstände täglich 
vorbereitet werden. Wetterextreme stellen dabei immer wieder eine Herausforde-
rung dar – ebenso wie steigende bürokratische Anforderungen und der Fachkräf-
temangel. Viele Vorgaben seien praxisfern und sorgen für mehr Arbeit, berichtet 
Familie Benz.

Für die Kundschaft ist die Nähe zur Landwirtschaft ein großer Pluspunkt. Trans-
parenz, Frische und kurze Transportwege schaffen Vertrauen – und jeder Einkauf 
stärkt die Region. Ein besonderes Aushängeschild sind die „Oarhelljer Kartoffeln“, 
die es exklusiv auf dem Hof gibt.

Die Spargelsaison beginnt am 26. März, ab dann ist der Hofladen täglich von 
9 bis 19 Uhr geöffnet. 
Die Erdbeeren folgen voraussichtlich Ende April, das Selbstpflückerfeld öffnet 
im Mai und Juni.

Die Wurzeln des Hofes vom Bauernladen Benz reichen weit zurück: Bis ins
16. Jahrhundert lässt sich die Familiengeschichte zurückverfolgen. 1958 wurde der 
Hof gebaut, 1966 zog die Familie vom Ortskern an den heutigen Standort – damals 
noch mit Viehhaltung. Seit zwei Jahren führen Max und Peter Benz den traditions-
reichen Betrieb und entwickeln ihn mit neuen Ideen weiter, so sind wir gut für die 
Zukunft aufgestellt ohne die Wurzeln aus den Augen zu verlieren.

Der Hof liegt idyllisch mitten im Naherholungsgebiet von Arheilgen, eingebettet 
zwischen Feldern und Wiesen an der Silz. Hier wird Regionalität täglich gelebt: 
kurze Wege, saisonale Ernte und ein verantwortungsvoller Umgang mit Boden und 
Natur prägen die Arbeit.

Während der Saison beginnt der Tag früh. Spargel wird täglich frisch gestochen, 
gewaschen, sortiert und für den Verkauf vorbereitet. Erdbeeren werden sorgfältig 
gepflückt, Fahrzeuge für die Auslieferung beladen. Ziel ist es, frische Produkte 
ohne Umwege in die Region zu bringen – direkt vom Feld auf den Teller.

Neben dem Hofladen beliefert der Betrieb auch zahlreiche Gastronomiebetriebe in 
der Umgebung, darunter „Gugelhupf“, „Bürgerhaus Wixhausen“, „La Finicia“, „Café 
Bormuth“, „K&K Darmstadt“ und „Weißer Schwan“ in Arheilgen. Serviert werden 
dort Kartoffeln, Spargel, Erdbeeren, Gemüse und Salate – alles aus regionalem 
Anbau.

Auch gesellschaftlich ist der Hof fest verankert. Vereine und Initiativen werden 
regelmäßig unterstützt, etwa die SGA, Veranstaltungen in der Fastnachtszeit oder 
Projekte der Kolpingfamilie. Dieses Engagement ist Ausdruck einer engen Verbin-
dung zur Region.

Im Hofladen erwartet Kundinnen und Kunden ein vielfältiges, saisonales Angebot: 
frisches Gemüse, Erdbeeren, Kartoffeln und weitere Spezialitäten. Direkt nebenan 
lädt ein Blumenfeld zum Selbstschneiden ein. Viele Produkte sind zudem rund 
um die Uhr am „Benzomat“ erhältlich, ergänzt durch Angebote wie Eis von „Die 
Eisheiligen“. Der Hofladen selbst ist ganzjährig geöffnet und bietet persönliche 
Beratung sowie ein breites Sortiment.

Nachhaltigkeit ist auf dem Hof ein zentraler Bestandteil der täglichen Arbeit. Der 
Boden gilt als wichtigster „Mitarbeiter“ und wird entsprechend sorgfältig behan-
delt. Übrig gebliebenes wird wiederverwendet, weggeworfen wird so gut wie 

Bauernladen Benz
Obere Mühlstraße 91
64291 Darmstadt

T  06151 373764
E  info@bauernladen-benz.de

Öffnungszeiten Bauernladen
Spargel- und Erdbeersaison:
Mo. bis So.: 9-19 Uhr

ganzjährig: 
Do. und Fr.: 9-17:30 Uhr 
Sa.: 9-15 Uhr

Weitere Infos unter
www.bauernladen-benz.de

- SPARGEL, ERDBEEREN, KARTOFFELN & GEMÜSE IM BAUERNLADEN
- 24/7 REGIONAL EINKAUFEN AM „BENZOMAT“ – IMMER FRISCH GEFÜLLT
- SAISONSTART SPARGEL: 26. MÄRZ
- ERDBEEREN: ENDE APRIL, SELBSTPFLÜCKFELD MAI–JUNI

Zubereitung

1.  Kartoffeln halbieren, mit Olivenöl, Salz und Pfeffer mischen und 
 bei 200 °C im Ofen ca. 25–30 Minuten knusprig backen.

2.  Spargel schälen und in Salzwasser mit etwas Zucker und Butter ca.   
 10–12 Minuten garen.

3.  Rinderfilet salzen, in heißer Pfanne scharf anbraten (je Seite 2–3 
 Minuten), dann im Ofen bei 120 °C ca. 5–8 Minuten nachziehen lassen.

4. Bärlauch-Hollandaise: 
 - Butter schmelzen 
 - Eigelb mit Zitronensaft über dem Wasserbad cremig aufschlagen 
 - Butter langsam einrühren 
 - fein gehackten Bärlauch unterheben, mit Salz abschmecken

Anrichten

Spargel auf den Teller legen, Rinderfilet in Scheiben schneiden und 
daneben platzieren. Mit knusprigen Kartoffeln servieren und die 
Bärlauch-Hollandaise darüber geben.

EXTRABLATT
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SPARGELHOF MERLAU: LANDWIRTSCHAFT,
DIE MAN ERLEBEN KANN

SPARGEL RICHTIG GENIEßEN

Seit 1963 steht der Name Merlau für Landwirtschaft in Arheilgen. Heute führen 
Georg, Gaby und Max Merlau den Familienbetrieb bereits in dritter Generation – 
mit viel Erfahrung, neuen Ideen und einem klaren Blick in die Zukunft.

Am Rande des Gewerbegebiets, entlang der B3, weist ein bienenfreundlicher 
Lavendelstreifen den Weg zum Hof von Spargel Merlau. Hier wird Landwirtschaft 
nicht nur betrieben, sondern gelebt – als Zusammenspiel aus Tradition, Innovation 
und echter Familienarbeit.

Der Alltag auf dem Hof ist vielseitig: Mitarbeiter einteilen, Felder kontrollieren, 
organisieren, Büroarbeit erledigen – und immer dort einspringen, wo es gerade 
nötig ist. Während es außerhalb der Saison etwas ruhiger zugeht und auch ein 
freier Sonntag möglich ist, bestimmt im Frühjahr vor allem die Spargelsaison das 
Leben: Dann beginnt der Tag früh und endet oft erst spät am Abend.

Die Aufgaben sind klar verteilt, doch vieles wird gemeinsam angepackt: Georg 
Merlau verantwortet den Spargelanbau und die Vermarktung über die Erzeu-
gergenossenschaft. Gaby Merlau kümmert sich um Direktverkauf, Hofladen, 
Buchhaltung und Marketing. Max bringt frische Impulse ein – mit Saisongärten, 
Kürbisanbau, Hofcafé und selbstgemachtem Eis.

Der Betrieb ist tief in der Region verwurzelt. Beliefert werden zahlreiche lokale 
Märkte, Bäckereien und Restaurants, darunter die „Orangerie Darmstadt“, „La 
Racetta“, „L’oliva“, das Restaurant „Stadtweg“ in Arheilgen und „Bembelsche“ in 
Darmstadt sowie Obstbau „Geibel“. Gleichzeitig pflegt man ein kollegiales Mitein-
ander mit anderen Höfen – man hilft sich gegenseitig, wenn Not am Mann ist.

Doch der Hof ist weit mehr als ein landwirtschaftlicher Betrieb. Das großzügige 
Außengelände lädt mit Sitzmöglichkeiten, Tiergehegen und einem Kinderspielplatz 
zum Verweilen ein. Für viele Familien ist der Besuch längst ein fester Bestandteil 
der Freizeitgestaltung geworden. Das Hofcafé mit selbstgemachtem Eis und 
Kuchen wird ebenso gut angenommen wie die zahlreichen Veranstaltungen und 
Sonntags-Events: Von Barista-Events über Grillabende bis hin zu Flammlachs und 
Pizza-Specials.

Der Hofladen präsentiert sich modern und großzügig mit einem breiten Sortiment, 
das weit über Spargel hinausgeht. Erdbeeren werden voraussichtlich ab Mitte bis 

Frischer Spargel lässt sich problemlos einige Tage aufbewahren – vorausgesetzt, 
er wird richtig gelagert. Dazu die Stangen einfach in ein feuchtes Tuch einwickeln 
und im Kühlschrank aufbewahren. Wichtig ist, das Tuch regelmäßig nachzufeuch-
ten. So bleibt der Spargel drei bis fünf Tage frisch und knackig.

Auch bei der Zubereitung gibt es zahlreiche Möglichkeiten – ob klassisch oder 
etwas ausgefallen.

So schmeckt der Familie Benz weißer Spargel am Besten schonend zubereitet 
im Dampfgarer oder im Backofen. Geschälte Spargelstangen werden nebenei-
nander auf ein Backblech gelegt, mit Salz und Pfeffer gewürzt und mit ein paar 
Butterflocken versehen. Anschließend wird das Blech mit Alufolie gut abgedeckt. 
Im vorgeheizten Ofen gart der Spargel dann bei 180 Grad Ober- und Unterhitze 
auf der unteren Schiene etwa 45 Minuten. Danach sollte er noch kurz ruhen, so 
bleibt er besonders zart und aromatisch. Dazu Oarhelljer Katroffeln – ein schnelles 
Gericht voller Genuss.
Für Liebhaber von grünem Spargel bietet sich hingegen eine Vielzahl leichter und 
kreativer Gerichte an. So ist ein besonderer Tipp von Spargel Merlau: Grüner Spar-
gel aus dem Wok, kombiniert mit Kirschtomaten und frisch geriebenem Parmesan 
– das sorgt für ein schnelles und geschmackvolles Frühlingsgericht.

Darüber hinaus eignet sich grüner Spargel hervorragend auch für Salatkreatio-
nen, als Beilage vom Grill oder als Zutat für leichte Gerichte der Saison. Auch auf 
Flammkuchen bringt er eine frische, aromatische Note.

Regionale Landwirtschaft prägt Arheilgen ganz besonders: Das Bild unserer 
Felder, den Duft des Frühlings und das Gefühl von Vertrautheit, wenn frische 
Lebensmittel direkt aus der Umgebung auf unseren Tisch kommen. Hinter jedem 
Hof stehen Menschen, die mit Leidenschaft, harter Arbeit und viel Hingabe dafür 
sorgen, dass wir wissen, woher die Lebensmittel kommen.

Gerade in einer globalisierten Welt schenkt uns die Landwirtschaft vor Ort ein 
Stück Sicherheit und Nähe. Kurze Wege, frische Produkte und das persönliche 
Miteinander schaffen Vertrauen – und verbindet die Region auf ganz besondere 
Weise. Wer hier einkauft, unterstützt nicht nur Betriebe, sondern bewahrt auch ein 
Stück Heimat!

Ende April erhältlich sein. Beim Spargel stehen bis zu 16 verschiedene Sortierun-
gen zur Auswahl – darunter auch Grünspargel.

Das Angebot ist vielfältig: Spargel, Kürbisse, Erdbeeren, hausgemachtes Eis und 
Kuchen, dazu regionale Produkte und auch besondere Sorten aus integriertem 
Anbau. Gleichzeitig spielt der Hof eine wichtige Rolle für Natur- und Landschafts-
pflege und bietet einen Ort der Naherholung – verbunden mit der Möglichkeit, 
Lebensmittel direkt dort zu kaufen, wo sie wachsen. Ein besonderes Konzept ist 
die „Merlaus Gartenzeit“: Hier können Besucher eigenes Gemüse anbauen, neue 
Sorten entdecken und Zeit im Grünen verbringen – ein Angebot, das den Wunsch 
vieler Menschen nach mehr Nähe zur Natur aufgreift.

Der Alltag bleibt jedoch stark von äußeren Faktoren geprägt. Allen voran das Wet-
ter: Zu heiß, zu trocken, zu kalt oder zu nass – jede Witterung bringt ihre eigenen 
Herausforderungen mit sich. Die Qualität der Ernte hängt maßgeblich davon ab. 
Gleichzeitig beeinflusst das Wetter auch die Nachfrage: Bei Kälte sinkt die Lust auf 
Spargel oder Eis.

Hinzu kommen strukturelle Probleme der Branche. Bürokratie und neue gesetzli-
che Vorgaben kosten Zeit und Nerven. Der Fachkräftemangel bleibt spürbar, viele 
Arbeitskräfte sind älter, jüngere bleiben oft nicht dauerhaft. Konkurrenz entsteht 
weniger regional, sondern durch günstige Importware aus dem Ausland. Auch der 
Preisdruck durch den Lebensmitteleinzelhandel wird kritisch gesehen.

Dennoch blickt die Familie nach vorn. Max Merlau wird den Betrieb perspektivisch 
übernehmen – wie genau sich der Hof weiterentwickelt, wird sich zeigen. Klar ist: 
Der Spargel wird eine wichtige Rolle behalten, gleichzeitig sollen neue Ideen und 
Konzepte stärker in den Fokus rücken.

Am 28. März öffnet der Hof mit dem ersten Spargel. 
Einen Tag später, am 29. März, lädt die Familie zum Saisonauftakt mit 
Prosecco und Spargelverkostung ein. 
Der Erdbeer-Verkauf startet ab Mitte / Ende April.

- SPARGEL, ERDBEEREN, KÜRBISSE, EIS & HOFLADEN
- SELBSTANBAUFELD: EIGENES GEMÜSE ANBAUEN UND ZEIT IM GRÜNEN VERBRINGEN
- SAISONSTART SPARGEL: 28. MÄRZ, ERDBEEREN AB MITTE/ENDE APRIL
- VIELE EVENTS DIREKT AUF DEM HOF DIE GANZE SAISON ÜBER

Spargelhof Merlau
Röntgenstraße 2
64291 Darmstadt
T  06151 375111
E  info@spargel-merlau.de

Öffnungszeiten Hofladen
Mo. bis Sa.: 8:30-19 Uhr
So.- und Feiertage: 8:30-18:30 Uhr

Weitere Infos unter
www.spargel-merlau.de

1. EVENT 2026 AUF DEM SPARGELHOF MERLAU
Freuen Sie sich auf den 29. März – gemeinsam mit 
Ihnen begrüßen wir die neue Saison und laden Sie 
in der Zeit von 11-15 Uhr zur Verkostung unserer 
Spargelvariationen und einem Glas Prosecco ein. 
Sie bringen bitte sonniges Frühlingswetter mit,
wir sorgen für den Genuss.

Wir freuen uns auf einen schönen Saisonauftakt
gemeinsam mit Ihnen!
Ihre Familie Merlau & Team

EXTRABLATT
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Donnerstag, 23. April 2026
19 bis 21 Uhr

Zum Goldnen Löwen
Frankfurter Landstraße 153
64291 Darmstadt-Arheilgen 
 

Kontakt bei Rückfragen:  
E-Mail: nachbarschaft@merckgroup.com  
Telefon: 06151-72 5417

EINLADUNG ZUM 
BÜRGERGESPRÄCH

Gerne können Sie sich per E-Mail an  
nachbarschaft@merckgroup.com oder  
unter MERCK.de/nachbarschaft anmelden 
und uns Ihre Themen und Fragen nennen.

CVJM Arheilgen Volleyball-Jugend

Erneut erfolgreich beim 
Miniturnier

Arheilgen (js). Ersatzge-
schwächt und dennoch erfolg-
reich traten die Nachwuchs-
Volleyballerinnen des CVJM 
Arheilgen in Bürstadt an. Gut 
organisiert mit 2x7 Teams in 
zwei Altersklassen war VSG 
Ried Gastgeber und konnte um 

14:40 pünktlich die Siegereh-
rung beginnen. Die Mädchen 
aus Arheilgen schlossen in bei-
den Klassen mit dem fünften 
Platz ab. 

Mehr Informationen immer auf 
www.cvjm-arheilgen.de

TSG Wixhausen Abt. Tischtennis

Zweimal Top, aber auch zweimal Hop
Wixhausen (dr). Über zwei 

Siege, aber auch über zwei 
Niederlagen gilt es zu berichten. 
Dabei sticht der knappe 6:4 Sieg 
der Ersten beim TTC Darmstadt 
ins Auge, nachdem es in der 
Vorrunde einen 9:1 Erfolg gab. 
Allerdings stand der Sieg nach 
dem zwischenzeitlichen 6:1 früh 
fest, sodass die folgenden drei 
Niederlagen nur noch die Spie-
lerbilanz trübten.

Timo Rziha – er konnte wie-
der einmal einspringen – war 

mit zwei Einzel- und einem 
Doppelsieg mit Krusche sehr 
erfolgreich. Die restlichen zum 
Sieg nötigen Punkte gingen 
auf das Konto von Dietmar 
Sickmann, Herbert Krusche 
und dem Doppel Sickmann/ 
Wörtche. Damit konnte der 3. 
Platz gefestigt werden. Den 
erwartet schweren Stand 
hatte die 2. Vertretung beim 
Tabellenführer TuS Griesheim. 
Die Zähler beim 3:7 gingen an 
das Doppel Böge/ Gumberidze 

sowie an Alex Gumberidze und 
Sascha Krakau im Einzel. Auch 
das dritte Team konnte gegen 
Blau- Gelb Darmstadt einen 6:4 
Erfolg melden, bei dem das vor-
dere Paarkreuz mit Nils Wenzek 
und Young Ho Jang mit jeweils 
zwei Siegen überzeugte. Ernst 
Bergmann und das Doppel 
Wenzek/ Bergmann besorgten 
den Rest. Günther Frey vervoll-
ständigte das Team. Die Jugend 
musste beim 4:6 dem Gegner 
aus Reinheim gratulieren, wobei 

Tim Euler, Marko Schöne, Emil 
Noah Wenzek und das Doppel 
Euler/ Schöne punkten konnten. 
Dabei zeigte sich, dass die Spie-
ler 1 und 2 aus Reinheim doch 
eine Nummer zu groß waren für 
unseren Nachwuchs.

In dieser Woche bekommt es 
die Erste mit dem Tabellenzwei-
ten SV 98 Darmstadt zu tun, die 
Zweite duelliert sich mit Erz-
hausen und die Dritte versucht 
in Eberstadt, in der Tabelle noch 
etwas zu klettern.

Starker Tennis-Mitgliederzuwachs bei der SGA
Konstantin A. Werner als Abteilungsleiter wiedergewählt,

33 Mannschaften starten in die Saison
Arheilgen (jw). Konstan-

tin A. Werner wurde auf der
Mitgliederversammlung der 
Tennisabteilung der SG Arheil-
gen am vergangenen Freitag als 
Abteilungsleiter wiedergewählt. 
42 stimmberechtigte Mitglieder 
schenkten nicht nur ihm erneut 
das Vertrauen, sondern auch 
dem übrigen Tennis-Vorstand. 
Alle Positionen wurden ohne 
Gegenstimmen besetzt, wobei 
das Gremium um einige Posi-
tionen erweitert wurde, um die 
vielschichtigen Aufgaben auf 
noch mehr Schultern zu vertei-
len. Aus dem 2024 gewählten 
Abteilungsvorstand stellten 
sich lediglich Kristin Kroker 
(Jugend) und Jens Wannema-
cher (Öff entlichkeitsarbeit) nicht 
mehr zur Wahl. Neu sind Pia 
Engelmann (stellvertretende Ju-
gendwartin), Anne-Kathrin Kolb, 
Marcus Nagel (beide Beisitzer 
Sportmanagement) und Amely 
Zimmermann (Event-Team).

Mehr als zufrieden zeigte sich 
Werner in seinem Bericht mit 
der positiven Mitgliederentwick-

lung, vor allem im Nachwuchs-
bereich. Von den derzeit 440 
SGA-Tennisspielern sind 135 Ju-
gendliche (bis 18 Jahre). Insge-
samt bedeutet dies gegenüber 
2024 einen Zuwachs von über 
20 Prozent. „Wir sind langsam 
am Limit“, sagt Werner. Bei zehn 
Freiluft- und drei Hallenplätzen 
stößt die SGA an die Kapazi-
tätsgrenzen. Im Mai starten 21 
Mannschaften bei den Aktiven, 
zwölf im Nachwuchsbereich in 
die Punktrunde.

Großen Anteil an dieser Ent-
wicklung hat Ludek Vildman, 
der seit 2023 als Cheftrainer 
einen großen Schub auslöste. 
Ihm stehen insgesamt 15 weite-
re Trainer und Übungsleiter zur 
Seite. Hauptziel in den nächsten 
Jahren ist die stärkere Verzah-
nung des Jugend- und Akti-
venbereichs. Daher wurde das 
Sportmanagement ausgeweitet. 
Die Aushängeschilder sind der-
zeit vor allem die Altersklassen-
mannschaften: Zwei (Herren 55 
und Herren 40) spielen in der 
Regionalliga, elf (darunter auch 

die 1. Herren und 1. Damen-
mannschaft) auf Hessenebene.

Finanziell steht die Tennisab-
teilung nicht nur aufgrund der 
gestiegenen Mitgliederzahl, 
sondern vor allem der Einnah-
men aus der stark frequentier-
ten Dreifeld-Halle auf einem 
gesunden Fundament. Bis in 
sechs Jahren rechnet Kassen-
wart Stefan Frey damit, dass die 
vor neun Jahren gebaute Ten-
nishalle abbezahlt ist.  Kräftig 
investiert (90.000 Euro) werden 
musste in der vergangenen Sai-
son in das in die Jahre gekom-
mene Klubheim. 2026 dürfte 
die weitere Sanierung (Dach, 
Austausch einiger Balken auf 
der Terrasse) mit etwa 25.000 
Euro aber nicht mehr so stark zu 
Buche schlagen.

Bevor am 2. Mai zunächst die 
beiden Regionalliga-Mann-
schaften in die Saison starten, 
steht am 18. April die Saisoner-
öff nung mit Schleifchenturnier 
an. In welchem Umfang sich die 
Tennisabteilung am Tag der Of-
fenen anlässlich des 150-Jahre-

Jubiläums der SGA am 14. Juni 
beteiligen kann, hängt vom 
Spielplan der Tennis-Medenrun-
de ab. Denn am 14. Juni steht ein 
kompletter Spieltag an.

Der neue Vorstand setzt sich 
wie folgt zusammen:

Abteilungsleiter: Konstantin 
A. Werner, Stellvertretender 
Abteilungsleiter: Kai Früh-
brodt, Kassenwart: Stefan 
Frey, Sportwartin: Heike Frey, 
Stellvertreter: Paul Jägemann, 
Jugendwartin: Simona Dörrsieb, 
Stellvertreterin: Pia Engelmann, 
Öff entlichkeitsarbeit: Dana 
Kohmann-Müller, Anlagenwart: 
Matthias Omonsky.

Beisitzer: Sportmanagement: 
Markus Nagel, Anne-Kathrin 
Kolb; Anlage: Tobias Zimmer-
mann, Internetbeauftragter: 
Marc Desnizza, Event-Team: 
Amely Zimmermann.

Kassenprüfer: Markus Jordan, 
Robert Möller-Holtkamp.

Abteilungsmanagement: Bir-
git Ansorge. Cheftrainer: Ludek 
Vildman. Anlagenmeister: Henry 
Kiefer.

Mehr als News. Nachrichten aus der Nachbarschaft.
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Abbruch- und Erdarbeiten
Pancrazio Infantino

 
◆  Abbruch  ◆  Erdaushub  ◆  Kanalbau  ◆  Zisternenbau  ◆  Pflasterarbeiten

◆  Entkernungen  ◆  Entrümpelungen  ◆  Containerdienst

64291 Darmstadt  ◆  Telefon 0 61 51 - 37 43 08
Mobil 0171 - 214 71 61  ◆  E-Mail infantino@t-online.de

SG Arheilgen begeistert beim ersten Heimwettkampf 

Gelungene Premiere
Arheilgen (vj). Die Sportakro-

baten der SG Arheilgen haben 
mit der Ausrichtung ihres ersten 
Heimwettkampfs ein starkes 
Ausrufezeichen gesetzt. In einer 
bis ins Detail liebevoll vorberei-
teten und stimmig gestalteten 
Halle überzeugte der Verein auf 
ganzer Linie. Von allen Seiten 
gab es große Anerkennung von 
Zuschauern, Trainern, Kampf-
richtern sowie dem hessischen 
Verband. Besonders gelobt 
wurden die hervorragende Be-
wirtung mit einem vielfältigen 
Buff et, die durchdachte Organi-
sation und Vorbereitung für den 
Verband bis ins kleinste Detail 
sowie die insgesamt rundum 
gelungene Atmosphäre. Bereits 
im Eingangsbereich wurden die 
Gäste empfangen und zeigten 
sich begeistert vom Gesamtbild 
der Veranstaltung.

Auch auf der Matte wussten 
die Heimstarter zu überzeugen. 
Insgesamt sieben Formationen 
gingen für die SG Arheilgen an 
den Start und zeigten starke 
Leistungen.

Die jüngsten Starterinnen, Ela 
Sükmen gemeinsam mit Julia Jä-
ger und Emilia Woch, starteten 
im KFL 1 Trio und feierten ihren 
allerersten Wettkampf. Trotz ei-
nes unglücklichen Sturzes, der 
viele Grundpunkte kostete, zeig-
ten sie eine gelungene Übung 
und hinterließen einen starken 
ersten Eindruck. Sie erreichten 
20,030 Punkte.

Lea Schuchmann, Emilia Trot-
senko und Maila Siegel traten 
in der Wettkampfklasse 1.1 Trio 
an. Sie zeigten eine saubere 

Übung und traten im Vergleich 
zum letzten Wettkampf deutlich 
nervenstärker auf. Sie konnten 
ihre Leistung sicher abrufen und 
wirkten insgesamt stabil. Dafür 
erhielten sie 21,990 Punkte.

Marie Jäger, Larissa Pietrzyk 
und Ronja Lechtenfeld starte-
ten in Level 2 Trio. Ihre Übung 
wurde choreografisch überar-
beitet und wirkte dadurch noch 
harmonischer und insgesamt 
stärker. Sie wurden mit 22,600 
Punkten belohnt.

Enna Pribramksy und Mia 
Schneider gingen in der Wett-
kampfklasse 1.2 Damenpaar 
an den Start. Sie zeigten eine 
sichere und saubere Übung mit 
viel Ausstrahlung und sammel-
ten damit wichtige Punkte für 
das Mannschaftsergebnis. Sie 

erreichten 23,420 Punkte.
Marlene Strack und Sarah 

Witt starteten ebenfalls im Da-
menpaar Wettkampfklasse 1.2 
und setzten mit einer nahezu 
fehlerfreien Übung ein echtes 
Highlight. Ihre Darbietung wur-
de mit einer starken Wertung 
belohnt, bei der Abzüge kaum 
ins Gewicht fielen. Sie erhielten 
25,260 Punkte.

In der Landesliga sicherte sich 
das Nachwuchsteam der SG Ar-
heilgen damit verdient den ers-
ten Platz und setzte sich an die 
Spitze des Teilnehmerfeldes vor 
die starke Eintracht Frankfurt.

Auch in der Hessenliga war 
die SG Arheilgen vertreten. Im 
Jugendtrio gingen Lilli Völger, 
Kiara Soika und Lina Bizilja 

an den Start. Da mit Kiara, die 
neu in der Formation ist, die 
Sprungserie noch nicht lange 
trainiert wird, wurde der Flick-
flack für diesen Wettkampf 
weggelassen. Auch wenn dies 
einen Punkt in der Grundanfor-
derung kostete. Der Fokus lag 
auf den Tempoelementen und 
einer sicheren Übung. Das Trio 
zeigte eine tolle Leistung und 
wird weiter daran arbeiten, die 
Übung zu perfektionieren. Sie 
erreichten 24,100 Punkte.

Den Abschluss bildeten Nele 
Jansohn, Malika Strack und 
Alisa Marahtanova, ebenfalls in 
der Hessenliga Jugendtrio. Mit 
ihrer rockigen Übung, hohen 
Saltos und sauber ausgeführ-
ten Elementen überzeugten 
sie Publikum und Kampfrichter 
gleichermaßen und erreichten 
starke 27,550 Punkte.

In der Hessenliga belegte die 
SG Arheilgen als Mannschaft 
den zweiten Platz hinter Ein-
tracht Frankfurt. Da nur zwei 
Formationen an den Start gin-
gen, mussten beide Ergebnisse 
in die Wertung einfließen.  Ein 
Umstand der die Leistung be-
sonders hervorhebt, da kein 
Spielraum für Ausfälle bestand.

Neben den sportlichen Ergeb-
nissen bleibt vor allem die rund-
um gelungene Ausrichtung des 
Wettkampfs in Erinnerung. Die 
durchweg positive Resonanz 
unterstreicht die erfolgreiche 
Premiere der SG Arheilgen als 
Gastgeber.

SGA-Handball:
SG RW Babenhausen vs. SG Arheilgen 22:28 (10:15)

Herren sichern wichtige Punkte im 
Abstiegskampf der Oberliga Süd

Arheilgen (lb). Am vergange-
nen Samstagabend gastierte die 
SGA-Herren beim Tabellenletz-
ten der Oberliga Süd, der SG RW 
Babenhausen. Nach drei knap-
pen Niederlagen gegen Teams 
aus der oberen Tabellenhälfte 
wollte sich die Mannschaft nun 
mit einem Sieg wichtige Punkte 
im Abstiegskampf sichern. Die 
Verletzten- und Krankensitu-
ation der Mucker war dabei 
unverändert kritisch.

Das Spiel war zu Beginn auf 
beiden Seiten von den Angriff s-
reihen geprägt, die schnell aber 
fehlerlastig agierten. Im An-
griff  räumten die SGA-Herren 
zunächst gut über die rechte 
Seite ab und fanden stets eine 
schnelle Antwort auf Gegentore 
der SG Babenhausen. Konnte 
jedoch aufgrund fehlender 
Abwehrleistung kein Kapital 
daraus schlagen. Die Abwehr 
und Torhüter der Mucker benö-
tigte bis zur 5. Spielminute um 

sich auf die Heimmannschaft 
einzustellen. Danach spielten 
die Gäste aus der stabilisierten 
Deckung heraus weiter mit viel 
Tempo nach vorne und konnte 
so vom 5:5 in der 6. Minute in-
nerhalb weniger Minuten einen 
fünf Tore Vorsprung erspielen. 
Im Anschluss begingen die 
Arheilger zu viele technische 
Fehler und schlugen sich damit 
selbst, wie Trainer Daschevski 
in der Halbzeitpause treff end 
formulierte. Dabei bestanden 
zahlreiche Möglichkeiten um 
weiter davonzuziehen, da die 
Babenhausener ihr Spiel nicht 
steigern konnten. Somit gingen 
die Mannschaften mit 10:15 in 
die Halbzeitpause.

In der zweiten Spielhälfte hiel-
ten die Arheilger den Abstand 
konstant, verpassten es jedoch 
diesen auszubauen und das 
Spiel somit frühzeitig zu ihren 
Gunsten zu entscheiden. Die 
SGA nahm das Tempo raus 
und konnte erst durch eine 

Zweiminutenstrafe gegen die 
Gastgeber in der 40. Minute 
den Vorsprung nochmals um 
zwei Tore leicht erhöhen. Die 
SG Babenhausen versuchte in 
den letzten 10 Minuten mittels 
einer off enen Manndeckung 
das Spiel noch zu drehen, doch 
die Mucker behielten die Ruhe, 
mobilisierten die letzten Kräfte 
und fanden die notwendigen 
Lösungen. Somit feierte die SGA 
am Ende den ersehnten Sieg.

Die Arheilger Herren stehen 
nun fünf Spiele vor Saisonen-
de mit 18:24 Punkten auf dem 
11. Tabellenplatz. Das nächste 
Spiel findet nach einer längeren 
Osterpause am 18.04.2026 um 
20:00 gegen den TUS Griesheim 
in eigener Halle statt.

Es spielten: Benz, Zeising (Tor), 
Rellig (6), Wesp, Gieseking (je 
5), Brüll, Kunz (2), Buhrmester, 
Kern, Pieroth, Sonderecker (je 1), 
Beyer, Seibert, Schwerber

Große SGA Beteiligung beim

24. Halbmarathon in Frankfurt 
Arheilgen (ko). Am Sonntag, 

22.3.26 gab es wieder eine 
große Beteiligung von SGA 
Triathletinnen und Triathleten 
beim Mainova Halbmarathon in 
Frankfurt.

6 Frauen und 6 Männer gingen 
an den Start und genossen den 
Laufe bei idealem Laufwetter. 

Franziska Heydt (W25) kam 
nach 02:07.31 Stunden ins Ziel, 
Anna Erzgräber (W35) nach 
01:56:12 Stunden, Marina Le-
fort (W50) nach 01:29:30 Stun-
den, Anke Werner (W50) nach 
01:34:13 Stunden, Daniela Teske 
(W50) 01:38:54 Stunden, Ulrike 
Bickert (W50) nach 01:59:00 
Stunden.

Bei den Männer sah es fol-
gendermaßen aus: Anselm 
Schüle (M40) kam nach 01:40:37 
Stunden ins Ziel, Sascha Prehn 
(M50) nach 01:42:20 Stunden, 
Simon Elfe (M50) kam nach 
02:08:55 ins Ziel, Torsten Velde 
(M60) nach 01:51:11 Stunden 

und Peter Bulmahn (M60) nach 
01:59:05 Stunden.

Bei den Frauen liefen Teske 
(01:38:54) und Lefort (01:29:30) 
sogar persönliche Bestzeiten.

Während in Frankfurt Best-

zeiten gelaufen wurden, lief in 
Wixhausen beim 2-Hügel-Lauf 
Jens Preiss (M40) die 3,6km in 
14:58 Minuten und kam damit 
auf den AK 1. Platz. Insgesamt 
kam er auf den 7. Platz von 24 
Männern.

Foto v.l.n.r.: Daniela Teske, Marina Lefort, Anna Erzgräber, Torsten 
Velde und Anselm Schüle

TSG Wixhausen Fußball 

Starker Auftritt der
G-Jugend

Wixhausen (mj). Die G-Jugend 
der TSG Wixhausen hat am 
Sonntag, 22. März 2026, er-
folgreich am Kinderfestival der 
Spvgg Seeheim-Jugenheim 
teilgenommen. 

Unter der Leitung von Trainer 
Ettore Ziccardi zeigte das Team 
viel Freude, Einsatz und tollen 
Teamgeist. Für die Kinder war 
es ein schöner Fußballtag mit 
spannenden Spielen und vielen 
tollen Momenten.

Wer die jungen Fußballer live 
erleben möchte, hat dazu schon 
bald die nächste Gelegenheit: 
Am Sonntag, 29. März 2026, 
startet um 10:00 Uhr das Kin-
derfestival auf dem Sportplatz in 
Wixhausen. Dort warten wieder 
viele spannende Spiele auf die 
Kinder und ihre Familien.

Die G-Jugend freut sich über 
viele Zuschauer und lautstarke 
Unterstützung!

Foto v.l.n.r.: Selina, Gabriel, Berkin, Lena, Felix und Mia mit Trainer 
Ettore Ziccardi

Die             online www.arheilger-post.de

SGA-Handball: HSG Langen III vs. SGA III 44:32 (20:11)

Torspektakel bei Niederlage
Arheilgen (lb). Am Sonntag-

mittag war die Dritte der SGA 
zu Gast in Langen. Mit vollbe-
setzter Bank wollte man mutig in 
das Spiel starten. Schnell jedoch 
geriet man ins Hintertreff en. In 
der Abwehr bekam man den 
wurfstarken Halben der Gastge-
ber nicht in den Griff , vorne warf 
man die Bälle zu hastig auf das 
Tor. Über ein 5:1 stand es nach 
20 Minuten bereits 12:5 für die 
Hausherren. Der SGA fehlten 
sämtliche Mittel für ein Spiel auf 

Augenhöhe und in der Abwehr 
war das große Manko in der 
Absprache und der Zuordnung. 
Zudem kam dazu, dass Langen 
seine Chancen konsequent 
nutzte. Folgerichtig ging es mit 
20:11 in die Kabinen.

Off ener wurde in Halbzeit 
2 das Spiel und die Arheilger 
fanden besser in die Partie hi-
nein. Während Langen über die 
Außen oder über das Zusam-
menspiel Rückraum-Kreis zum 
Torerfolg gelangen konnte, war 

der Rückraum der Arheilger nun 
am Drücker. Tor für Tor kletterte 
die Anzeigetafel in die Höhe. Der 
off ene Schlagabtausch hielt bis 
zum Ende, was weniger für die 
Defensive in Halbzeit 2 als für die 
Off ensive beider Mannschaften 
sprach. Am Ende verdiente sich 
die Heim-Sieben einen klaren 
44:32 Heimsieg. Für die Jungs 
in blau, heute ausnahmsweise 
mal in weiß, heißt es abhaken 
und weiter nach vorne blicken.

SGA-Handball: Weibliche D-Jugend

Mit Einsatz bis zum Schluss

Arheilgen (lb). Zum Abschluss 
der Saison stand für die Mann-
schaft eine Woche nach dem 
off iziellen Rundenende noch ein 
Testspiel gegen die JSG Siedels-
brunn auf dem Programm. Dabei 
lag der Fokus bewusst nicht auf 
dem Ergebnis, sondern darauf, 
Spielerinnen Einsatzzeiten zu 
ermöglichen, die im Verlauf 
der Saison weniger Spielpraxis 
sammeln konnten. Gleichzeitig 
erhielten auch jüngere Akteu-
rinnen die Gelegenheit, mehr 
Verantwortung auf dem Platz zu 
übernehmen.

Da es in der regulären Runde 

keine Begegnung mit der JSG 
Siedelsbrunn gab – die Mann-
schaft aus dem Odenwald tritt 
in einer höheren Spielklasse an 
als die Oarhelljer Mädscher – bot 
das Testspiel eine willkommene 
Gelegenheit, sich dennoch mit-
einander zu messen.

Trotz der Niederlage mit drei 
Toren Unterschied zeigte das 
Team eine engagierte und ge-
schlossene Leistung. Die Spie-
lerinnen überzeugten durch Ein-
satzbereitschaft, Zusammenhalt 
und viele positive Ansätze im 
Spielaufbau.

Mit diesem Spiel endet nun 

auch der sportliche Teil der Sai-
son. Als letzter gemeinsamer 
Programmpunkt steht noch ein 
mannschaftsinterner Saisonab-
schluss an, bevor sich die Wege 
der Spielerinnen vorerst trennen. 

Rückblickend kann die Mann-
schaft auf eine intensive und 
lehrreiche Saison zurückschau-
en, in der neben der sportlichen 
Entwicklung vor allem auch der 
Teamgeist eine zentrale Rolle 
spielte.

Für die SGA spielten: Alice, As-
trid, Emma G., Emma T., Emma 
V., Leni, Lika, Lili, Lucia, Mia, 
Soraya, Suza
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Info-Service Merck (Bandansage):

  (06151) 19733
Bei weiteren Fragen:

 (06151) 727000
Sicherheitsinformation unter:
www.merck.de/darmstadt

Ihr Draht zu uns

NAWAS
Nachbarschafts- 
Warn-und  
Alarmsystem

SGA Tischtennisabteilung

Damen überzeugen mit 
fünftem Sieg in Folge

Arheilgen (at). In der Vorrunde 
endete die Verbandsligapartie 
der Damen gegen TV Eschers-
heim mit einem 5:5 Unentschie-
den. Und auch in der Rückrunde 
sah es am Sonntagmorgen 
lange erneut nach einer Punk-
teteilung aus – denn bis zum 4:4 
schaff te es keine Mannschaft 
sich abzusetzen. Doch dann 
gelang es den Arheilgerinnen im 

hinteren Paarkreuz tatsächlich 
beide Einzel zu gewinnen und 
somit freuten sie sich letztlich 
über einen knappen, aber ver-
dienten 6:4 Auswärtserfolg. Für 
die Siegzähler sorgten hierbei 
Andrea Tischer (2), Susanne 
Koine (2) und Katharina Mader 
(1) im Einzel, sowie A. Tischer/
Birgit Heckwolf  im Doppel. 

Kinderleichtathletik in Gräfenhausen

„SGA-Flummies“
feiern gelungenen

Jahresauftakt

Arheilgen (cw). Ersatzge-
schwächt und dennoIn der 
Sporthalle Gräfenhausen fand 
gestern ein spannender Kin-
derleichtathletikwettbewerb 
statt – mit dabei das junge 
und neu formierte U8-Team 
der SG Arheilgen, das erstmals 
unter seinem frischen Namen 
„SGA-Flummies“ an den Start 
ging. Sieben hochmotivierte 
Kinder machten sich auf, um 
sich mit insgesamt neun Mann-
schaften aus der Region zu 
messen.

Die jungen Athletinnen und 
Athleten stellten sich vier ab-
wechslungsreichen Disziplinen: 
Staff ellauf, Reifenhüpfen, Medi-
zinballstoßen und Sprint. Mit 
viel Eifer, Mut und Teamgeist 
meisterten die SGA-Flummies 
ihren ersten großen Auftritt. Am 
Ende siegte das starke Team 

aus Seeheim, während die 
SGA-Flummies einen respekta-
blen 8. Platz belegten – ein tolles 
Ergebnis angesichts der großen 
Konkurrenz und des noch sehr 
jungen Teams.

Betreut wurden die Kinder von 
den engagierten, jungen Traine-
rinnen Emmelina und Lotte, die 
das Team hervorragend unter-
stützten und für eine fröhliche 
und motivierende Atmosphäre 
sorgten. Für die SGA-Flummies 
stand dabei weniger die Platzie-
rung als vielmehr der Spaß im 
Vordergrund – und davon gab 
es reichlich.

Mit vielen schönen Erlebnis-
sen im Gepäck freut sich das 
Team nun auf die kommenden 
Wettkämpfe in diesem Jahr. Für 
die SGA gingen an den Start: 
Jakob, Magnus, Mats, Max, Mira, 
Olivia und Silvan.

FSG LOLA II : SG ARHEILGEN 48:30 

Pflichtsieg für die Oarhelljer Mädscher
in Lampertheim

Arheilgen (mb). Die Oarhelljer 
Mädscher konnten im Auswärts-
spiel bei Lola II in Lampertheim 
einen Sieg mit 30:48 einfahren. 
Nachdem das Hinspiel noch 
deutlich mit 34:4 gewonnen 
wurde, präsentierte sich die 
Begegnung diesmal deutlich 
umkämpfter – die SGA behielt 
jedoch klar die Oberhand.

Von Beginn an spielte das 
Team konzentriert durch und 
nutzte die sich bietenden Chan-
cen im Angriff  konsequent. Be-
sonders auff ällig war der viele 
Platz im Off ensivspiel, den die 

Mädscher geschickt ausnutzten. 
Die Lücken in der gegnerischen 
Abwehr wurden immer wieder 
gefunden und eff ektiv verwertet.

Eine herausragende Leistung 
zeigte Jennifer Hahn, die in der 
ersten Halbzeit im Tor Paraden 
beisteuerte und nach dem Sei-
tenwechsel im Rückraum glänz-
te. Mit insgesamt neun Treff ern 
unterstrich sie ihre Vielseitigkeit 
eindrucksvoll. Auch Marjan Beu-
tel konnte sich mit wichtigen 
Paraden auszeichnen.

Im Angriff sspiel überzeugten 
zudem die Kreisläuferinnen, 

die mit starken Sperren immer 
wieder gute Abschlussmöglich-
keiten kreierten und diese auch 
nutzten. Über die Außenposi-
tionen sorgten Kim und Jamie 
mit sehenswerten Treff ern für 
zusätzliche Torgefahr. Einmal 
mehr treff sicher zeigte sich Ro-
mina Kappes, die mit 11 Toren 
beste Werferin der Partie war.

Trainer Zsolt zeigte sich nach 
dem Spiel zufrieden: „Guter 
Angriff , lockere Abwehr.“ Insge-
samt war es eine geschlossene

Mannschaftsleistung, bei der 
alle Mädscher ihren Beitrag 

leisteten und das Beste aus sich 
herausholten.

Trotz des deutlichen Erfolgs 
zeigte sich jedoch auch Ver-
besserungsbedarf in der De-
fensive. Die SGA ließ zu viele 
Gegentreff er zu, insbesondere 
eine Jugendspielerin der Gast-
geberinnen bereitete große 
Probleme und erzielte starke 16 
Tore. Vor allem aus der Distanz 
von mehr als zehn Metern war 
sie nur schwer zu kontrollieren, 
sodass die Abwehr hier nicht 
immer den nötigen Zugriff  fand.

Die rote Karte gegen die 
Gastgebermannschaft fiel erst 
zwei Minuten vor dem Ende der 
Partie und hatte somit keinen 
entscheidenden Einfluss mehr 
auf den Spielverlauf.

Mit Blick auf die kommenden 
Spiele gilt es daher, in der Ab-
wehr noch einmal nachzulegen 
und sich nicht ausspielen zu 
lassen. Mit der gezeigten Of-
fensivleistung kann das Team 
jedoch weiterhin optimistisch 
nach vorne schauen.

Am Samstag, den 18.04.2026, 
empfangen wir die TuS Zwin-
genberg II. Anpfiff  ist um 18 Uhr 
im Merck-SGA-Sportzentrum.

Es spielten: Beutel (Tor), Hahn 
(Tor +9), Bayer, Discher (je 4), 
Ucan, Reißer (je 5), Witzel, 
Weimer, Wesp (je 2), Bieker (3), 
Appel (1), Kappes (11), Pfau

WVD-U14 überzeugt
mit Teamgeist

Zwei überzeugende Auswärtssiege
Darmstadt (ae).  Die U14-Mäd-

chen des WVD haben an einem 
erfolgreichen Spielwochenende 
in der NRW-Wasserball-Liga 
ihre Stärke und Geschlossenheit 
eindrucksvoll unter Beweis ge-
stellt. Gleich zwei Auswärtsspie-
le standen auf dem Programm – 
zunächst beim ASV Aachen am 
21.03.26 und einen Tag später 
beim Uerdingen SV – und bei-
de Male präsentierte sich das 
Team als geschlossene Einheit 
mit großer Einsatzbereitschaft.

Beim Auftakt in Aachen setz-
te der WVD von Beginn an auf 
eine dominante Defensive und 
treff sichere Angriff e. Bereits 
im ersten Viertel erspielte sich 
das Team zahlreiche Chancen 
und ging deutlich in Führung. 
Auch im zweiten Abschnitt 
überzeugte die Mannschaft 
mit technischem Können und 
konsequent ausgespielten An-
griff en, während die Defensive 
stabil stand. Zur Halbzeit war 
die Partie beim Stand von 12:0 
bereits entschieden. Im wei-
teren Spielverlauf baute der 
WVD die Führung konsequent 
aus und ließ sich auch von den 
späten Treff ern Aachens nicht 
aus dem Konzept bringen. Das 
Spiel endete mit einem deutli-
chen 22:2-Erfolg.

Am Folgetag beim Uerdingen 
SV zeigte das Team erneut Ge-
schlossenheit und Kontrolle. 

Nach einem engen ersten Vier-
tel (4:2) fand der WVD schnell 
ins Spiel und ging mit 8:3 in die 
Halbzeit. Auch nach der Pause 
blieb die Mannschaft konzent-
riert, baute den Vorsprung aus 
und ließ im Schlussviertel nichts 
mehr anbrennen. Am Ende 
stand ein verdienter 13:6-Er-
folg, der vor allem auf starkem 
Teamspiel und hohem Einsatz 
beruhte.

Beide Siege unterstreichen 
die Geschlossenheit, den 
Kampfgeist und die individuelle 
Qualität der WVD-U14-Mäd-
chen. Trainer, Spielerinnen und 
Fans können stolz auf dieses 
Wochenende sein – ein Wo-
chenende, das den Teamgeist 
und die Stärke der Mannschaft 
eindrucksvoll zeigte.

Lust, selbst Wasserball zu 
spielen? Beim WVD ist jede:r 
willkommen! Mehr Infos und 
die Anmeldung findet ihr unter 
www.wv-darmstadt.deAttach-
ment.png.

Wir suchen dringend Spon-
soren, die unser Team bei den 
Auswärtsspielen unterstützen 
und das Fahren zu den Spielen 
erleichtern. Jede Hilfe ist will-
kommen und trägt direkt zum 
Erfolg der Mannschaft bei!

Ganz herzlichen Dank, auch 
für Eure Unterstützung!

erhalten?Zeitung

per Mail an
info@printdesign24.de

persönlich am Telefon
06151. 78 66 800

GEBT UNS
Bescheid!

SGA Fußball

SGA macht die
Hundert voll

Arheilgen (sb). Nachdem die 
SG Arheilgen am letzten Wo-
chenende die Tabellenspitze 
erobert hatte, galt es nun diese, 
bei der TSG 46 Darmstadt, zu 
verteidigen. Obwohl im Vorfeld 
eine eher kniff lige Partie erwar-
tet wurde, erwiesen sich die 
Mannen vom Arheilger Mühl-
chen dieser Aufgabe gewach-

sen, gewannen deutlich mit 0 : 
7 und knackten damit die Marke 
von 100 erzielten Treff ern bereits 
am 24. Spieltag.

Am kommenden Sonntag 
(29.03.26) treten beide Teams 
um 15 Uhr auswärts an. Die 2. 
Mannschaft bei der SKV Hähn-
lein und die 1. Vertretung bei der 
SKG Bickenbach.

TSG Wixhausen Abteilung Turnen 

Medaillenplätze bei
Einzelmeisterschaft

Wixhausen (lh). Pfungstadt 
war am 14.03.2026 Austra-
gungsort der diesjährigen 
Gau-Einzelmeisterschaften im 
Gerätturnen.

Turnerinnen aus zahlreichen 
Vereinen kamen zusammen, um 
sich in einem vielseitigen Wett-
kampf miteinander zu messen. 
Auch die TSG Wixhausen war 
vertreten und stellte sich der 
Konkurrenz.

Gefordert war ein Vierkampf 
an den Geräten Boden, Reck, 
Balken und Sprung. Dabei kam 
es nicht nur auf Schwierigkeit, 
sondern vor allem auf eine sau-
bere und sichere Ausführung 
der Übungen an. Entsprechend 
eng lagen viele Wertungen bei-
einander.

Die Turnerinnen der TSG 
Wixhausen zeigten über den 
gesamten Wettkampf hinweg 
konstante Leistungen und prä-
sentierten sich an allen Geräten 
gut vorbereitet. In einem breit 
aufgestellten Teilnehmerfeld 
gelang es ihnen, sich mit sau-
beren Übungen und Einsatzbe-
reitschaft zu behaupten.

Am Ende des Tages spiegelten 
sich die Leistungen auch in den 
Platzierungen wider:

Sandra Weber konnte sich 
einen hervorragenden 2. Platz 
sichern, während Katrin Guba 
sich mit einer überzeugenden 
Leistung über den 3. Platz freu-
en konnte. Lara Thumann turn-
te sich auf Rang 4 ebenso wie 
Madita Fischer mit einer starken 
Leistung.

Ebenfalls ein gutes Ergeb-
nis gelang Michelle Tezak mit 
Rang 5. Im Mittelfeld platzierte 
sich Sithumi Merlau mit Rang 11, 
dicht gefolgt von Lotta Uebel mit 
Platz 17. Leonie Schönhaber er-
reichte Platz 20, Nicole Plechov 
Platz 22, Nicola Kawka Platz 24, 
Luisa Hien le Viet Platz 26, Mila 
Witt Platz 28 und Ayumi Merlau 
erturnte den 36. Platz.

Insgesamt kann die TSG Wix-
hausen auf einen gelungenen 
Wettkampftag zurückblicken 
und nimmt viele positive Ein-
drücke mit in die kommenden 
Trainingseinheiten.
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KLEINANZEIGENMARKT

IMMOBILIEN & GRUNDSTÜCKE

ENTRÜMPELN 
& ENTSORGEN

STELLENMARKT

FUSSPFLEGE

fachgerecht - pünktlich - sauber
Malerbetrieb
Untere Mühlstraße 35 
64291 DA- Arheilgen
   ✆ (06151) 396 58 30
Fax (06151) 396 58 31

KÖRPER 
& GEIST

Sie benötigen
Ergotherapie?

TATENKRAFT
ERGOTHERAPIE

Albrechtstraße 1
64291 DA-Arheilgen

06151-493 49 43
www.tatenkraft.de

Hausbesuche sind möglich!

! Hey – Stop !
net glei fortschmeiße,

des kann mer bestimmt  
noch ma schweiße!

·  SCHWEIßEN
·  REPARIEREN
·  ÄNDERN
·  ANFERTIGEN

·  EDELSTAHL
·  STAHL
·  ZINKBLECH 

01577-2095964

KLEINMETALLARBEITEN
MARKUS FÄHNRICH

Sie möchten schöne und 
gepflegte Füße haben? 

Dann steht Ihnen 
Ihre mobile 

Fachfußpflegepraxis
Simone Reitz

Jägertorstr. 10, 64291 Darm-
stadt gerne zur Verfügung.

Gerne besucht Sie 
meine Kollegin 

Ewelina Christel zuhause!
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

 ☎ 06151-8507778 oder 
0160-8049925

Alles rund um´s Haus
und Garten:

Fachbetrieb für:
... Gartengestaltung- und Pla-
nung, Pflasterarbeiten, Terras-
senarbeiten, Natursteinarbei-
ten, Baum- und Heckenschnitt, 
Rollrasen, Teichanlagen, Erdar-
beiten und viel mehr...

Professionelle Beratung -
Sicher und kostenlos!
 ☎ 06150-8677462 oder

 ☎ 0173-3189501
Email: tunc-galabau@hotmail.de

RUND UMS HAUSVERSCHIEDENES

FAHRZEUGE

Wir kaufen 
Wohnmobile + Wohnwagen

 ☎ 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

Entrümpelungen
Gräver Darmstadt

Ob Garage, Keller, Wohnung, 
Haus – wir räumen für Sie alles 
aus. Diskrete Räumung von Messi 
Wohnungen. Tapeten-, Teppich-
bodenentfernung. Ehrlich – sau-
ber – zuverlässig. Festpreisga-
rantie. Alle Gegenstände werden 
direkt verladen – kein Ablagern 
an der Straße, keine Einsicht oder 
Entnahme für dritte Personen. 
Besichtigung und Anfahrt kosten-
frei, auch nach Feierabend und an 
Sonntagen. Fachgerechte Entsor-
gung mit Entsorgungsnachweis.

 ☎ 06151-9679373

Kaufe Wohnmobile, 
Wohnwagen 

und Nutzfahrzeuge
Zustand egal, auch mit 
Mängeln, Schäden und 

vielen Kilometern. 
Bitte alles anbieten, 

zahle bar.

 ☎ 06158-9418001
mobil 0174-5966206

STEUERN
& FINANZEN
Steuern?
Wir machen das.
Christina Bassenauer 

Steuerfachwirtin 
DIN77700-zertifizierte 

Beratungsstelle 
Trinkbornstraße 21 

64291 Darmstadt-Wixhausen 
 ☎ 0 61 50 99 07 14

christina.bassenauer@vlh.de 
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. 

www.vlh.de
Wir beraten Mitglieder im Rahmen 

von § 4 Nr. 11 StBerG.

KAUFE
MOTORRÄDER

ALLE MARKEN
ALLE MODELLE

Quad, UTV, Chopper, Endu-
ro, Beiwagen, E-Roller oder 
E-Bikes. Auch mit Mängeln 
oder Unfall. Bitte alles an-
bieten, zahle bar.

Telefon 06158-608 69 91 
oder 0173-308 74 49

Entrümpelungen 
Fa. G&G aus Darmstadt
schnell – sauber – faire Preise
Wir entrümpeln alles vom 
Keller bis zum Speicher 
besenrein. Fachgerechte Ent-
sorgung in den entsprechen-
den Stationen
Anfahrt, Besichtigung und 
Angebotserstellung kostenfrei 
Verwertbares (im Rahmen einer 
Entrümpelung) wird selbstver-
ständlich angerechnet.

 ☎ 06151-159 499 5

PRO-NATUR GARTEN- UND 
LANDSCHAFTSBAU

...alles im grünen Bereich
Spezialfällungen,Entsorgung, 
Hecken- und Gehölzschnitte, 
Zaun-, Rasen- (Rollrasen), 
und Teichbau, Naturstein-
arbeiten, Erd-, Wege-, und 
Pflasterarbeiten, Winter- und 
Hausmeisterdienste

Anfahrt u. Beratung kostenlos
Inh. Murat Aksoy

0163-2855212 oder 
06150-83190

E-Mail info@pro-natur.net

Die alte Uhr Nachlassver-
waltung, Ankauf aller Anti-
quitäten, Briefmarkennach-
lässe, Münzen, Reparaturen.
Dieburger Str. 32, Darmstadt, 
15-18 Uhr (außer Mi.).

 ☎ 06151-782615

ANTIQUITÄTEN

Elektroservice in Arheilgen 
– zuverlässig & professionell

Sie suchen einen
kompetenten Elektriker?

Wir bieten Ihnen fachgerech-
te Elektroinstallationen, Repa-
raturen, Lampenmontagen, 
E-Check, Potentialausgleichs 
Prüfungen sowie viele weitere 
Dienstleistungen rund um Ihre 
Elektroanlage – zuverlässig, 
professionell und kundenori-
entiert. Kontaktieren Sie uns:

 ☎ 01556 3189194
    � elektro.schuettler@

gmail.com
elektro-schuettler.com

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

KFZ-ANKAUF
FAIRE PREISE

SOFORT BARGELD
PKWs · Busse
Geländewagen

Wohnmobile
Wohnwagen

Oldtimer · Motorräder An-
hänger · LKWs

alle Marken · alle Modelle
auch ohne TÜV mit Mängel
Unfallwagen · Baujahr km-

Stand · Zustand egal
Alles anbieten!

Telefon 06158-608 69 88 
oder 0173-308 74 49

KFZ-ANKAUF VOM
FACHHÄNDLER –

KOMPETENT & DISKRET

Wir kaufen PKW und Trans-
porter aller Marken – auch 
mit Mängeln, Unfallschä-
den, ohne TÜV oder hoher 
Laufleistung. Kostenfreie 
Bewertung, faire Werter-
mittlung, keine Lockange-
bote. Besichtigung bei Ihnen 
vor Ort möglich, Bezahlung 
wahlweise in bar oder per 
Überweisung.

Buchholz Automobile
Mobil: 0157 72151892

Malern  Verputzen  Fliesen
Tüchtiger und zuverlässiger 

Handwerker übernimmt: 
Maler- und Ausbesserungs-
arbeiten, Fliesenverlegung, 
kunstvolle Mosaikarbeiten, 

Tapezierarbeiten u. 
Schimmelentfernung.

 ☎ 0157-334 19 193

Honig vom Imker
Direktverkauf Imkerei Wesp

Alle Sorten neu aus 2025
Immer Dienstags 

von 16:00 bis 19:00 Uhr
Römergasse 2A, Wixhausen

oder Termin unter
 ☎ 0179-4364084

Ich biete kleine
Reparaturen rund um Ihre 
Küche und Ihren Haushalt
Erfahrener Handwerker in Kra-
nichstein, mit Schwerpunkt auf 
Küchen und Wohnmöbel bietet 
Reparaturen zum fairen Preis 
(keine Elektrogeräte). Sprechen 
Sie mich an. Es lohnt sich!
Mit freundlichen Grüßen,
Hartmut Fey

 ☎ 06151-9816203
www.dermoebelspezialist.de

Sylvia`s Fachfußpflege
Gut lebt man auf schönen Füßen

Fachfußpflegepraxis
Sylvia Keller-Holz

Im Erlich 106
64291 Darmstadt

 ☎ 06151-6013302 oder 
0175-3612913

GASTRO

Erzhausen, Friedrich-Ebert-Str. 34 
Tel. 0 61 50 / 71 04

jederzeit telefonisch erreichbar
www.zum-alten-euler.de

Gasthaus • Pension • 
Partyservice

Catering
Geöff net für Feierlichkeiten 

jeglicher Art, z.B. Hochzeiten, 
Empfänge, Geburtstage, 

Trauerkaff ee 
(ab 20 Personen)

Mo. bis So. buchbar

Yüngül Garten- und 
Landschaftsbau

Hausmeisterservice
Gartengestaltung – Rasen- und 
Rollrasenanlagen – Pflanzungen 
und Pflege – Wege und Terrassen 
– Mauern – Treppen – Pflasterar-
beiten – Natursteinpflaster – Plat-
tenarbeiten – Baumfällarbeiten 
– Hecke schneiden – Teich- und 
Bachanlage – Zaunbau.

 ☎ 06150-8650030
Mobil 0177-5039679

info@yüngül-garten.de
www.yüngül-garten.de

In der Hahnhecke 9
64291 Darmstadt

Arbeiten und Wohnen vereinen
Wir suchen Immobilie

oder Grundstück
im Gewerbegebiet Arheilgen zur 
Miete oder zum Kauf. Ihr habt 
oder wisst etwas passendes? 
Wir freuen uns über alle Tipps 
und Mithilfe, um unsere Idee zu 
verwirklichen. 

Chi� re 0712

Kaufe Boote, Yachten, Jetskis
Wir kaufen Motorboote, Yach-
ten, Sportboote & Klassiker, 
Wasserskiboote oder ähnliche 
Motorboote aller Größen.

Bitte alles anbieten!
 ☎ 0173-3087449
 ☎ 06158-6086991

Immobilien & Hausverwaltung · 06150-865105
Wir suchen ständig Wohnungen und Häuser zum Kauf!

Garten- & Landschaftsbau
„Roni“

Vertikutieren, Rasenmähen,
Rollrasen, Baumpflege, Baumfällung, 
Bepflanzungen, Hecken-, Obst- & 
Ziergehölzschnitt, Zäune, Stein-
arbeiten, Dachrinnenreinigung, 

Kehrarbeiten, Kleinere Reparaturen, 
Objektbetreuung &

sonstige Dienstleistungen.
Anfahrt und Beratung kostenlos.

Büro DA-Arheilgen.
 ☎ 0176-23855035

oder 06151-1547722
E-Mail: gala.roni44@gmail.com

Gratis – Briefmarken- und 
Münz-Schätzung durch 

BBA-Experten-Team
Schätzung, komplette Nachlass-
Beratung, sowie Ankauf oder 
Versteigerung Ihrer Münz- oder 
Briefmarken-Sammlung durch 
die TOP-Experten vom Auktions-
haus BBA-Therese Weiser Nachf. 
Jetzt in der Robert-Bosch-Straße 
25A in 63225 Langen.
44 Jahre Auktions-Erfahrung und 
Kunden-Beratung.
Ihr persönlicher Termin wartet 
auf Sie.
www.Auktionshaus-Weiser.de

 ☎ 069-675148
    � kontakt@stampmaster.de

Dachreparatur und
Spenglerarbeiten
Telefon 0163-314 5555

VESPA-VESPA Suche privat 
alten Vespa-Roller, Zustand 
egal, alles anbieten. Auch Lam-
bretta, Zündapp, Honda Monkey 
u. Dax.

 ☎ 0151-19700070
    � herbst-u2@web.de

Elektro Service Opper 
E.S.O. 

Ihr Fachbetrieb für 
Elektroinstallationen

Unsere Leistungen für Sie:
✓ Elektroinstallationen
✓ Kundendienst & Reparaturen
✓ Klingel- & Sprechanlagen
✓ Beratung & Planung für

Alt- und Neubau
Frank Opper

Tel.: 0 61 51 / 27 86 228
Mobil: 0 170 / 23 40 625

E-Mail: es.opper@iesy.net

Frankfurter Landstraße 37
64291 Darmstadt

AUFLÖSUNG 
SUDOKU

SANIERUNGSMANN GMBH
Dachdeckermeisterbetrieb

■ Flachdachsanierung
■ Flachdachabdichtung
■ Garagenabdichtung

■ Dachreparaturen aller Art

 ☎ 0151-56495607
sanierungsmann@outlook.de

Suche Putzstelle in Arheilgen.
 ☎ 06151-2767979

Familie sucht Grundstück 
zum Kauf Junge Familie mit 
Kleinkindern sucht in Arheil-
gen ein Grundstück in ruhiger 
Wohnlage zum Kauf (gerne auch 
mit Bestandshaus). Wir möch-
ten uns durch Renovierung/
Neubau langfristig ein neues 
Zuhause schaff en. Über Ange-
bote oder Hinweise freuen wir 
uns sehr!

 ☎ 0176-96079822
    � bonai87@gmx.de

Thomas kauft an Perücken, 
Puppen, Ferngläser, Bleikris-
tall, Silberbesteck, Bernstein, 
Teppiche, Nähmaschinen, 
Uhren, Möbel, Gardinen, auch 
Haushaltsauflösungen. Kau-
fe auch Zahn- und Bruch-
gold. Kostenlose Beratung 
und Werteinschätzung. Zahle 
Höchstpreise, 100% seriös und 
diskret, Barabwicklung vor Ort.

Mo.-So. 8-20 Uhr
 ☎ 06074-8456604

Zuverlässige Frau
sucht Putzstelle
Nette und gründliche Haus-
haltshilfe für Privathaushalt in 
Darmstadt-Arheilgen sucht für 
ca. 2–3 Stunden pro Woche eine 
Stelle.

 ☎ 0176-71244871

Hof-Flohmarkt – ABER ALLES 
UMSONST! 
Einfach stöbern und mitnehmen 
was gefällt! 26. bis 28.03.2026 
bei Kirchberg, Zilleweg 15, 
Darmstadt-Arheilgen.

 ☎ 0170-860533

                                                                                                

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Gärtner/in (m/w/d) beim Grünflächenamt
EG 5 TVöD, Vollzeit und Teilzeit möglich, unbefristet 
Kennziffer: 2/43

Auf unserem Online-Bewerbungsportal auf https://karriere.darmstadt.de/stellenangebote.html finden 
Sie die ausführlichen Stellenausschreibungen sowie weitere tagesaktuelle Stellenangebote. 
Bewerben Sie sich noch heute!

Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Der Magistrat - Personalabteilung -

                                                                                                

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Gärtner/in (m/w/d) beim Grünflächenamt
EG 5 TVöD, Vollzeit und Teilzeit möglich, unbefristet 
Kennziffer: 2/43

Auf unserem Online-Bewerbungsportal auf https://karriere.darmstadt.de/stellenangebote.html finden 
Sie die ausführlichen Stellenausschreibungen sowie weitere tagesaktuelle Stellenangebote. 
Bewerben Sie sich noch heute!

Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Der Magistrat - Personalabteilung -

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

Schulhausmeister/in (w/m/d),
beim Eigenbetrieb Immobilienmanagement (IDA)
EG 5 TVöD, Vollzeit (Teilzeit möglich), unbefristet 
Kennziffer: 2/78

Auf unserem Online-Bewerbungsportal auf
https://karriere.darmstadt.de/stellenangebote.html fi nden Sie die
ausführlichen Stellenausschreibungen sowie weitere tagesaktuelle
Stellenangebote. Bewerben Sie sich noch heute!

Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Der Magistrat - Personalabteilung -

                                                                                                

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

ein/e Reinigungskraft (w/m/d) auf den Friedhöfen Arheilgen und Wixhausen,
beim Grünflächenamt
EG 2 TVöD, Teilzeit, unbefristet 
Kennziffer: 2/327

Auf unserem Online-Bewerbungsportal auf https://karriere.darmstadt.de/stellenangebote.html finden 
Sie die ausführlichen Stellenausschreibungen sowie weitere tagesaktuelle Stellenangebote. 
Bewerben Sie sich noch heute!

Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Der Magistrat - Personalabteilung -

                                                                                                

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Mitarbeiter/in (w/m/d) im Bereich Hauswirtschaft und Reinigung
beim Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
EG 2 TVöD, Vollzeit, unbefristet 
Kennziffer: 2/268

Auf unserem Online-Bewerbungsportal auf https://karriere.darmstadt.de/stellenangebote.html finden 
Sie die ausführlichen Stellenausschreibungen sowie weitere tagesaktuelle Stellenangebote. 
Bewerben Sie sich noch heute!

Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Der Magistrat - Personalabteilung -

Klein-
anzeige
inserieren
ganz einfach
online.



16DONNERSTAG, 26. MÄRZ 2026

LESERBRIEFE

TRAUER

Kaspar
Bestattungen

Gräfenhäuser Str. 4a
64390 Erzhausen
T. 06150-5451166  

www.kaspar-bestattungen.de

Wir begleiten Sie von
der ersten Minute an.

Es ist schwer
einen geliebten Menschen zu verlieren.

Herzlichen Dank
allen, die ihm im Leben ihre Zuneigung
und Freundscha�  schenkten, ihn im Tode
ehrten und in stiller Verbundenheit ihre
Anteilnahme erwiesen haben.

Im Namen aller Angehörigen
Monika und Klaus Mertz

Erwin Mertz
† 20. 02. 2026

Erzhausen, im März 2026

Leserbrief
O� ener Brief an die Parteien SPD,CDU und Grüne in Erzhausen

In Erzhausen ist die Zeit für 
eine Koalition der Willigen, aus 
SPD, CDU und Grüne, gekom-
men. Fast 60%  der Erzhäuser 
Wähler haben die bekannten 
Parteien gewählt und vertrauen 
darauf, dass diese ein nachhal-
tiges Zukunftsprogramm für 
Erzhausen aufstellen und rea-
lisieren. Ich denke, dass ist am 
besten als feste Koalition dieser 
drei Parteien möglich. Auch mit 
Koalitionszwang, wie das frü-
her in der Gemeindevertretung 
Üblich und möglich war, wie ich 
aus eigener Erfahrung weiß. 

In ganz strittigen Fragen, kann 
auch mal eine Abstimmung frei 
gegeben werden. Das bisherige 
agieren in der Gemeindevertre-
tung mit wechselnden Mehrhei-
ten, ist krachend gescheitert. 
Das hat Erzhausen eher zu-

rückgeworfen, als nach Vorne 
gebracht. Dies kann man deut-
lich an den Nicht Erfolgen der 
letzten beiden Wahlperioden, 
unter maßgeblicher Führung 
der GfE, sehen und im Geldbeu-
tel (Grundsteuer) spüren. Nichts 
ging voran in Erzhausen und es 
sollte doch möglich sein, dass 
drei alt eingesessene Parteien 
mit einer ausreichenden deut-
lichen Mehrheit, von 15 gegen 
10 Sitze in der Gemeindevertre-
tung, die richtigen Weichen für 
Erzhausen stellen können. Der 
Verein GfE hatte ja auch mit 
einem deutlich besseren Wahl-
ergebnis gerechnet und wurde 
enttäuscht.

Anfangen könnte man mit 
einem ganzheitlichen Verkehrs-
konzept und darauf aufbauen, 

den Ort in allen Bereichen für 
Ältere und Jüngere attraktiv und 
lebenswert zu machen. Dieses 
Konzept wurde immer wieder 
versprochen, aber nichts ist in 
Sicht. Man wurstelt halt so vor 
sich hin und fängt da und da 
teure Projekte für die Bürger an. 

Die genannten drei Parteien 
haben doch einige Überschnei-
dungen in ihren Wahlprogram-
men, die eine Koalition, mit 
entsprechendem gemeinsamen 
Programm und Inhalten, ermög-
lichen sollte. Mit fast 60% der 
Bürger, weiß man eine deutliche 
Mehrheit hinter sich. Das ist 
meine Deutung des Wahlergeb-
nisses und ich weiß, dass viele 
Erzhäuser Bürger so denken.

Franz Josef Kessler
Dreieichring 22, Erzhausen

Leserbrief
Reaktion auf den Leserbrief von Stefan Nold vom 19. März

Lieber Herr Nold, wie Sie sehe 
ich, wie Selbstdarstellungen und 
Realität auseinanderklaff en. Vor 
einigen Monaten war ich in einer 
Erzhäuser Bäckerei. Unter den 
Einkaufenden kam das Thema 
auf von der schlimmen Medien-
nutzung des Nachwuchses. 
Jeder neue Kunde hatte etwas 
dazu beizutragen. Dann sagte 
die Verkäuferin: „Wir haben das 
gemacht!“

Mir geht das Herz auf, wenn 
einmal jemand den Mumm hat, 
das auszusprechen. Und wenn 
der etwas ändert. Eigentlich 
haben wir als Nutzer die größte 
Macht, lassen diese aber aus-
hebeln von zu groß gewordenen 
Firmen, denen es vor allem da-
rum geht, ihre Einnahmen und 
ihre Macht weiter auszubauen. 
Wir lassen das nicht nur laufen, 
wir unterstützen das, mittlerwei-
le seit Jahrzehnten. Gegen bes-
seres Wissen. Denn praktisch 
alle Medien weisen darauf hin, 
damals, als es noch nicht ganz 
so schlimm war, bis heute, wo 
alles immer extremer wird.

Wie ich darauf komme? Weil 
die Parteiunterstützerin, die Sie 
in Ihrem Brief erwähnen, den 
von Ihnen erwähnten NATO-
Mitarbeiter googeln wollte. 
Ich dagegen habe direkt bei 
Wikipedia nach Jacques Baud 
geschaut. Viele Leute antworten 
mir bei so einem Hinweis, dass 
bei Wikipedia auch mal Falsch-
informationen aufgetaucht sind. 
Gleichzeitig machen sie sich 

nicht klar, dass die digitalen 
Medien-Blasen, in denen sie 
sich täglich bewegen, ein Quell 
von exorbitanten Falschinforma-
tionen sind.

Natürlich braucht das Internet 
auch Suchmaschinen. Aber 
warum einer der schlimmsten 
Firmen nutzen? Die Suchma-
schine auszuwechseln dauert 
etwa einen Klick oder Touch. 
Die großen Onlinefirmen sind 
zu einem großen Teil verant-
wortlich für die Umstände, die 
wir heute zu beklagen haben. 
Aufreger treiben die Nutzungs-
zahlen hoch. Sie polarisieren 
und monopolisieren, machen 
Menschen überflüssig, lauschen 
uns so aus, dass jeder Spiona-
ge- oder Science-Fiction-Film in 
der Mottenkiste verschwinden 
kann.

Sie belasten die Umwelt 
extrem, denn Streaming und 
Künstliche Intelligenz kommen 
nicht aus der Steckdose. Sie 
sorgen dafür, dass die Falschen 
an politische Macht kommen 
und verbünden sich mit ihnen, 
um ihre Erfolgswelle nicht zu 
gefährden.

Medien warnen inzwischen 
davor, dass KI für manche Kin-
der zum besten Freund gewor-
den ist. Die Sozialkompetenz 
leidet. Und lernen muss man 
dann scheinbar auch nicht mehr. 
Obwohl KI in 40 bis 50 Prozent 
seiner Antworten Fehler aus-
gibt. Medien warnen seit Deka-
den davor, die Kinder alleine zu 

lassen mit den ganzen „neuen 
Medien“ – und schweigen auch 
nicht über das schlechte Vorbild 
der Erwachsenen. In einer ZDF-
Sendung hieß es kürzlich sinn-
gemäß: „Die Beweise für das 
schlimme Süchtigmachen von 
Social Media sind da. Die Kon-
zerne leugnen und es wird noch 
Jahre so weiterlaufen. Ganz so 
wie es in den 1960ern mit dem 
Rauchen war.“ Die wenigsten 
wollen so etwas wissen, sagt 
übrigens auch ChatGPT, son-
dern sie suchen nach einfachen 
Antworten und Bestätigung.

Was ich bei Wikipedia über 
Baud lese, klingt so, als sei er er-
heblichen Falschinformationen 
aus dem Internet aufgesessen, 
die er weiterverbreitet hat. Und 
dass diese EU-Sanktionen in 
der Schweiz überhaupt nicht 
greifen.

Wenn Parteien und Vereine 
damit werben, dass sie auf Face-
book aktiv sind und auf Insta-
gram und WhatsApp, was alles 
derselben schlimmen Firma 
gehört, und auf keiner Alterna-
tive wie Signal, Mastodon oder 
Bluesky, dann bleibt das Internet 
wohl noch länger „Neuland“ als 
dass Suchmaschinen überhaupt 
noch genutzt werden und die KI 
übernimmt. Die digitale Kompe-
tenz und Verantwortung ist so 
klein als hätte man seit vielen 
Jahren grundlegende Vokabeln 
nicht gelernt.

Marco Trotta
Goethestr. 7, Erzhausen

Mutmaßliche Giftköder
Polizei bittet zur Vorsicht

Darmstadt (ots).  Im Laufe des 
Samstags (21.3.) haben mehrere 
Zeuginnen und Zeugen telefonisch 
und per Onlineanzeige die Polizei in 
Darmstadt kontaktiert

und verdächtige Gegenstände 
gemeldet, bei denen es sich um Gift-
köder handeln könnte. Diese wären 
im Bereich des Oberfelds und der 
Lichtwiese ausgelegt gewesen. Eine 
Zeugin hatte zudem vier orangefar-
bene und etwa 2 Zentimeter große 

Gegenstände in der Verlängerung 
des Seiterswegs gefunden und beim 
1. Polizeirevier abgegeben. Ob es 
sich dabei tatsächlich um Giftköder 
handelt, muss jetzt geklärt werden. 
Mit den weiteren Ermittlungen ist 
die Diensthundestaff el des Polizei-
präsidiums Südhessen betraut. 

Hundehalterinnen und Hundehal-
ter sind zudem angehalten, beim 
Ausführen ihrer Vierbeiner äußerst 
aufmerksam zu sein.

Am Dienstag, den

7. April 2026 ab 17:00 Uhr 

im Café Schee,

Kiefernweg 30 in Erzhausen

Einladung zum 

Austauschtreffen Inklusion

Amputierten-
Treff en

(ah). Am Donnerstag, dem 
2. April 2026 um 18.00 Uhr fin-
det das nächste AMPU-Tref-
fen-AGIL in der Gaststätte 
Bürgermeister-Pohl-Haus, in 
64291 Darmstadt-Wixhausen, 
Im Appensee 26 statt.

Hier triff t sich die Selbst-
hilfegruppe AGIL e.V. (Am-
putierte ganz im Leben) um 
untereinander und mit neuen 
Betroff enen und ihren An-
gehörigen Infos, Tipps und 
Tricks auszutauschen, wie 
man nach der Amputation 
wieder ins Leben findet und 
die Schwierigkeiten in der 
ungewohnten Situation meis-
tern kann.

Bei Fragen erreichen sie 
das AMPUFON-AGIL unter 
06151-307 6756. Wir rufen 
gern zurück.

Naturführung für Menschen mit
Hörsehbehinderung und Taubblindheit

am 18.04.26 im Nordpark in Frankfurt a.M.
(js). Wie fühlt sich die Rinde 

eines Baumes an? Wie riecht 
eine Wiese im Frühling? Die 
Hessische Beratungsstelle für 
Menschen mit Taubblindheit 
und Hörsehbehinderung lädt für 
Mitte April zu einer Erkundung 
am Fluss Nidda im Frankfurter 

Nordpark ein. Dort gibt es dicke 
Bäume an einem alten ruhigen 
Teil des Flusses. Hier leben Bi-
ber und Eisvögel. Auf dem Weg 
durch die Natur gibt es viel zu

tasten und zu riechen. Die Füh-
rung übernehmen zwei Natur-
führerinnen. Interessierte treff en 

sich am Parkplatz vom Grillplatz 
Nordpark (Homburger Land-
straße 600, 60437 Frankfurt a. 
M.). Die nahe gelegene Bushal-
testelle heißt Nordpark/Alter 
Flugplatz. Gebärdensprach-
Dolmetschende sind dabei.

Es wird um Anmeldung unter 
tbl-beratung@blista.de gebe-
ten. 

Anmeldefirst: 01.04.26
Veranstaltungstag: 
Samstag, 18. April 2026,
Uhrzeit: 13:00-15-00 Uhr

Wir-in-Erzhausen

Erinnerung an
 „Der Datterich“

Erzhausen (we) Am 31. März 
fahren wir um 13:47 Uhr (bitte 
15 Minuten vorher da sein) mit 
der S-Bahn zur Auff ührung „Der 
Datterich“. Bitte achten Sie da-
rauf, dass auf der Rückseite der 
Eintrittskarte Ihr personalisier-
ter Fahrschein aufgedruckt ist. 
Sollte dies nicht der Fall sein, 
bitte mit dem auf der Vordersei-
te angegebenen Code nachho-
len. Nur dann ist eine kostenlose 
Fahrt möglich. 

In Darmstadt bleibt noch 
etwas Zeit für einen Stadtbum-
mel/Kaff ee/Eis.

Nach Vorstellungsende, auf 
vielfachen Wunsch wieder Ein-
kehr im „Braustübl“ am Darm-
städter Hauptbahnhof. Für alle 
angemeldeten TeilnehmerInnen 
wurden Plätze reserviert. 

Viel Spaß bei der Lokalposse 
„Der Datterich.“

Eventuelle Rückfragen an: 
epost@wir-in-erzhausen.de

printdesign24
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und allen Erzhäusern

eine schöne Kerb 2023!

  06150 / 123 13     0151 / 72 500 777
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Was den
Ort bewegt.


